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 • Bundeskanzlera t Bundes inisterin f r rauen  a ilie  Integration und Medien
 • Bundes inisteriu  f r inanzen

COVID–19–Familienleistungen

Prüfungsziel

er RH überprü e von Septe ber bis eze ber  die C I – – a ilienleis-
tungen i  Bundeskanzlera t – Bundes inisterin für rauen  a ilie  ugend und 
Integra on¹ in der olge: Familienministerium  und i  Bundes inisteriu  für 

inanzen  Erg nzende uskün e holte er i  Bundes inisteriu  für Soziales  
esundheit  P ege und onsu entenschutz  i  Bundes inisteriu  für rbeit² 

so ie in der Buchhaltungsagentur des Bundes ein  Prüfungsziele aren ein ber-
blick über die a ilienleistungen  die i  uge der C I – –Pande ie gescha en 

urden  und die Beurteilung der nanziell bedeutendsten eistungen hinsichtlich 
der eck igkeit ihrer usgestaltung und der E zienz der d inistra on  er 
überprü e eitrau  erstreckte sich vo  Beginn der C I – –Ma nah en i  
M rz  bis Ende 

urzfassung 

Überblick

U  die us irkungen der C I – –Pande ie abzufedern  stellte der Bund in den 
ahren  und  für a ilien it indern zus tzlich insgesa t  Mrd  EUR 

für C I – – a ilienleistungen zur erfügung

er über iegende Teil dieser nanziellen Unterstützungsleistungen  et a 
 Mio  EUR  urde ohne ntrag auto a sch und ohne eitere Bedarfsanforde-

rungen it der a ilienbeihilfe ausbezahlt  TZ 2

u den us irkungen der zus tzlichen Unterstützungen auf die soziale Situa on von 
a ilien it indern lagen keine Untersuchungen vor  TZ 2

 seit nner  Bundes inisterin für rauen  a ilie  Integra on und Medien
 seit  uli  Bundes inisteriu  für rbeit und irtscha
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FLAF und Reservefonds

Bedingt durch die C I – –Pande ie sanken die esentlichen Einnah e uellen 
des a ilienlastenausgleichsfonds FLAF  e gegenüber standen Mehrausgaben 
an a ilienleistungen zur b ilderung der olgen der C I – –Pande ie  TZ 4

ie C I – – a ilienleistungen urden zu  ro teil aus de  C I – – risen-
be l gungsfonds getragen  ies d p e den bgang i   in den ahren  
und  und verhinderte ein st rkeres n achsen des Schuldenstands des Reser-
vefonds  ie Mehrausgaben schlugen sich allerdings i  esa tde zit des Bundes-
haushalts nieder  er hohe Schuldenstand des Reservefonds bestand – ie in der 

ergangenheit – eiter  I  ahr  betrugen die Schulden  Mrd  EUR  TZ 4  
TZ 5

COVID–19–Sonderleistungen zur Familienbeihilfe 

C I – – inderbonus

er C I – – inderbonus ar it 7  Mio  EUR die kostenintensivste der C I –
– a ilienleistungen  Er bestand in einer ein aligen ahlung i  Septe ber  

in H he von  EUR e ind  ie eistung urde zusa en it der a ilienbei- 
hilfe ausbezahlt und ka  allen a ilien it fa ilienbeihilfeberech gten indern 
zugute  ohne an einen speziellen C I – –bedingten Bedarf anzuknüpfen  ast 

 Mio  a ilien it knapp  Mio  indern erhielten diesen Bonus  TZ 7

er C I – – inderbonus erschien grunds tzlich geeignet  das iel der auf-
kra st rkung für a ilien zu erreichen  Eine nal se zu  us a  der sozialen und 
fa ilienpoli schen irkungen konnte das a ilien inisteriu  allerdings nicht 
vorlegen  TZ 7

eiterge hrung der a ilienbeihilfe ohne ach eise

ufgrund des ockdo ns ab Mi e M rz  ging das a ilien inisteriu  davon 
aus  dass für Beziehende von a ilienbeihilfe Sch ierigkeiten bei der Bescha ung 
und Erbringung von ach eisen entstehen konnten  Ende M rz  entschieden 
das a ilien inisteriu  und das inanz inisteriu  daher  die a ilienbeihilfe für 
alle inder auto a sch bis Septe ber  eiter auszuzahlen  ohne von den 
betro enen Personen ach eise über das eitere orliegen der nspruchsvoraus-
setzungen zu verlangen  iese eiterge hrung der a ilienbeihilfe ohne ach-

eise urde schlie lich bis M rz  fortgeführt  ie Entscheidungsprozesse und 
Entscheidungen zu  ussetzen der ach eiserbringung und der nspruchsüber-
prüfungen aren i  a ilien inisteriu  und i  inanz inisteriu  akten ig 
nicht doku en ert  TZ 9
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as ussetzen der nspruchsüberprüfungen ar in den ersten Pande ie onaten 
aufgrund der allge einen erunsicherung und der erst aligen ockdo n–Situa on 
i  Sinne der Bürgerfreundlichkeit nachvollziehbar  er RH ar allerdings der nsicht  
dass bereits das erste ussetzen der ach eisvorlagen über sechs Monate bis 
Septe ber  in der auer gro zügig be essen ar und das eitere ussetzen 
bis M rz  sachlich nicht ehr begründet ar  TZ 9

a seit M rz  nspruchsüberprüfungen und da it die Einholung von ach ei-
sen ausgesetzt aren  stand das inanz inisteriu  Ende  vor der Herausforde-
rung  diese nachzuholen  Mit M rz  re bei et a  Beziehenden von 
a ilienbeihilfe der nspruch auf a ilienbeihilfe rück irkend zu überprüfen und 

ren bislang ausgesetzte ach eise nachzubringen ge esen  as inanz iniste-
riu  ging davon aus  dass bei vielen der seit M rz  auto a sch verl ngerten 

lle – auf Basis der da als noch geltenden Rechtslage – kein nspruch ehr auf 
a ilienbeihilfe bestanden h e  Es h e in diesen llen Rückforderungen der zu 

Unrecht ausbezahlten a ilienbeihilfe einleiten üssen  as inanz inisteriu  
befürchtete  dass die Rückforderungen von uszahlungen über ehrere Monate 
eine erhebliche H rte für a ilien darstellen k nnten und zu Besch erden führen 

ürden  TZ 11

ies veranlasste den esetzgeber letztlich zu einer rück irkenden Sanierung  
des orgehens: Mit ovelle des a ilienlastenausgleichsgesetzes FLAG  vo  

 M rz  urde ein gesetzlicher nspruch auf eiterge hrung der a ilien-
beihilfe bis M rz  für ene lle gescha en  in denen zu indest in eine  Monat 
z ischen M rz  und ebruar  die nspruchsvoraussetzungen vorlagen  
TZ 11

ie a ilienbeihilfenge hrung ohne ach eise ge     verursachte 
osten in H he von  Mio  EUR und betraf rd  9  Beziehende für 

rd   inder  ie a ilienbeihilfenge hrung ohne ach eise ka  vor ie-
gend a ilien it indern i  lter von  bis  ahren zugute  Ein ussetzen der 

ach eiserbringung bis einschlie lich Septe ber  – ie ursprünglich geplant – 
h e osten in H he von  Mio  EUR verursacht  durch die erl ngerung der 
Ma nah e bis Ende M rz  ha en sich die osten allerdings verdreifacht  
TZ 10  TZ 11  TZ 15

as lange ussetzen von nspruchsüberprüfungen für ein ahr führte aber auch zu 
eine  betr chtlichen ad inistra ven Rückstau und stellte die inanz ter in der 
olge vor erhebliche Proble e  ie ahl der i  ebruar  versandten nspruchs-

überprüfungsschreiben und der zu bearbeitenden Rückl ufe ar u  ein ielfaches 
h her als die vor der C I – 9–Pande ie durchschni lich angefallenen nspruchs-
überprüfungen  In den ersten Monaten nach iederaufnah e der nspruchsüber-
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prüfungen aren die urchlaufzeiten bis zu sechs ochen l nger als ene des 
ahres 9  er Rückstau ar erst gegen Ende  aufgearbeitet  TZ 12

Transparenzdatenbank

C I – 9–Sonderleistungen zur a ilienbeihilfe eldete das inanz inisteriu  
– entgegen den gesetzlichen orgaben – nicht auf it C I – 9  eindeu g ge- 
kennzeichnete eistungsangebote in die Transparenzdatenbank ein  sondern auf das 
regul re  C I – 9–unabh ngige eistungsangebot der a ilienbeihilfe  ie it 

 Mio  EUR budge ntensiven uszahlungen des C I – 9– inderbonus und der 
eiterge hrung der a ilienbeihilfe ohne ach eise ge     aren 

da it in der Transparenzdatenbank nicht als C I – 9– eistungen ausge iesen  
TZ 18

Corona–Familienhärteausgleich

olu en und Inanspruchnah e

ufgrund der C I – 9–Pande ie beschloss der a onalrat nfang pril  
zus tzliche Mi el für den a ilienh rteausgleich bereitzustellen  iel ar es  
einko enssch achen a ilien it indern rasch und unbürokra sch eine nan-
zielle Unterstützung zur Be l gung von Mehrauf endungen bz  Einko ens-
ausf llen aufgrund der Pande iefolgen zu ge hren  as a ilien inisteriu  
schuf dafür ein neues rderinstru ent  den Corona– a ilienh rteausgleich  In 
den ahren  und  urden so  Mio  EUR an rd   a ilien it 
et a 9  indern ausbezahlt  ie uszahlungsbetr ge pro unterstützte a ilie 
lagen durchschni lich bei  EUR  die ahlungen pro ind bei et a 7  EUR  
TZ 20  TZ 23  TZ 25

nspruchsvoraussetzungen und ach eiserbringung

Eine rderung ar nur bis zu bes ten – e nach a iliengr e gesta elten – 
Einko ensgrenzen glich  Bei der Berechnung der Einko ensgrenzen urden 

esentliche Bestandteile des a ilieneinko ens – ie das inderbetreuungs-
geld – ebenso enig berücksich gt ie die C I – 9–bezogene Einko ensver-
lustabgeltung aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige  ies konnte dazu führen  
dass bei gleichen realen Einko ensverlustsitua onen unterschiedliche rderun-
gen aus de  Corona– a ilienh rteausgleich gezahlt urden  a ilien  in denen 
zu indest eine Person selbstst ndig er erbst g ar  erhielten i  urchschni  
h here uszahlungsbetr ge als a ilien  in denen kein Elternteil selbstst ndig 
er erbst g ar  TZ 22  TZ 25
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azu ka  dass ntragstellende den Einko ensverlust infolge der C I – 9–
Pande ie in der Pra is nicht für den gesa ten rderzeitrau  nach eisen uss-
ten  as a ilien inisteriu  verp ichtete ntragstellende auch nicht dazu  zu 

elden  enn sich U st nde  die für die e hrung a gebend aren  ge ndert 
ha en  ür den rdertatbestand C I – 9– urzarbeit reichte die n eldung in 
C I – 9– urzarbeit  Erst ab ebruar  ar der tats chliche Einko ensver-
lust durch urzarbeit nachzu eisen  TZ 29

urch die usgestaltung und b icklung des Corona– a ilienh rteausgleichs ar 
die leichbehandlung gleicher ebenssachverhalte i  Ergebnis nicht sichergestellt  
Ein Risiko der berf rderung ar insbesondere in folgenden llen gegeben: bei 
Unselbstst ndigen  enn ein Elternteil trotz n eldung zur C I – 9– urzarbeit 
i  vollen U fang und bei volle  Entgelt arbeitete oder enn ein Elternteil nur 
einen kurzen eitrau  arbeitslos ar  und bei Selbstst ndigen  enn sie den Einko -

ensverlust auch aus de  H rtefallfonds abgegolten beka en  TZ 22  TZ 29  TZ 33

ontrollablauf

uto a sierte ontrollschri e fanden ab So er  zur Prüfung der rdervor-
aussetzung des a ilienbeihilfebezugs und zur ufdeckung von Mehrfachantr gen 
sta  ür das entrale Melderegister und die atenbank des achverbands der So - 
zialversicherungstr ger bestanden z ar bfrage glichkeiten  aber keine auto- 

a sierten Schni stellen  ür die atenbank des rbeits arktservice und die Ein- 
ko ensdaten i  inanz inisteriu  gab es keine bfrage glichkeiten  TZ 30

ie korrekte Berechnung des Einko ensausfalls ar it einer Reihe von Unsicher-
heiten beha et  ies lag an der ko ple en usgestaltung der rderung als bgel-
tung eines C I – 9–bedingten Einko ensverlusts in usa enhang it einer 
teil eise unz eck igen e ni on des anzu endenden Einko ensbegri s und 

it de  ehlen diesbezüglicher auto a scher atenabgleiche  TZ 30

d inistration

ie d inistra on des Corona– a ilienh rteausgleichs ar auf ndig  für e terne 
Unterstützungsleistungen elen osten in H he von 9 7 Mio  EUR bz  et a 7  
des rdervolu ens an  ies ar insbesondere darin begründet  dass kurzfris g 
und auch nur für einen vergleichs eise kurzen rderzeitrau  ein neues ko ple es 

rderinstru ent gescha en urde  das entsprechende b icklungsressourcen 
erforderlich achte  TZ 28
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a ilien  die den ntrag in den ersten beiden Monaten ab Scha ung des rderin-
stru ents stellten  arteten i  urchschni  über drei Monate auf die uszahlun-
gen  ie auer der Erledigungen verbesserte sich ab uni  TZ 32

Resümee

ie folgende bbildung gibt einen berblick über die esentlichen eststellungen 
des RH zu den C I – 9– a ilienleistungen i  eitrau  M rz  bis Ende : 
TZ 37
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bbildung:  C I – 9– a ilienleistungen – St rken  Sch chen  osten

 Österreich

Quelle und Darstellung: RH 
ahlen gerundet 

COVID 19 FAMILIENLEISTUNGEN 

ST RKEN  SC W C EN  KOSTEN

COVID–19– 
Kinderbonus

 8 Abs. 9 FLAG 
 an alle Familien mit 

familienbeihilfeberech gten Kindern:  
zusätzliche Zahlung im September 2020 

von 3 0 EUR pro Kind 

+

-

• einfache und unbürokra sche Unterstützung 
für Familien 

• keine Antragstellung notwendig  automa sche  
Mitauszahlung mit der Familienbeihilfe 

• kostenintensivste Ma nahme  
der COVID–19–Familienleistungen 

• an keinen speziellen COVID–19–bedingten  
Bedarf gebunden 75 Mio. EUR

für 1.97 .000 Kinder

Weitergewährung  
der Familienbeihilfe 
ohne Nachweis der 

Anspruchsvoraussetzungen
von März 2020 bis März 2021 

 15 FLAG

+
-

• Einstellungen von Familienbeihilfezahlungen  
im ersten Lockdown vermieden

• unsachlich lange fak sche Weitergewährung  
ohne Nachweis der Ansprüche

• Rückforderungen prak sch unrealis sch  
geworden  in der Folge rückwirkende  
gesetzliche Sanierung

143 Mio. EUR
für 100.000 Kinder Corona– 

Familienhärte  
ausgleich 

Ausgleich von Einkommensausfällen aufgrund der  
COVID–19–Pandemie für einkommensschwächere Familien

+
-

• Unterstützung bei COVID–19–bedingten  
nanziellen Einbu en

• Schwächen in der Konzep on der Förderung 
–  kompliziertes S stem des Ausgleichs von   
    Einkommensverlusten von Familien 
–  wesentliche Einkommensbestandteile nicht  
    in die Berechnungsbasis miteinbezogen 
–  Einkommensverlust nicht für den  
    gesamten Förderzeitraum nachgewiesen 

• De zite bei E zienz und E ek vität der  
Prüfung der Fördervoraussetzungen

132 Mio. EUR
für 193.000 Kinder

weitere
Leistungen

83 Mio. EUR

COVID–19– 
Familienleistungen

Kosten: über 1 Mrd. EUR
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Auf Basis seiner eststellungen hob der RH folgende E pfehlungen hervor:

Z E N T R A L E  E M P F E H L U N G E N

Bundeskanzleramt (Bundesministerin für Frauen  Familie  Integra on und 
Medien) und Bundesministerium für Finanzen

• Bei der onzep on von Unterstützungsleistungen it erheblicher ebarungs-
relevanz ren der zielgruppenspezi sche Bedarf und der gesellscha liche 

utzen vor eg abzusch tzen und die Unterstützungsinstru ente auf dieser 
Basis i  Sinne von sozialer Tre sicherheit und irksa keit zu op ieren  
TZ 2  

• Bei vorübergehend geplanten Ma nah en ren die erforderliche Dauer  
die da it verbundenen onse uenzen und das orgehen bei der Rückkehr in 
den Regelbetrieb itzubedenken  insbesondere ren Ma nah en zu unter-
lassen  bei denen schon vor eg absehbar ist  dass sie zu Rückforderungen in 
erhebliche  Aus a  führen k nnen  TZ 11

Bundeskanzleramt (Bundesministerin für Frauen  Familie  Integra on und 
Medien) 

• U  Ungleichbehandlungen und berf rderungen zu ver eiden  ren bei 
einer einko ensbezogenen Er i lung von rderh hen alle a geblichen 
Einko ens uellen zu berücksich gen so ie vergleichbare rderleistungen 
auf die rderung anzurechnen  TZ 22  

• Bereits bei der onzep on neuer rderinstru ente re darauf zu achten  
dass diese ver altungs kono isch abge ickelt erden k nnen  TZ 27

• I  Sinne der Ab icklungse zienz und Prüfungse ek vit t ren bei der 
onzep on von rderinstru enten M glichkeiten auto a scher Abgleiche 

von rdervoraussetzungen zu prüfen  TZ 30  
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ahlen und akten zur Prüfung

COVID–19–Familienleistungen

rechtliche Grundlagen

A  und Reservefonds a ilienlastenausgleichsgesetz 19 7  B Bl 7 19 7 i d g  insbesondere 9 0  

C ID–19–Sonderleistungen 
zur a ilienbeihilfe

a ilienlastenausgleichsgesetz 19 7  B Bl 7 19 7 i d g  insbesondere    1
Einko ensteuergesetz 19  B Bl 00 19  i d g

Corona– a ilienh rte ausgleich

a ilienlastenausgleichsgesetz 19 7  B Bl 7 19 7 i d g  insbesondere a
Richtlinien für die Corona Covid–19 –Hilfe aus de  a ilienh rteausgleich
– ersion vo  1 April 0 0
– ersion vo  1 nner 0 1
– ersion vo  1 April 0 1

Transparenz und 
 Berichtersta ung

Transparenzdatenbankgesetz 01  B Bl I 99 01  i d g
Bundesgesetz über die Errichtung des C ID–19– risenbe l gungsfonds   
B Bl I 1 0 0 i d g  insbesondere 

Gebarung

Auszahlungssumme 
2020 und 2021

in Mio  EUR

COVID–19–Familienleistungen gesamt 1.034

davon finanziell bedeutendste COVID–19–Familienleistungen:

Familien Kinder
Auszahlungssumme 

2020 und 2021

Anzahl in Mio  EUR

– COVID–19–Kinderbonus 1.192.316 1.976.106 675,01

–  Weitergewährung der Familienbeihilfe ohne Nach-
weise ;Α෴15෴F>�'Ϳ

89.476 100.162 143,36

– Corona–Familienhärteausgleich 101.033 etwa 193.000 132,34

Entwicklung FLAF und Reservefonds 2000 2010 2015 2019 2020 20212 Veränderung 
2019 bis 2021

in Mio  EUR

Einzahlungen in den A 1 7 7 90 99 7 01 7 0

Auszahlungen aus de  A 1 0 7 0 009 7 9

er nderung erbindlichkeiten Reservefonds 10 - 90 - - 0 –

erbindlichkeiten Reservefonds zu  1  Deze ber 109 - 9 - - 0 - 0 - -

Rundungsdi erenzen glich Quellen: BM  BRA  usa enstellung: RH

A   a ilienlastenausgleichsfonds
1  Auszahlungen ohne Auszahlung an den Reservefonds dargestellt

  I  ahr 0 0 und 0 1 urde ein Teil der C ID–19–bedingten Ein– und Auszahlungen auf nicht–z eckgebundenen onten verbucht und 
da it auch nicht gegen den Reservefonds abgerechnet  I  ahr 0 0 aren die auf nicht–z eckgebundenen onten verbuchten Ein– und 
Auszahlungen gleich hoch Mio EUR  I  ahr 0 1 lagen die auf nicht–z eckgebundenen onten verbuchten Auszahlungen des A  
u  9 Mio  EUR über den auf nicht–z eckgebundenen onten verbuchten Einzahlungen  Der gegen den Reservefonds abgerechnete Saldo 
von z eckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen ergab dadurch eine posi ve er nderung von Mio EUR
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Prüfungsablauf und –gegenstand

 1 1  Der RH überprü e von Septe ber bis Deze ber 0 1 i  Bundeskanzlera t – 
Bundes inisterin für rauen  a ilie  ugend und Integra on in der olge: Familien-
ministerium  und i  Bundes inisteriu  für inanzen in der olge: Finanz - 
ministerium  die C ID–19– a ilienleistungen  Erg nzende Auskün e holte der 
RH i  Bundes inisteriu  für Soziales  esundheit  P ege und onsu entenschutz  
i  vor aligen Bundes inisteriu  für Arbeit seit 1  uli 0 ³ Bundes inisteriu  
für Arbeit und irtscha  so ie in der Buchhaltungsagentur des Bundes ein

Der The enbereich a ilie ressor erte von 9  nner 0 0  bis 1  nner 0 1 
i  Bundes inisteriu  für Arbeit  a ilie und ugend  seit 1  ebruar 0 1  i  
Bundeskanzlera t bei der Bundes inisterin für rauen  a ilie  ugend und Inte-
gra on bz  seit  nner 0  bei der Bundes inisterin für rauen  a ilie  Inte-
gra on und Medien  Adressat der diesen The enbereich betre enden 
E pfehlungen ar daher das Bundeskanzlera t  Die Ad inistra on der a ilien-
beihilfe el in den ust ndigkeitsbereich des inanz inisteriu s

 iel der ebarungsüberprüfung ar es

• einen berblick zu eldleistungen an a ilien zu geben  die i  uge der C ID–19–
Pande ie gescha en und ausbezahlt urden  und

• die nanziell bedeutendsten dieser Ma nah en  d h  die C ID–19–Sonderleistun-
gen zur a ilienbeihilfe insbesondere den C ID–19– inderbonus und die eiter-
ge hrung der a ilienbeihilfe ohne ach eise  so ie den Corona– a ilienh rte- 
ausgleich  hinsichtlich der eck igkeit ihrer Ausgestaltung und der E zienz der 
Ad inistra on zu beurteilen

I  entru  dieser ebarungsüberprüfung standen:

• die onzep on der Unterstützungs a nah en
• ihre osten und ihre inanzierung so ie
• die Ab icklung it Sch erpunkt auf Anspruchskontrolle und Bürgerfreundlichkeit

 Der überprü e eitrau  erstreckte sich von M rz 0 0 Beginn der C ID–19–
Ma nah en in Österreich  bis Ende 0 1

 Bundes inisteriengesetz– ovelle B Bl  I 9 0
 Bundes inisteriengesetz– ovelle B Bl  I 0 0
 Bundes inisteriengesetz– ovelle B Bl  I 0 0 1
 Aus ründen der besseren esbarkeit ver endet der RH für beide i  olgenden einheitlich den Begri  

a ilien inisteriu
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 Der Bericht gibt i  ersten Teil einen berblick über die esentlichen nanziellen 
Unterstützungsleistungen für a ilien i  uge der C ID–19–Pande ie und 
beleuchtet ihren Ein uss auf die nanzielle Situa on des a ilienlastenausgleichs-
fonds FLAF  und des Reservefonds

Der zweite Teil behandelt die C ID–19–Sonderleistungen zur a ilienbeihilfe  
insbesondere den C ID–19– inderbonus und die eiterge hrung der a ilien-
beihilfe ohne ach eise  der  die Unterstützung aus de  Corona– a ili-
enh rteausgleich

 u de  i  Mai 0  über i elten Prüfungsergebnis nah en das Bundeskanz-
lera t a ilien inisteriu  und das inanz inisteriu  i  August 0  Stellung  

u der auch das vor alige Bundes inisteriu  für Arbeit und das Bundes iniste-
riu  für Soziales  esundheit  P ege und onsu entenschutz betre enden T   
des Prüfungsergebnisses nah en diese i  uni bz  uli 0  Stellung

Der RH ersta ete seine egen u erung an das Bundeskanzlera t a ilien iniste-
riu  i  ove ber 0  egen u erungen an das inanz inisteriu  das Bundes-

inisteriu  für Arbeit und irtscha  und das Bundes inisteriu  für Soziales  
esundheit  P ege und onsu entenschutz aren nicht erforderlich

 Das a ilien inisteriu  ies in seiner Stellungnah e grunds tzlich auf die 
besondere Situa on i  rüh ahr 0 0 hin  Die C ID–19–Pande ie habe die Bev l-
kerung und gleicher a en die er altung vor einen noch nie da ge esenen 
Ausnah ezustand gestellt  iel der Bundesregierung sei daher die schnelle und 
unbürokra sche Bereitstellung von Ma nah en  insbesondere die nanzielle 
Unterstützung von a ilien  ge esen

TEI  I: berblick und A

berblick C ID–19– a ilienleistungen

 1 1  U  die Aus irkungen der C ID–19–Pande ie abzufedern  ini ierten die 
Bundesregierung und der esetzgeber ab M rz 0 0 verschiedene nanzielle 
Unterstützungsleistungen für a ilien  Dafür standen Budget i el aus de  C ID–
19– risenbe l gungsfonds zur erfügung  eitere Mi el ka en aus de  A  
TZ 5 : 

7 De  inanz inisteriu  urden TZ 19 bis TZ 25 angels ust ndigkeit nicht zur Stellungnah e über- 
i elt
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Abbildung 1:  C ID–19– a ilienleistungen und Mi elau ringung in den ahren 0 0 und 0 1 

Österreich

Quellen: BKA; BMA; BMF; BMSGPK; BHAG; Darstellung: RH
Rundungsdi erenzen glich

COVID 19 FAMILIENLEISTUNGEN

UND MITTELAUFBRINGUNG

C ID–19–Fa ilienleistungenT pfe

34 Mio. EUR

allgemeines 
Budget

138 Mio. EUR

FLAF

8 2 Mio. EUR

COVID–19–
Krisenbewäl gungs

fonds

COVID–19–Ergänzungen zur Familienbeihilfe
• 675 Mio. EUR für COVID–19–Kinderbonus an alle Familien 

mit familienbeihilfeberech gten Kindern (  8 Abs. 9 FLAG)
• 143 Mio. EUR für Weitergewährung der Familienbeihilfe 

ohne Nachweise von März 2020 bis März 2021 (  15 FLAG)  
davon Kinderabsetzbetrag: 34 Mio. EUR 

• ca. 20 Mio. EUR pro ahr für verlängerten Bezug  
bei Ausbildung (  2 Abs. 9 FLAG)

• Nicht–Einrechnung von bes mmten Pauschal  
entschädigungen im ahr 2020 (  5 Abs. 1 lit. e FLAG)

Corona–Familienhärteausgleich
(§ 38a FLAG) 
• 132 Mio. EUR für einkommensschwache Familien 

Kinderzuwendungen an Beziehende  
von Sozialhilfe und Mindestsicherung
(§ 38a Abs  11 FLAG und C ID–19–Gesetz Ar ut)
• 29 Mio. EUR für eine Zahlung im ahr 2020 und zwei Zahlun

gen im ahr 2021 zur Bekämpfung pandemiebedingter 
Armutsfolgen (Abwicklung durch die Länder)

Kinderzuwendungen an Beziehende von  
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
(§ 38a Abs. 9 FLAG)
• 17 Mio. EUR für eine Zahlung im ahr 2020

Sonderbetreuungszeit
(§ 18b Arbeitsvertragsrechts–Anpassungsgesetz)
• 17 Mio. EUR zur Unterstützung von Unternehmen bei  

Inanspruchnahme einer Sonderbetreuungszeit durch 
Beschä igte  ma imal e 3 bzw. 4 Wochen in 5 Phasen  
zwischen März 2020 bis Ende 2021
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(2) In Su e urden in den ahren 2020 und 2021 1 03  Mrd. EUR für C ID–19–
Fa ilienleistungen ausbezahlt.

Die nanziell bedeutendsten Ma nah en aren die C ID–19–Sonderleistungen 
i  Rah en der Fa ilienbeihilfe  insbesondere der C ID–19–Kinderbonus und die 

eiterge hrung der Fa ilienbeihilfe ohne ach eise bis M rz 2021 it eine  
Auszahlungsvolu en von insgesa t rd. 818 Mio. EUR  so ie der Corona–Fa ilien-
h rteausgleich it Auszahlungen von rd. 132 Mio. EUR.

(3) Die folgende Tabelle gibt einen berblick über die C ID–19–Fa ilienleistungen 
des Bundes it den esentlichen Eckdaten: 

Tabelle 1: C ID–19–Fa ilienleistungen – Eckdaten 

COVID–19–Familienleistung
ausbezahlte 
Beträge für  

2020 und 2021
Zielsetzung

automa sche 
Zuerkennung 

versus antrags-
gebunden

Leistungshöhe je  
Anspruchsberech gte 

bzw.  
Anspruchsberech gten

COVID–19–Sonderleistungen im Rahmen der Familienbeihilfe:

•  C ID–19–Kinderbonus  
(§ 8 Abs. 9 FLAG) 
siehe deil෴II des �erichts

7 01 Mio. EUR1
nanzielle F rderung 

von Fa ilien und 
 St rkung ihrer Kau ra

kein Antrag ein alig 3 0 EUR pro 
Kind i  Septe ber 2020

•  eiterge hrung der 
 Fa ilienbeihilfe2 ohne 

ach eise (§ 1 FLAG) 
siehe deil෴II des �erichts

1 3 3 Mio. EUR

Berücksich gung der 
Sch ierigkeit  unter den 
pande iebedingten 
 Einschr nkungen 
 Nachweise zu erbringen

kein Antrag 

durchschni lich etwa 
232 EUR (inklusive 
 Kinderabsetzbetrag) pro 
Monat und Kind bis 
 a i al einschlie lich 
M rz 2021

•  verl ngerter Anspruch auf 
Fa ilienbeihilfe1 für Kinder 
in Ausbildung über das 
 vollendete 2 . bzw. 
2 . Lebens ahr hinaus  
(§ 2 Abs. 9 FLAG)

etwa 20 Mio. EUR 
pro Jahr 

Berücksich gung von 
erz gerungen bei der 

Berufsausbildung 
 aufgrund der 
 C ID–19–Pande ie 

kein Antrag

durchschni lich etwa 
232 EUR (inklusive 
 Kinderabsetzbetrag) pro 
Monat und Kind; a i al 

Monate (bzw. 1 Jahr) 
l nger als regul r 
 vorgesehen

•  Nicht–Einrechnung von 
 Pauschalentsch digungen 
für den au erordentlichen 

ivildienst und den Einsatz-
pr senzdienst i  Jahr 2020 
(§  Abs. 1 lit. e FLAG)

Betrag nicht i  
Einzelnen aus-
wertbar

Unterstützung des 
au erordentlichen 
 ivildienstes und 
 Einsatzpr senzdienstes

kein Antrag

durchschni lich etwa 
232 EUR (inklusive 
 Kinderabsetzbetrag) pro 
Monat und Kind  da der 
Fa ilienbeihilfebezug 
nicht verloren geht  
(galt nur i  Jahr 2020)

8 rd. 7 Mio. EUR C ID–19–Kinderbonus (e klusive Kinderbonus von 1 Mio. EUR für die eitergew hrung) 
und rd. 1 3 Mio. EUR für die eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe (inklusive Kinderbonus und Kinderab-
setzbetrag) ohne Nachweise ge  § 1 FLAG
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COVID–19–Familienleistung
ausbezahlte 
Beträge für  

2020 und 2021
Zielsetzung

automa sche 
Zuerkennung 

versus antrags-
gebunden

Leistungshöhe je  
Anspruchsberech gte 

bzw.  
Anspruchsberech gten

Corona–Familienhärteaus-
gleich (§ 38a Abs.  FLAG)
siehe deil III des �erichts

132 3 Mio. EUR

Abgeltung von 
 Einko ensausf llen 
von Fa ilien aufgrund 
der Pande iefolgen

Antrag

a i al 3. 00 EUR   
(  a i al 1.200 EUR pro 
Monat für a i al 
3 Monate); 
berechnet unter 
 Berücksich gung der 
Fa iliengr e und des 
angeno enen 
 Einko ensverlusts 

COVID–19–Kinder-
zuwendungen für Beziehende 
von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe  
(§ 38a Abs. 9 FLAG)

1 0 Mio. EUR

nanzielle Unterstüt-
zung zur Bew l gung 
der pande iebedingten 
Krisenfolgen

kein Antrag ein alig 100 EUR pro 
Kind i  Juli 2020

COVID–19–Kinder-
zuwendungen für Beziehende 
von Sozialhilfe bzw. 
 Mindestsicherung 
(§ 38a Abs. 11 FLAG und 
C ID–19–Gesetz Ar ut)

29 0 Mio. EUR

nanzielle Unterstüt-
zung zur Bew l gung 
der pande iebedingten 
Krisenfolgen

kein Antrag 

3 Phasen:
–  a i al 100 EUR pro 

Kind auf Basis der 
 Richtlinie von Juni 2020 

–  ein alig 100 EUR pro 
Kind auf Basis der 
 Richtlinie von 
 J nner 2021

–  a i al 200 EUR pro 
Kind auf Basis der 
 Richtlinie von Juli 2021 

Sonderbetreuungszeit 
(§ 18b Arbeitsvertrags rechts–
Anpassungsgesetz

17 Mio. EUR

Sicherstellung der 
Betreuung von Kindern  
Menschen it 
 Behinderung oder 
 p egebedür igen 
 Personen

Antrag des 
Arbeitgebers

ergütung von Kosten des 
Arbeitgebers für die 
 Sonderbetreuungszeit:
bis Ende 2021 fünf  Phasen 

it unterschied lichen 
Abgeltungsaus a en

FLAG  Fa ilienlastenausgleichsgesetz Quellen: BKA; BMA; BMF; BMSGPK; usa enstellung: RH
1  e klusive C ID–19–Kinderbonus für F lle der eitergew hrung ohne Nachweise ge  § 1 FLAG (bzw. 91 32 Mio. EUR unter Einrech-

nung des C ID–19–Kinderbonus für die eitergew hrung ge  § 1 FLAG)
2  einschlie lich des it der Fa ilienbeihilfe zusa en ausbezahlten Kinderabsetzbetrags

Der überwiegende Teil der Leistungen (etwa 900 Mio. EUR in den Jahren 2020 und 
2021) wurde ohne Antrag auto a sch it der Gew hrung anderer Leistungen 

itausbezahlt  z.B. it der Fa ilienbeihilfe  de  Arbeitslosengeld oder der Mindest-
sicherung (in der Regel in For  eines Pauschalbetrags e Kind).

Mit de  C ID–19–Kinderbonus und der eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe 
ohne Nachweise ha e der gr te Teil der C ID–19–Fa ilienleistungen 
(rd. 818 Mio. EUR) ausschlie lich den Bezug der Fa ilienbeihilfe als Anspruchsvor-
aussetzung; das orliegen weiterer sozialer Bedarfskriterien war nicht erforderlich.
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u den Auswirkungen dieser zus tzlichen Unterstützungen auf die soziale Situa on 
von Fa ilien it Kindern lagen keine Untersuchungen vor.

 2.2 Der RH hielt fest  dass der Bund zur nanziellen Unterstützung bei der Bew l gung 
der pande iebedingten Krisenfolgen wie auch zur St rkung der Kau ra  in den 
Jahren 2020 und 2021 für Fa ilien it Kindern insgesa t 1 03  Mrd. EUR für 
C ID–19–Fa ilienleistungen ( nanzielle Unterstützungsleistungen) auszahlte. on 
diesen wurden etwa 80  auto a sch und ohne weitere Bedarfsanforderungen 
ge einsa  it der Fa ilienbeihilfe ausbezahlt.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu ) und de  Finanz-
inisteriu  bei der Konzep on von Unterstützungsleistungen dieser nanziellen 

Di ension den zielgruppenspezi schen Bedarf und gesellscha lichen Nutzen 
vorweg abzusch tzen und die Unterstützungsinstru ente auf dieser Basis i  Sinne 
von sozialer Tre  sicherheit und irksa keit zu op ieren.

Der RH fokussierte i  Rah en der gegenst ndlichen Gebarungsüberprüfung auf die 
nanziell bedeutendsten Ma nah en: den C ID–19–Kinderbonus und die eiter-

gew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise (§ 1  FLAG) (Berichtsteil II) sowie 
den Corona–Fa ilienh rteausgleich (Berichtsteil III).

 2.3 (1) Das Fa ilien inisteriu  betonte in seiner Stellungnah e  dass Fa ilienleistun-
gen wesentliche Eckpfeiler seien  u  Eltern bzw. Elternteile zu entlasten  die für den 
Unterhalt von Kindern zu sorgen haben. Es verwies auf eine Studie i  Rah en des 

. Österreichischen Fa ilienberichts  ge  der Fa ilienleistungen die kono i-
sche Situa on unterer Einko ensschichten in entscheidende  Aus a  beein us-
sen würden. Das Österreichische Ins tut für Fa ilienforschung habe festgestellt  
dass Fa ilientransferleistungen die Ar utsgef hrdung von Personen in Fa ilien it 
Kindern unter 2  Jahren rela v konstant u  rd. 1  Prozentpunkte reduzieren 
würden. Für das Jahr 2020 bedeute dies z.B. eine Reduk on der Ar utsgef hr-
dungs uote von 33  auf 18  was rd. - 00.000 Personen entspreche. Dieser E ekt 
sei durch die Erh hung von Fa ilienleistungen verst rkt worden.

Insofern sei ede Erh hung von Fa ilienleistungen it eine  entsprechenden 
Nutzen verbunden  zu al auch zielgruppenspezi scher Bedarf – in For  der errin-
gerung der Unterhaltslasten – berücksich gt würde. Besonders hervorzuheben sei 
auch das vo  RH best gte Aus a  der Leistungsgew hrungen von ehr als 
1 Mrd. EUR  das vor alle  in eiten der Krise eine besondere Entlastungsrelevanz 
gehabt habe.
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(2) Das vor alige Bundes inisteriu  für Arbeit teilte in seiner Stellungnah e it  
das Prüfungsergebnis des RH zur Kenntnis zu neh en. Es erkte erg nzend an  dass 
für die Abwicklung und Auszahlung der ge  § 38a Abs. 9 und 10 FLAG zu gew h-
renden C ID–19–Fa ilienleistung die Sek on II Fa ilie und Jugend  i  da ali-
gen Bundes inisteriu  für Arbeit  Fa ilie und Jugend zust ndig gewesen sei.

(3) Das Bundes inisteriu  für Soziales  Gesundheit  P ege und Konsu enten-
schutz sagte in seiner Stellungnah e zu  sich u  die U setzung der E pfehlung zu 
be ühen.

 2.  Der RH gab de  Fa ilien inisteriu  gegenüber zu bedenken  dass eine de  ziel-
gruppenspezi schen Bedarf entsprechende tre sichere Ausgestaltung von Unter-
stützungs a nah en essenziell ist  u  die staatliche Handlungsf higkeit i el– 
und langfris g zu gew hrleisten.

Finanzielle Situation des FLAF  
und des Reservefonds

Grunds tzliches

 3 (1) ur Finanzierung eines Lastenausgleichs i  Interesse der Fa ilien  dient der 
Ausgleichsfonds für Fa ilienbeihilfen (FLAF). Er ist i  Bundesbudget in der Unter-
gliederung 2  Fa ilie und Jugend  i  Globalbudget 2 .01 Ausgleichsfonds für 
Fa ilienbeihilfen  ausgewiesen. Die Mi el des FLAF sind zweckgebunden; ber-
schüsse und Fehlbetr ge werden gegen den – als nanztechnisches Ausgleich s-
instru ent fungierenden – Reservefonds verbucht.

Der FLAF wie auch der Reservefonds wurden it de  Fa ilienlastenausgleichsge-
setz 19 7 (FLAG)  eingerichtet.¹

(2) Aus de  FLAF werden gesetzlich vorgesehene Fa ilienunterstützungsleistungen 
nanziert  insbesondere die Fa ilienbeihilfe  das Kinderbetreuungsgeld und Fahrt-

beihilfe  Freifahrten für Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge sowie Schulbücher  
weiters Transfers an Sozialversicherungstr ger (u.a. für Pensionsbeitr ge für Kinder-
erziehungszeiten und Teilers tze der Aufwendungen für das ochengeld).

9 BGBl. 37 19 7
10 §§ 39 0 FLAG
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Entwicklung des FLAF und des Reservefonds

.1 (1) Auszahlungen aus de  FLAF

Die Auszahlungen des FLAF entwickelten sich in den Pande ie ahren 2020 und
2021 und i  ergleich zu  Jahr 2019 wie folgt:

Abbildung 2: Auszahlungen aus de  Fa ilienlastenausgleichsfonds (FLAF) 2019 bis 2021 

Der Bundesvoranschlag 2020¹¹ sah eine Erh hung der Auszahlungen des FLAF u  
31 73 Mio. EUR i  ergleich zu  Jahr 2019 vor. Bedingt durch die C ID–19–
Pande ie erh hten sich diese edoch 2020 u  981 80 Mio. EUR. Die h chsten
Mehrauszahlungen betrafen die C ID–19–Fa ilienleistungen it 781 9 Mio. EUR
und die Pensionsbeitr ge für Kindererziehungszeiten it 110 10 Mio. EUR. I

11 Anlage 1 des Bundes nanzgesetzes 2020 vo  8. Juni 2020  BGBl. I 2020

Österreich

Quelle: BRA; Darstellung: RH

AUSZA LUNGEN AUS DEM FLAF

2019  2021

Auszahlungen
in Mio. EUR

2019 2020 2021
0

2.000

4.000

6.000

8.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000
sons ge 216

Fahrtbeihilfe  
Freifahrten  
Schulbücher 575

Kinderbetreuungsgeld        1.226

Transfers Sozial-
versicherungstr ger           1.516

Fa ilienbeihilfe 3.495

COVID–19– 
Familienleistungen          782 134

578

1.201

1.675

3.556

217
606

1.215

1.944

3.486

239

Die i  FLAF ausgewiesenen C ID–19–Fa ilienleistungen betrafen Anteile a  Kinderbonus  a  C ID–
19–Fa ilienh rteausgleich  an den C ID–19–Kinderzuwendungen für Beziehende von Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe und an der eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise (Tabelle 3).
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Jahr 2021 reduzierten sich die Auszahlungen des FLAF gegenüber de  Jahr 2020 
bedingt durch einen Rückgang der C ID–19–Fa ilienleistungen  lagen aber weiter-
hin über de  Niveau von 2019.

(2) Einzahlungen in den FLAF

Die Do erung des FLAF erfolgte überwiegend aus Dienstgeberbeitr gen; weitere
Mi el sta ten aus den orweganteilen aus Einko ensteuer und K rperscha -
steuer. Die Einnah en in den Pande ie ahren und i  Jahr davor gliederten sich wie 
folgt:

Abbildung 3: Einzahlungen in den Fa ilienlastenausgleichsfonds (FLAF) 2019 bis 2021 

Der Bundesvoranschlag 2020 ging noch von einer Erh hung der Einnah en des
FLAF i  ergleich zu  Jahr 2019 u  350 16 Mio. EUR aus. Durch berweisung aus 
de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds erh hten sich die Einnah en von 2019 
auf 2020 tats chlich u  408 92 Mio. EUR. hne die berweisung aus de  C ID–
19–Krisenbew l gungsfonds w re 2020 keine Erh hung  sondern ein Rückgang der 
Einnah en u  273 02 Mio. EUR zu verzeichnen gewesen  was vor alle  a  pande-

iebedingten Rückgang der Dienstgeberbeitr ge und Einko en– und K rper-

Österreich

Quelle: BRA; Darstellung: RH

EINZA LUNGEN IN DEN FLAF

2019  2021

Einzahlungen
in Mio. EUR

2019 2020 2021
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2.000

4.000

6.000

8.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

sons ge 114
Anteil der Einko en– 
und K rperscha steuer         640
Abgeltung von Ans tzen
für Einko ensteuer  690

Dienstgeberbeitr ge         5.548

Überweisung vom COVID–19–
Krisenbewäl gungsfonds         82 38

109
531
690

5.389

113
696

690

5.989
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scha steuer–Anteile lag. I  Jahr 2021 erfolgten nur ehr geringe Einzahlungen aus 
de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds (38 01 Mio. EUR)  dennoch erh hten sich 
die Einnah en des FLAF bedingt durch einen deutlichen Ans eg der Dienstgeber-
beitr ge. Darin enthalten waren auch Nachzahlungen aus den Stundungen i
Jahr 2020.

(3) Abgang des FLAF

Trotz berweisung aus de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds in H he von
681 95 Mio. EUR übers egen i  Jahr 2020 die Ausgaben die Einnah en des FLAF 
u  608 32 Mio. EUR. I  Jahr 2021 waren dagegen – erst als seit zuletzt i
Jahr 2016 – wieder die Einnah en h her als die Ausgaben.

Abbildung 4: Einzahlungen und Auszahlungen Fa ilienlastenausgleichsfonds (FLAF) 2000 bis 2021 

Österreich

Quelle: BRA; Darstellung: RH

EINZA LUNGEN UND AUSZA LUNGEN FLAF

2000  2021

Einzahlungen und
Auszahlungen

in Mio. EUR

2000
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4.000
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8.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

Einzahlungen FLAF

20212005 2010 2015

Auszahlungen FLAF

Auszahlungen ohne Auszahlung an den Reservefonds dargestellt

In den Jahren  2020 und 2021 wurde ein Teil der C ID–19–bedingten Ein– und Auszahlungen auf nicht–
zweckgebundenen Konten verbucht und da it auch nicht gegen den Reservefonds abgerechnet. I  
Jahr 2020 waren die auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Ein– und Auszahlungen gleich hoch 
(682 Mio. EUR). I  Jahr 2021 lagen die auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Auszahlungen des 
FLAF u  96 Mio. EUR über den auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Einzahlungen. Der gegen 
den Reservefonds abgerechnete Saldo von zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen ergab 
dadurch eine posi ve er nderung von 25 Mio. EUR.
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(4) Reservefonds

Das FLAG sah vor  dass die aus der Gebarung des FLAF resul erenden berschüsse 
de  Reservefonds zuzuführen und Abg nge des FLAF vo  Reservefonds abzude-
cken waren. aren die Mi el des Reservefonds ersch p  verp ichtete das Gesetz 
den Bund  die Abg nge des FLAF vorl u g aus allge einen Bundes i eln zu decken 
und als Forderung gegen den Reservefonds zu verrechnen; diese Abg nge sollten 
– i  Sinne der Konzep on des Reservefonds als Ausgleichsinstru ent – it ber-
schüssen in den nachfolgenden Jahren aufgerechnet werden.

Tats chlich wies der FLAF seit 2003 überwiegend Abg nge auf  welche der Bund aus 
de  Budget vor nanzierte. Nur in den Jahren 2012 bis 2016 übers egen die Einnah-

en die Ausgaben  so dass Schulden des Reservefonds gegenüber de  Bund abge-
baut werden konnten: 

Tabelle 2:  Entwicklung FLAF und Reservefonds 2000 bis 2021

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212 Veränderung 
2019 bis 2021 

in Mio. EUR

Einzahlungen in den 
FLAF 4.312 4.735 5.757 6.908 7.060 6.801 6.805 6.992 7.401 7.552 560

Auszahlungen aus 
de  FLAF1 4.208 5.409 6.446 6.556 6.959 6.986 7.094 7.028 8.009 7.623 595

er nderung 
 erbindlichkeiten 
Reservefonds

105 -674 -690 352 101 -185 -289 -35 -608 25 –

erbindlichkeiten 
Reservefonds zu  
31. Deze ber

109 -1.155 -3.696 -2.644 -2.542 -2.727 -3.016 -3.052 -3.660 -3.635 -583

Rundungsdi erenzen glich Quellen: BMF; BRA; usa enstellung: RH

FLAF  Fa ilienlastenausgleichsfonds
1  Auszahlungen ohne Auszahlung an den Reservefonds dargestellt
2 I  Jahr 2020 und 2021 wurde ein Teil der C ID–19–bedingten Ein– und Auszahlungen auf nicht–zweckgebundenen Konten verbucht und 

da it auch nicht gegen den Reservefonds abgerechnet. I  Jahr 2020 waren die auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Ein– und 
Auszahlungen gleich hoch (682 Mio. EUR). I  Jahr 2021 lagen die auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Auszahlungen des FLAF 
u  96 Mio. EUR über den auf nicht–zweckgebundenen Konten verbuchten Einzahlungen. Der gegen den Reservefonds abgerechnete Saldo 
von zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen ergab dadurch eine posi ve er nderung von 25 Mio. EUR.

Der Reservefonds wies per 31. Deze ber 2020 einen Schuldenstand in H he von 
3 660 Mrd. EUR  per 31. Deze ber 2021 einen Schuldenstand in H he von 
3 635 Mrd. EUR auf. Er war zuletzt i  Jahr 2002 posi v.
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 4.2 (1) Bedingt durch die C ID–19–Pande ie sanken die wesentlichen Einnah e uel-
len des FLAF. De  standen Mehrausgaben an Fa ilienleistungen zur Ab ilderung 
der Folgen der C ID–19–Pande ie gegenüber  welche i  Jahr 2020 nicht g nzlich 
durch berweisungen aus de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds abgedeckt 
waren. I  Jahr 2021 übers egen die Einnah en – aufgrund der berweisungen aus 
de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds und der auch nachzahlungsbedingt h he-
ren Einnah en aus Dienstgeberbeitr gen – die Ausgaben des FLAF geringfügig.

(2) Der RH ha e bereits ehrfach kri sch auf das Auseinanderkla en von Ausgaben 
und Einnah en des FLAF und die hohe erschuldung des Reservefonds hingewiesen 
(siehe z.B. die RH–Berichte Fa ilienbezogene Leistungen des Bundes und ausge-
w hlter L nder  (Reihe Bund 2011 6) und die Follow–up– berprüfung dazu (Reihe 
Bund 2014 3); Fa ilienbeihilfe – iele und ielerreichung  Kosten und Kontrolls s-
te  (Reihe Bund 2018 36); Bundesrechnungsabschluss 2013).

Die C ID–19–Fa ilienleistungen wurden zu  Gro teil aus de  C ID–19–Krisen-
bew l gungsfonds nanziert (TZ 5).

Der RH hielt fest  dass sich das Finanzierungsproble  des FLAF durch die Sonder-
nanzierung der C ID–19–Fa ilienleistungen über den C ID–19–Krisenbew l -

gungsfonds zwar nicht weiter versch r e  das Proble  der hohen erschuldung des 
Reservefonds edoch weiter aufrecht blieb.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  langfris g eine 
ausgeglichene Gebarung des FLAF und den Abbau der hohen Schulden des Reserve-
fonds gegenüber de  Bund (31. Deze ber 2021: 3 635 Mrd. EUR) sicherzustellen. 
In diese  Sinne e pfahl der RH  auch bei der Einführung neuer sowie bei der Erh -
hung bestehender fa ilienbezogener Leistungen oder bei der Senkung der Beitr ge 
zu  FLAF Ma nah en zur Deckung des Mi elbedarfs vorzusehen.

 4.3 Das Fa ilien inisteriu  unterstrich in seiner Stellungnah e  dass die Kosten für 
Ma nah en w hrend der C ID–19–Krise zu  Gro teil aus Mi eln des C ID–
19–Krisenbew l gungsfonds – und nicht aus Mi eln des FLAF – getragen worden 
seien. Es sagte zu  weiterhin eine ausgeglichene Gebarung des FLAF anzustreben. 
Das Fa ilien inisteriu  beobachte die Entwicklung des FLAF sehr intensiv. Auf 
Basis der aktuellen irtscha sprognosen sei bis zu  Jahr 2026 hrlich it eine  

berschuss und da it auch it einer erringerung des Schuldenstands zu rechnen.
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Einfluss der C ID–19–Fa ilienleistungen auf den FLAF

 5.1 Die C ID–19–Fa ilienleistungen der Jahre 2020 und 2021 wurden zu  Gro teil 
über den C ID–19–Krisenbew l gungsfonds getragen ( erbuchung als Auszahlun-
gen über den FLAF und i  Gegenzug Einnah en des FLAF aus Mi eln des C ID–
19–Krisenbew l gungsfonds). In Su e waren in den Jahren 2020 und 2021  
138 Mio. EUR für C ID–19–Fa ilienleistungen aus de  FLAF zu tragen:

Tabelle 3:  C ID–19–Fa ilienleistungen und Fa ilienlastenausgleichsfonds (FLAF)

COVID–19–
Familien-

leistungen

Auszahlungen für 
2020 und 2021

in Mio. EUR

abge-
wickelt 

über FLAF

endgül g getragen 
vom FLAF in den 
Jahren 2020 und 

2021

Mi elherkun

Familienbeihilfe:

•  C ID–19– 
Kinderbonus

675 01 Mio. EUR 
e klusive C ID–19–Kinder-
bonus für F lle der eiter-
gew hrung ohne Nachweise 
ge  § 15 FLAG 
(bzw. 691 32 Mio. EUR unter 
 Einrechnung des Kinderbonus für 
die eitergew hrung ge  
§ 15 FLAG)

ja rd. 10 Mio. EUR

•  die Mi el für die ahlungen  
i  Septe ber 2020 ka en aus 
de  C ID–19–Krisen-
bew l gungsfonds 
(665 35 Mio. EUR)

•  die übrigen Mi el ka en aus 
de  FLAF (9 66 Mio. EUR) 

•  eiter-
gew hrung der 
 Fa ilien - 
beihilfe ohne 
Nachweise  
(§ 15 FLAG)

143 36 Mio. EUR 
inklusive Kinderabsetzbetrag  
und C ID–19–Kinderbonus

ja rd. 8 Mio. EUR

•  die Mi el für die ahlungen 
der Fa ilienbeihilfe bis 
2. August 2021 ka en aus de  
C ID–19–Krisenbew l gungs-
fonds (101 51 Mio. EUR)

•  die Mi el für ahlungen der 
Fa ilienbeihilfe ab 
3. August 2021 ka en aus de  
FLAF (8 25 Mio. EUR)

•  die Mi el für den Kinder-
absetzbetrag ka en aus de  
 allge einen Budget 
(33 60 Mio. EUR)

•  verl ngerter 
Bezug bei 
 Ausbildung

etwa 20 Mio. EUR pro Jahr ja etwa 20 Mio. EUR 
pro Jahr •  zur G nze vo  FLAF getragen 

Corona–Familien-
härteausgleich

132 34 Mio. EUR ja 100 Mio. EUR

•  die Mi el für die ahlungen i  
Jahr 2020 ka en aus de  FLAF 
(100 00 Mio. EUR)

•  die Mi el für ahlungen i  
Jahr 2021 ka en aus de  
C ID–19–Krisenbew l gungs-
fonds (32 34 Mio. EUR)

FLAG  Fa ilienlastenausgleichsgesetz Quellen: BKA; BMF; BRA; usa enstellung: RH 
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 5.2 Der RH hielt fest  dass die Finanzierung der C ID–19–Fa ilienleistungen zu  
Gro teil aus de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds erfolgte  der aus allge einen 
Budget i eln nanziert wurde; dies d p e den Abgang i  FLAF in den 
Jahren 2020 und 2021 und verhinderte ein st rkeres Anwachsen des Schulden-
stands des Reservefonds (auf über 4 Mrd. EUR; TZ 4); die Mehrausgaben schlugen 
sich allerdings i  Gesa tde zit des Bundeshaushalts nieder.

TEIL II: C ID–19–Sonderleistungen  
zur Fa ilienbeihilfe

Überblick

 6 (1) Die Fa ilienbeihilfe ist ein gesetzlich festgelegtes Instru ent der Lastenabgel-
tung für Fa ilien. Sie ist das zentrale Instru ent der Fa ilienpoli k in Österreich 
und wird grunds tzlich unabh ngig von Besch igung und Einko en gew hrt.  
Die Auszahlung erfolgt onatlich  zusa en it de  – i  Einko ensteuerge-
setz¹² geregelten – Kinderabsetzbetrag.

(2) U  Fa ilien w hrend der C ID–19–Pande ie zu unterstützen  schufen 
Bundesregierung und Gesetzgeber C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbei-
hilfe. Diese Leistungen ussten nicht gesondert beantragt werden; der Anspruch 
war direkt an den Bezug der Fa ilienbeihilfe geknüp  und sie ka en zusa en it 
dieser zur Auszahlung.

12 BGBl. 400 1988 i.d.g.F.
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Die Regelungen ( nderungen des FLAG) zu den beiden nanziell bedeutendsten 
C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbeihilfe traten zu folgenden eitpunkten 
in Kra :

Tabelle 4: C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbeihilfe 

Zeitpunkt des   
Inkra tretens der Bes mmung 

Leistungen

25. Juli 2020

§ 8 Abs. 9 FLAG
BGBl. I 71 2020

COVID–19–Kinderbonus (TZ 7 bis TZ 8)
Die Fa ilienbeihilfe wurde i  Septe ber 2020 ein alig u  einen Kinderbonus von 
360 EUR pro Kind erg nzt.

1. April 2021

§ 15 FLAG
BGBl. I 58 2021

rückwirkende Sanierung der Weitergewährung der Familienbeihilfe (einschließlich 
 Kinderabsetzbetrag) ohne Nachweise bis März 2021 (TZ 9 bis TZ 15)
Die Fa ilienbeihilfe wurde für Kinder auto a sch bis Ende M rz 2021 weitergew hrt  
wenn i  eitrau  von M rz 2020 bis einschlie lich Februar 2021 für zu indest einen 
Monat Anspruch auf Fa ilienbeihilfe bestand.
Das Fa ilien inisteriu  und das Finanz inisteriu  ha en die Fa ilienbeihilfe bereits 
seit M rz 2020 ohne Nachweise de facto weiter ausbezahlt; dieses orgehen wurde it 
der Regelung nachtr glich saniert und es erfolgte eine Nachzahlung für jene Fa ilien  
die das Auslaufen des Anspruchs ge eldet ha en.

FLAG  Fa ilienlastenausgleichsgesetz Quellen: bezughabende Rechts uellen

C ID–19–Kinderbonus

Gebarungsvolu en  Konzeption und Abwicklung

 7.1 (1) Der C ID–19–Kinderbonus war die Ma nah e der C ID–19–Sonderleistun-
gen zur Fa ilienbeihilfe it de  gr ten Gebarungsvolu en. Er bestand in einer 
ein aligen zus tzlichen ahlung in H he von 360 EUR je Kind  für das i  Septe -
ber 2020 ein Anspruch auf Fa ilienbeihilfe bestand.

(2) iel der Ma nah e war es  Fa ilien nanziell zu f rdern und ihre Kau ra  zu 
st rken.

Konkrete ielsetzungen hinsichtlich der Auswirkungen auf das Haushaltseinko -
en  die Kau ra  und soziale Situa on von Fa ilien it Kindern for ulierte das 

Fa ilien inisteriu  nicht. Es lagen auch keine Anal sen zu allf lligen erzielten 
irkungen vor.

(3) Der C ID–19–Kinderbonus wurde i  Septe ber 2020 auto a sch zusa en 
it der Fa ilienbeihilfe an die Leistungse pf ngerinnen und –e pf nger ausbe-

zahlt. In F llen  in denen ein i  Septe ber 2020 bestehender Anspruch auf Fa ilien-
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beihilfe erst zu eine  sp teren eitpunkt festgestellt wurde  zahlte das 
Finanz inisteriu  den C ID–19–Kinderbonus nachtr glich aus.

Auch Fa ilien  deren Kinder sich st ndig in eine  anderen Mitgliedstaat der EU  i  
E R oder in der Schweiz au ielten  erhielten den C ID–19–Kinderbonus  wobei 
in diesen F llen – wie auch bei der Fa ilienbeihilfezahlung selbst – eine Anpassung 
auf das vergleichende Preisniveau ge  § 8a FLAG erfolgte (Inde ierung).¹³ 

(4) Der Gesa tauszahlungsbetrag für den C ID–19–Kinderbonus betrug bis 
Deze ber 2021 675 01 Mio. EUR; er ka  insgesa t 1.192.316 Fa ilien it 
1.976.106 Kindern zugute.¹   

Die C ID–19–Kinderbonus– ahlungen i  Septe ber 2020 sowie Nachzahlungen 
bis Anfang August 2021 wurden aus de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds nan-
ziert (§ 8 Abs. 9 FLAG); sp tere Nachzahlungen waren aus de  FLAF zu tragen 
(Tabelle 3).

 7.2 (1) Der RH hielt fest  dass der C ID–19–Kinderbonus it in Su e 675 01 Mio. EUR 
ausbezahlten Mi eln die kostenintensivste der C ID–19–Fa ilienleistungen und 
als usatzunterstützung für Fa ilien konzipiert war.

Die Leistung ka  allen Fa ilien it fa ilienbeihilfeberech gten Kindern zugute  
ohne an einen speziellen C ID–19–bedingten Bedarf anzuknüpfen. Die Ma nah e 
war zwar grunds tzlich geeignet  die ielsetzung der Kau ra st rkung für Fa ilien 
zu erreichen. Eine Anal se zu  Aus a  der sozialen und fa ilienpoli schen irkun-
gen der Ma nah e sowie Erw gungen zur op alen H he der ahlung konnte das 
Fa ilien inisteriu  allerdings nicht vorlegen.

(2) Durch die Koppelung des C ID–19–Kinderbonus an die Fa ilienbeihilfe war 
keine gesonderte Antragstellung von den Leistungse pf ngerinnen und –e pf n-
gern erforderlich. us tzliche Prüfungen bezüglich der Erfüllung von Anspruchsvor-
aussetzungen oder eine eigene Auszahlung en ielen. Die Abwicklung der Ma nah e 
erfolgte da it für die Leistungse pf ngerinnen und –e pf nger rasch und unbüro-
kra sch und war auch für die gew hrende Stelle einfach in der Ad inistra on.

Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 2  bei der Konzep on von Unterstüt-
zungsleistungen dieser nanziellen Di ension den zielgruppenspezi schen Bedarf 
und gesellscha lichen Nutzen vorweg abzusch tzen und die Unterstützungsinstru-

ente auf dieser Basis i  Sinne von sozialer Tre sicherheit und irksa keit zu 
op ieren.

13 Die Auszahlungen an C ID–19–Kinderbonus lagen – aufgrund der Inde ierung der ahlungen – für Kinder 
it ohnsitz i  Ausland bei durchschni lich 190 91 EUR pro Kind.

14 691 32 Mio. EUR unter Einrechnung der C ID–19–Kinderbonus– ahlungen ge  § 15 FLAG
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Begünstigte des C ID–19–Kinderbonus  
nach soziode ografischen Merk alen

 8.1 Der RH wertete die Auszahlungsdaten für den C ID–19–Kinderbonus hinsichtlich 
Aufenthaltsstaat der Kinder und Staatsbürgerscha  der Beziehenden aus.

Die Auswertung des RH nach de  Aufenthaltsstaat der Kinder ergab:

• Der weitaus überwiegende Teil (97  bzw. 654 77 Mio. EUR) der ahlungen an 
C ID–19–Kinderbonus wurde für Kinder it ohnsitz in Österreich ausbezahlt.

• 3  (20 23 Mio. EUR) der ahlungen an C ID–19–Kinderbonus ossen für Kinder 
it ohnsitz i  Ausland. Die durchschni lichen Auszahlungen an C ID–19–

Kinderbonus lagen – aufgrund der Inde ierung der ahlungen – für Kinder it 
ohnsitz i  Ausland bei 190 91 EUR pro Kind.

Nach Na onalit ten verteilten sich die Auszahlungen folgender a en:¹  

• 76  (512 79 Mio. EUR) der ahlungen an C ID–19–Kinderbonus erhielten Perso-
nen it sterreichischer Staatsbürgerscha .

• 13  (85 42 Mio. EUR) der ahlungen erhielten E R–Bürgerinnen und –Bürger 
inklusive Schweiz.

• 11  (72 81 Mio. EUR) der ahlungen erhielten Dri staatsangeh rige.

 8.2 Der RH hielt fest  dass sich der C ID–19–Kinderbonus – entsprechend seiner 
Konzep on – gleich wie die Fa ilienbeihilfe selbst verteilte.

15 Bei 1  der Beziehenden it in etwa 4 Mio. EUR Auszahlungen gab es keine Angabe zur Na onalit t.
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eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe  
ohne Nachweise

Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen  
bei der Fa ilienbeihilfe

 9.1 (1) Das orliegen eines Anspruchs auf Fa ilienbeihilfe wird von den Finanz tern 
bei der Geburt eines Kindes bzw. bei erst aliger Antragstellung geprü  und danach 
je nach Fallkonstella on in festgelegten Abst nden  jedenfalls aber it ollendung 
des 18. Lebensjahres des Kindes. Die Kontrollzeitpunkte wurden i  S ste  der 
Fa ilienbeihilfenad inistra on it Befristungen eingetragen  zu denen neuerlich 
Nachweise über das Fortbestehen der Anspruchsvoraussetzungen vorzulegen 
waren. Die Finanz ter versendeten in diese  usa enhang etwa einen Monat 
vor Ablauf der Befristung sogenannte Anspruchsüberprüfungsschreiben  it denen 
die Leistungse pf ngerinnen und –e pf nger aufgefordert wurden  das weitere 
Bestehen des Anspruchs it Nachweisen (z.B. Schulbesuchsbest gungen oder 
Studiennachweisen) zu belegen. Je nach Ergebnis der Nachweisüberprüfung zahlte 
das Finanz inisteriu  die Fa ilienbeihilfe weiter aus  stellte die Fa ilienbeihilfe 
ein oder nah  eine Rückforderung vor  falls die Beihilfe schon l ngere eit nicht 

ehr zugestanden ha e.

(2) Aufgrund des Lockdowns ab Mi e M rz 2020 ging das Fa ilien inisteriu  
davon aus  dass für anspruchsberech gte Fa ilien Schwierigkeiten bei der Beschaf-
fung und Erbringung von Nachweisen entstehen konnten. Das Fa ilien inisteriu  
wies die Finanz ter daher in den Folgetagen an  bei bes ten Sachverhaltskon-
stella onen die Fa ilienbeihilfe – zu indest vorerst – nicht einzustellen (z.B. wenn 
Freiwilligent ge i  Auslandsdienst nach Österreich zurückberufen wurden  wenn 
die Berufsausbildung krisenbedingt unterbrochen wurde  wenn für die Gew hrung 
der erh hten Fa ilienbeihilfe i  Rah en der laufenden Anspruchsüberprüfungen 
kein aktuelles rztliches Gutachten vorgelegt werden konnte oder wenn die Berufs-
ausbildung aufgrund der Leistung eines au erordentlichen ivildienstes unterbro-
chen wurde). Das Fa ilien inisteriu  wies die Finanz ter a  19. M rz 2020 
zude  an  betre end die Fa ilienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bis auf 

eiteres keine Rückforderungsverfahren in Gang zu setzen und keine Rückforde-
rungsbescheide zu erlassen.

I  Regelbetrieb h e das Finanz inisteriu  Ende M rz 2020 rd. 20.000 Anspruchs-
überprüfungsschreiben an Fa ilienbeihilfebeziehende versendet. Das Fa ilien-

inisteriu  und das Finanz inisteriu  gingen davon aus  dass die Betro enen die 
Nachweise aufgrund der C ID–19–Pande ie unter U st nden aktuell nicht 
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erbringen konnten. In diesen F llen w re es – zu indest vorl u g bis zu einer 
all f lligen orlage der Nachweise – zur Einstellung der Fa ilienbeihilfe geko en.

U  dies zu ver eiden und die weitere onatliche Auszahlung der Fa ilienbeihilfe 
ohne etwaige Unterbrechungen sicherzustellen  erarbeitete das Finanz inisteriu  
in der zweiten M rzh l e 2020 Konzepte für eine unbürokra sche organgsweise.

(3) Ende M rz 2020 entschieden Fa ilien inisteriu  und Finanz inisteriu  die 
Fa ilienbeihilfe für alle Kinder auto a sch bis inklusive Septe ber 2020 auszuzah-
len  d.h.  ohne von den betro enen Personen Nachweise über das weitere orliegen 
der Anspruchsvoraussetzungen zu verlangen.

A  14. April 2020 erging ein Infor a onsschreiben der Finanz ter an die 
rd. 142.000 Beziehenden von Fa ilienbeihilfe  deren Anspruch in der eit von 
April 2020 bis einschlie lich August 2020 befristet war. Dieses infor ierte  dass der 
Bezug der Fa ilienbeihilfe bis inklusive Septe ber 2020 verl ngert  wird  sofern 
nicht bereits bekannte Gründe für eine kürzere Befristung vorliegen . Gleichzei g 
wurden die Betro enen darin ersucht  de  Finanza t itzuteilen  falls sie der 
Meinung  seien  dass ihnen die Fa ilienbeihilfe nicht zusteht .

(4) Mi e Septe ber 2020 beschlossen Fa ilien inisteriu  und Finanz inisteriu  
den Bezug der Fa ilienbeihilfe für alle F lle  die bereits auto a sch bis Septe -
ber 2020 verl ngert worden waren  und solche  deren Anspruch zwischen kto-
ber 2020 und Februar 2021 befristet war  bis einschlie lich M rz 2021 ohne 
Anspruchsüberprüfungen auto a sch weiter zu verl ngern.

Die Finanz ter infor ierten insgesa t rd. 281.200 betro ene Leistungse pf n-
gerinnen und –e pf nger it Schreiben Mi e Septe ber 2020  dass ihr Anspruch 
auto a sch verl ngert werde: Die Fa ilienbeihilfe für Ihr Kind Ihre Kinder l u  in 
Kürze ab. Für eine kundenfreundliche erl ngerung haben wir bereits orkehrungen 
getro en. ur gr t glichen Unterstützung der Fa ilien in der C ID–19–Krise 
und u  die Li uidit t der Fa ilien weiterhin zu gew hrleisten  verl ngern wir den 
Bezug der Fa ilienbeihilfe bis inklusive M rz 2021. Ein gesonderter Antrag ist dafür 
nicht erforderlich.  Gleichzei g wurden die Betro enen auch in diese  Schreiben 
ersucht  de  Finanza t itzuteilen  falls sie der Meinung  seien  dass ihnen die 
Fa ilienbeihilfe nicht zusteht .

(5) Eine gesetzliche Regelung für das Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen i  
Jahr 2020 bestand nicht. Erst it der FLAG–Novelle Ende M rz 2021¹  wurde rück-
wirkend ein Anspruch auf Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise bis M rz 2021 gesetzlich 
verankert (TZ 11).

16 BGBl. I 58 2021
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Die Entscheidungen  Nachweiserbringung und Anspruchsüberprüfungen auszuset-
zen  wie auch die Entscheidungsprozesse waren i  Fa ilien inisteriu  und i  
Finanz inisteriu  akten ig nicht doku en ert. Die a geblichen Abl ufe konn-
ten nur auf Basis der Gespr che i  Rah en der Gebarungsüberprüfung und anhand 
verschiedener von den Ministerien i  uge der Gebarungsüberprüfung über i el-
ter Infor a onsschreiben und Protokollauszüge  die teilweise kein Datu  und keine 
Unterschri en aufwiesen  nachvollzogen werden.

 9.2 Aus Sicht des RH war ein Aussetzen der Anspruchsüberprüfungsschreiben (Au or-
derung  Nachweise vorzulegen) an Fa ilienbeihilfee pf ngerinnen und –e pf n-
ger in den ersten Pande ie onaten aufgrund der allge einen erunsicherung und 
der erst aligen Lockdown–Situa on grunds tzlich nachvollziehbar. Er war allerdings 
der Ansicht  dass bereits das erste Aussetzen der Nachweisvorlagen über sechs 
Monate bis Septe ber 2020 in der Dauer gro zügig be essen war und das weitere 
Aussetzen der Nachweisvorlagen und Anspruchsüberprüfungen bis M rz 2021 sach-
lich nicht ehr begründet war. Er wies darauf hin  dass das lange Aussetzen von 
Anspruchsüberprüfungen die Ad inistra on in der weiteren Folge vor erhebliche 
Proble e stellte (TZ 12).

Der RH kri sierte  dass die Entscheidungsprozesse und Entscheidungen zu  Ausset-
zen der Nachweisvorlagen und der Anspruchsüberprüfungen i  Fa ilien iniste-
riu  und i  Finanz inisteriu  akten ig nicht doku en ert waren. Er erachtete 
es i  Sinne einer ordnungsge en und nachvollziehbaren erwaltungsführung für 
unabdingbar  wesentliche Entscheidungen (insbesondere auch solche it weitrei-
chenden nanziellen Auswirkungen) akten ig abzubilden sowie i  ELAK zu erfas-
sen.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu ) und de  Finanz-
inisteriu  wesentliche Entscheidungen (insbesondere solche it weitreichenden 

nanziellen Auswirkungen) hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen und Entschei-
dungsverantwortlichen akten ig zu doku en eren.

 9.3 Das Fa ilien inisteriu  sagte in seiner Stellungnah e zu  nach Ma gabe der 
U st nde der E pfehlung des RH nachzuko en.
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Entwicklung der Auszahlungen 
i  Rah en der eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe 
ohne Nachweise (§ 15 FLAG)

10.1 Die Auszahlungen ohne Nachweise in H he von 143 36 Mio. EUR verteilten sich i  
Leistungszeitrau  auf die einzelnen Monate wie folgt: 

Abbildung 5: Beziehende und Auszahlungen ohne Nachweis i  zeitlichen erlauf 

Die Auszahlungen ohne Nachweise erh hten sich von Monat zu Monat  da onat-
lich weitere Beziehende hinzuka en  die einer Anspruchsüberprüfung h en unter-
zogen werden üssen.

Österreich
BEZIE ENDE UND AUSZA LUNGEN 

 15 FLAG

Quelle: BMF; Darstellung: RH
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Auszahlungen für den jeweiligen Monat sowie Anzahl der Beziehenden i  abgerechneten Monat
Die Auszahlungen setzten sich zusa en aus: Fa ilienbeihilfe einschlie lich Kinderabsetzbetrag; 
i  Septe ber 2020 zus tzlich Schulstartgeld sowie C ID–19–Kinderbonus.
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hrend i  Juni 2020  12.607 Beziehende it 2 64 Mio. EUR betro en waren  
waren es i  Septe ber 2020 bereits 45.437 Beziehende it 10 28 Mio. EUR.¹  
Hinzu ka en für diese Beziehenden i  Septe ber 2020 noch 16 32 Mio. EUR an 
C ID–19–Kinderbonus und 0 23 Mio. EUR an Schulstartgeld.

 10.2 Der RH betonte  dass die Kosten des Aussetzens der Nachweiserbringung und der 
Anspruchsüberprüfung it jede  Monat h her wurden  da it jede  Monat 
weitere Kinder – auf Basis der zu dieser eit geltenden Anspruchsregelung – den 
Anspruch verloren h en (i  Schni  el onatlich bei etwa 6.700 Kindern der 
Anspruch auf Fa ilienbeihilfe weg  z.B. wegen Beendigung der Ausbildung  Errei-
chen der Altersgrenze oder U zug ins Ausland (TZ 11)).

Durch das Ausdehnen der eitergew hrung ohne Nachweise über August 2020 
hinaus wurde auch der C ID–19–Kinderbonus an Beziehende ausbezahlt  deren 
Anspruch bereits weggefallen war.

Der RH hielt kri sch fest  dass das Aussetzen der Nachweiserbringung bis Ende 
M rz 2021 Kosten in H he von 143 36 Mio. EUR nach sich zog; ein Aussetzen – wie 
ursprünglich geplant – bis einschlie lich Septe ber 2020 h e Kosten von 
48 43 Mio. EUR verursacht; durch die erl ngerung der Ma nah e bis Ende 
M rz 2021 verdreifachten sich jedoch die Kosten.

Rückwirkender Anspruch  
auf eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe  
ohne Nachweise (§ 15 FLAG)

 11.1 (1) Ende 2020 stand das Finanz inisteriu  – infolge des Aussetzens von Anspruchs-
überprüfungen und da it des Aussetzens der Einholung von Nachweisen seit 
M rz 2020 – vor der Herausforderung  dass it M rz 2021 bei etwa 250.000 Bezie-
henden von Fa ilienbeihilfe der Anspruch auf Fa ilienbeihilfe rückwirkend zu über-
prüfen gewesen w re und bislang ausgesetzte Nachweise nachzubringen gewesen 
w ren. Eine so rechtzei ge Bearbeitung der einlangenden Nachweise  dass es zu 
keinen Unterbrechungen bei den Auszahlungen der Fa ilienbeihilfe geko en 
w re  erachtete das Finanz inisteriu  in internen Schreiben als un glich. Gleich-
zei g ging das Finanz inisteriu  davon aus  dass bei vielen der seit M rz 2020 
auto a sch verl ngerten F lle – auf Basis der da als noch geltenden Rechtslage – 
kein Anspruch ehr auf Fa ilienbeihilfe bestanden h e  zu al i  Schni  onat-
lich bei etwa 6.700 Kindern der Anspruch auf Fa ilienbeihilfe weg el (z.B. wegen 
Beendigung der Ausbildung  Erreichen der Altersgrenze  U zug ins Ausland). Das 

17 enth lt Fa ilienbeihilfe  erh hte Fa ilienbeihilfe  Geschwistersta el  Alterszuschlag  Kinderabsetzbetrag
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Finanz inisteriu  h e in diesen F llen Rückforderungen der zu Unrecht ausbe-
zahlten Fa ilienbeihilfe einleiten üssen. Es befürchtete  dass die Rückforderungen 
von Auszahlungen über ehrere Monate eine erhebliche H rte für Fa ilien darstel-
len k nnten und zu Beschwerden führen würden.

Das Fa ilien inisteriu  und das Finanz inisteriu  erwogen daher eine legis sche 
L sung  it der rückwirkend ein eiteranspruch auf Fa ilienbeihilfe von M rz 2020 
bis M rz 2021 gescha en werden sollte und Rückforderungen der zwischenzeitlich 
ohne Nachweise ausbezahlten Fa ilienbeihilfen ausgeschlossen würden. Die 
Fachabteilung in der Budgetsek on des Finanz inisteriu s ha e sich allerdings 
– wegen der hohen Kosten und weil für den begüns gten Personenkreis der weck 
der Fa ilienbeihilfe als Unterhaltsleistung bereits en allen war – gegen ein solches 

orgehen ausgesprochen.

(2) I  Februar 2021 brachten Abgeordnete der Regierungsparteien i  Na onalrat 
einen Ini a vantrag für eine FLAG–Novelle für einen rückwirkenden eiteran-
spruch auf Fa ilienbeihilfe in der eit von M rz 2020 bis M rz 2021 ein. Der Geset-
zesantrag wurde da it begründet  dass es durch die eitergew hrung der 
Fa ilienbeihilfe seit April 2020 zu Fallkonstella onen geko en sein k nnte  in 
denen ein Anspruch auf die Fa ilienbeihilfe zwischenzeitlich weggefallen war. Auch 
wenn das FLAG eine Meldeverp ichtung vorsehe  k nnte es i  Hinblick auf die 
– teilweise ko ple eren – Anspruchsvoraussetzungen vorgeko en sein  dass 
dieser Meldeverp ichtung angels entsprechender Rechtskenntnisse nicht nachge-
ko en wurde. Eine allf llige Rückforderung würde – gerade in diesen herausfor-
dernden eiten der anhaltenden Pande ie – eine besondere H rte darstellen.  

(3) Mit der Novelle des FLAG vo  31. M rz 2021¹  wurde die eitergew hrung der 
Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise saniert und ein gesetzlicher Anspruch auf eiter-
gew hrung der Fa ilienbeihilfe bis M rz 2021 für jene F lle gescha en  in denen 
zu indest in eine  Monat zwischen M rz 2020 und Februar 2021 die Anspruchsvor-
aussetzungen vorlagen (§ 15 Abs. 1 FLAG).

Für die Ma nah e wurde aus de  C ID–19–Krisenbew l gungsfonds ein Betrag 
von 102 Mio. EUR bereitgestellt.

Die Finanz ter zahlten auto a sch (ohne Antrag) auch allen Fa ilienbeihilfebe-
ziehenden  die zwischen M rz 2020 und Ende M rz 2021 den egfall der Fa ilien-
beihilfe ordnungsge  ge eldet ha en und für die die Fa ilienbeihilfezahlungen 
daher eingestellt worden waren  auf Basis des § 15 FLAG die Fa ilienbeihilfe bis 
einschlie lich M rz 2021 nach.

18 BGBl. I 58/2021
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Der eitrau  für die C ID–19–bedingte eitergew hrung oder rückwirkende 
uerkennung der Fa ilienbeihilfe i  ergleich zu den regul ren Bes ungen 

konnte da it bis zu zw lf Monate betragen.

(4) Die Fa ilienbeihilfengew hrung ohne Nachweise ge  § 15 FLAG ( eiterzah-
lungen und Nachzahlungen) betraf 89.476 Beziehende für 100.162 Kinder und ver- 
ursachte Kosten in H he von 143 36 Mio. EUR (Fa ilienbeihilfe einschlie lich 
Kinderabsetzbetrag¹ ).²   

u diesen Kosten ka en indirekte Auswirkungen der verl ngerten Anspruchsdauer: 
Die sterreichische Rechtsordnung knüp  eine Reihe von Ansprüchen an den Bezug 
der Fa ilienbeihilfe  wie beispielsweise uschl ge für Kinder i  uge der Einko -

ensteuerberechnung  Fa ilienzuschl ge bei  Arbeitslosengeld  das Kinderbe-
treuungsgeld oder die Mitversicherung von Kindern. Diese Mindereinnah en oder 
Mehraufw nde sch tzte das Finanz inisteriu  in ihrer H he nicht ab; sie waren 
auch in die Absch tzung zu den nanziellen Auswirkungen i  Ini a vantrag nicht 

iteinbezogen worden.

 11.2 Der RH hielt fest  dass die rückwirkende gesetzliche Regelung Ansprüche auf Fa ili-
enbeihilfe auto a sch fortschrieb; sie galt da it beispielsweise auch für Kinder  die 
ihre Ausbildung bereits abgeschlossen und zu arbeiten begonnen ha en  und für 
Fa ilien  die ins Ausland gezogen waren. Leistungse pf ngerinnen und –e pf n-
ger erhielten dadurch bis zu zw lf Monate l nger Fa ilienbeihilfe als unter regul -
ren Bedingungen.

Der RH betonte  dass auf Basis der rückwirkenden gesetzlichen Sanierung in 
§ 15 FLAG insgesa t 143 36 Mio. EUR an Fa ilienbeihilfeleistungen (einschlie lich 
Kinderabsetzbetrag) gew hrt wurden  für die ohne diese Sonderregelung kein 
Anspruch ehr bestanden h e. Er wies darauf hin  dass der rückwirkende gesetz-
liche Anspruch auf eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe auch Ein uss auf Leistun-
gen ha e  bei denen der Bezug der Fa ilienbeihilfe als oraussetzung für die 
Gew hrung galt.

Der RH hielt kri sch fest  dass das lange Aussetzen der Nachweisvorlagen und 
Anspruchsüberprüfungen letztlich eine Rückforderung der i  Einzelfall unter 
U st nden hohen Auszahlungen prak sch unrealis sch erscheinen lie  und die 
rückwirkende gesetzliche Sanierung des orgehens nach sich zog.

19 Der rückwirkende Anspruch auf eitergew hrung galt auch für den Kinderabsetzbetrag  der an die Fa ilien-
beihilfe geknüp  war und it ihr ausbezahlt wurde.

20 Datenstand 15. Februar 2022
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Er e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu ) und de  Finanz iniste-
riu  bei vorübergehend geplanten Ma nah en die erforderliche Dauer  die da it 
verbundenen Konse uenzen und das orgehen bei der Rückkehr in den Regel-
betrieb itzubedenken; er e pfahl insbesondere  Ma nah en zu unterlassen  bei 
denen schon vorweg absehbar ist  dass sie zu Rückforderungen in erhebliche  
Aus a  führen k nnen.

 11.3 Das Fa ilien inisteriu  hielt in seiner Stellungnah e fest  dass es i er bestrebt 
sei  vorausschauend zu planen  u  eine glichst e ziente U setzung von Projek-
ten zu gew hrleisten. I  Frühjahr 2020 sei infolge der dra a schen C ID–19–
Krisensitua on nicht absehbar gewesen  wie die weitere Entwicklung der Pande ie 
verlaufen würde. Insofern seien auch Disposi onen it zeitlich e akt abgrenzbaren 
Ma nah en – was die ordnungsge e Überprüfung der Anspruchsvoraussetzun-
gen bei der Fa ilienbeihilfe anbelange – nahezu un glich gewesen.

 11.4 Der RH betonte  dass sich seine Kri k nicht auf Kulanz a nah en in den ersten 
Pande ie onaten bezog  sondern auf das unsachlich lange Aussetzen von An- 
spruchsüberprüfungen für insgesa t ein Jahr  wodurch Rückforderungen prak sch 
unrealis sch wurden.

Anspruchsüberprüfungen  
und erfahrensdauer ab M rz 2021 

 12.1 (1) Ab Februar 2021 begannen die Finanz ter²¹ wieder it den Anspruchsüber-
prüfungen. Sie versandten Mi e Februar 2021 Anspruchsüberprüfungsschreiben an 
alle Fa ilienbeihilfebeziehenden  bei denen als S chtag für die n chste Anspruchs-
überprüfung sp testens der 31. M rz 2021 erfasst war (d.h. auch alle  die in den 
Anwendungsbereich des § 15 FLAG elen). Das betraf in Su e rd. 233.000 Fa i-
lien beihilfebeziehende.

Bei rd. 93.000 Beziehenden (bzw. rd. 114.000 Kindern) verl ngerte das Finanz-
inisteriu  die Befristung der Fa ilienbeihilfe zeitgleich it ersand des Anspruchs-

überprüfungsschreibens auto a sch bis Juni 2021. Da it sollte eine allf llige 
Unterbrechung der Auszahlung hintangehalten werden  zu al aus Sicht des Finanz-

inisteriu s für diese Kinder ver utlich weiterhin ein Anspruch auf Fa ilienbeihilfe 
gegeben war. In den anderen F llen stoppte es – wie auch vor der C ID–19–Pande-

ie üblich – die Auszahlung der Fa ilienbeihilfe nach Ablauf der Befristung bis zur 
Kl rung eines allf lligen weiteren Anspruchs auf Basis der eingeforderten Nachweise.

21 Mit 1. J nner 2021 wurde das Finanza t Österreich als Abgabenbeh rde it bundesweiter ust ndigkeit 
gescha en. Die Finanz ter wurden zu Dienststellen des Finanza ts Österreich und konnten nun ehr auf 
Akten in ganz Österreich zugreifen.
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Die Di ension des durch das Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen bedingten 
Rückstaus zeigt ein ergleich it de  Jahr 2019  de  Jahr vor der C ID–19–
Pan de ie: I  gesa ten Jahr 2019 versandten die Finanz ter etwa 370.000 An- 
spruchsüberprüfungsschreiben; pro Monat zwischen 18.000 (i  M rz 2019) und 
70.000 (i  August 2019).²² 

(2) Die Bearbeitung der Rückl ufe zu den rd. 233.000 Anspruchsüberprüfungs-
schreiben – zus tzlich zu den laufenden Prüfungen – führte ab M rz 2021 bzw. 
April 2021 zu eine  deutlich erh hten Arbeitsanfall bei den Finanz tern.

Das Finanz inisteriu  erh hte daher ab April 2021 das Personal für die Abwicklung 
der Fa ilienbeihilfe  inde  es neben de  Sta personal für die Fa ilienbeihilfe 

it rd. 283 ollzeit uivalenten laufend auch Personal aus anderen Bereichen des 
Finanz inisteriu s hinzuzog. So unterstützten laut Finanz inisteriu  i  Juli 2021 
zus tzlich insgesa t 265 ollzeit uivalente die Fa ilienbeihilfenabwicklung.

Die gro e Anzahl an zu überprüfenden Ansprüchen führte dennoch zu erz gerun-
gen bei der eitergew hrung und Auszahlung der Fa ilienbeihilfen und wirkte sich 
auf die Dauer²³ der Bearbeitung der Antr ge aus. So lag die Durchlaufzeit i  
Jahr 2019 zwischen 28 Tagen und 35 Tagen; nach der iederaufnah e der 
Anspruchsüberprüfungen i  Jahr 2021 lag sie bei 27 Tagen i  April 2021  38 Tagen 
i  Mai 2021 und 77 Tagen i  Septe ber 2021. Das führte vor alle  ab de  
So er 2021 zu Beschwerden der Betro enen  nega ven Medienberichten  parla-

entarischen Anfragen und Beschwerden bei der olksanwaltscha .

In Reak on auf die Bearbeitungsrückst nde traf das Finanz inisteriu  ab Sep- 
te ber 2021 weitere Ma nah en (u.a. setzte es Leiharbeitskr e und erwal-
tungsprak kan nnen bzw. –prak kanten ein)  u  die Abarbeitung der Anspruchs- 
überprüfungen zu beschleunigen.

Dies führte ab Nove ber 2021 zu einer Entspannung der Situa on; Ende des 
Jahres 2021 glichen sich die Durchlaufzeiten wieder jenen vor der C ID–19–Pande-

ie an.

 12.2 Der RH stellte fest  dass das Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen für ein Jahr 
(TZ 9) zu eine  betr chtlichen Rückstau führte. Die ahl der i  Februar 2021 
versandten Anspruchsüberprüfungsschreiben und der zu bearbeitenden Rückl ufe 
war u  ein ielfaches h her als die ahl der vor der C ID–19–Pande ie durch-
schni lich angefallenen Anspruchsüberprüfungen. In den ersten Monaten nach 

iederaufnah e der Anspruchsüberprüfungen lagen die Durchlaufzeiten bis zu 

22 Insgesa t verschickte das Finanz inisteriu  bis Ende ktober 2021 501.232 Anspruchsüberprüfungs-
schreiben für das Jahr 2021.

23 eitrau  vo  Eingang des Antrags bis zur Erledigung
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sechs ochen über jenen des Jahres 2019. Der Rückstau war erst Ende 2021 aufge-
arbeitet.

Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 11  bei vorübergehend geplanten 
Ma nah en die erforderliche Dauer  die da it verbundenen Konse uenzen und 
das orgehen bei der Rückkehr in den Regelbetrieb itzubedenken und Ma nah-

en zu unterlassen  bei denen schon vorweg absehbar ist  dass sie zu Rückforde-
rungen in erhebliche  Aus a  führen k nnen.

Begünstigte der Auszahlungen ohne Nachweise 
(§ 15 FLAG) nach soziode ografischen Merk alen

Begünstigte nach Aufenthaltsstaat der Kinder

 13 (1) Die Auswertung des RH nach de  Aufenthaltsstaat der Kinder ergab: 

• Der Gro teil (91  bzw. 130 45 Mio. EUR) der ahlungen ge  § 15 FLAG wurde 
für Kinder in Österreich ausbezahlt; 

• 9  (12 90 Mio. EUR) der ahlungen wurden für Kinder it ohnsitz i  Ausland 
ausbezahlt.

(2) Die durchschni lichen Auszahlungen an Fa ilienbeihilfe inklusive C ID–19–
Kinderbonus und Schulstartgeld aufgrund der eitergew hrung des Bezugs ohne 
Nachweise ge  § 15 FLAG lagen für Kinder it ohnsitz in Österreich bei 
1.615 72 EUR pro Kind. Für Kinder it ohnsitz i  Ausland – aufgrund der Inde ie-
rungen dieser ahlungen – bei durchschni lich 664 11 EUR pro Kind.

Staatsbürgerschaft

 14 Die it § 15 FLAG rückwirkend sanierten ahlungen ohne Nachweise verteilten sich 
auf die Beziehenden nach Na onalit t folgender a en:

• 77  (110 58 Mio. EUR) der ahlungen ge  § 15 FLAG erhielten Personen it 
sterreichischer Staatsbürgerscha ;

• 15  (22 06 Mio. EUR) der ahlungen erhielten E R–Bürgerinnen und Bürger inklu-
sive Schweiz;

• 8  (10 72 Mio. EUR) der ahlungen erhielten Dri staatsangeh rige.
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Alter der Kinder

 15.1 Die Auszahlungen der Fa ilienbeihilfen auf Basis des § 15 FLAG verteilten sich auf 
die unterschiedlichen Altersgruppen von Kindern wie folgt:

Tabelle 5:  Auszahlungen für rückwirkenden Anspruch auf eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe 
ohne Nachweise (§ 15 FLAG) nach Alter der Kinder

Alter
Anzahl Kinder Anteil

Auszahlungssumme 
gemäß § 15 FLAG

Anteil
durchschni liche Zahlung  

je Kind 
2020 und 2021von bis

in in EUR in in EUR

0 Jahre 5 Jahre 5.440 5 4 4.010.651 2 8 737

6 Jahre 11 Jahre 5.762 5 8 4.061.898 2 8 705

12 Jahre 17 Jahre 6.121 6 1 4.345.498 3 0 710

18 Jahre 20 Jahre 47.763 47 7 79.644.636 55 6 1.667

21 Jahre 23 Jahre 20.994 21 0 32.834.031 22 9 1.564

24 Jahre 26 Jahre 13.873 13 9 17.931.626 12 5 1.293

über 26 Jahre 209 0 2 528.099 0 4 2.527  

Su e 100.162 100 0 143.356.439 100 0

Rundungsdi erenzen glich Quelle: BMF; usa enstellung: RH 

FLAG  Fa ilienlastenausgleichsgesetz

Datenstand 15. Februar 2022 

Mehr als 90  der Auszahlungen en ielen auf Kinder i  Alter von 18 bis 26 Jahren. 
Dies war darin begründet  dass ein Anspruch auf Fa ilienbeihilfe grunds tzlich bis 
zur ollj hrigkeit der Kinder bestand und darüber hinaus vor alle  dann gegeben 
war  wenn eine Ausbildung nachgewiesen wurde (oder wenn eine Behinderung 
vorlag).

 15.2 Der RH hielt fest  dass der rückwirkende Anspruch auf eitergew hrung der Fa ili-
enbeihilfe ohne Nachweise (§ 15 FLAG) vorwiegend Fa ilien it Kindern i  Alter 
von 18 bis 26 Jahren zugute ka .
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Bürgerfreundlichkeit

 16.1 (1) Das Finanz inisteriu  wickelte die C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilien-
beihilfe auto a siert ab; da it waren sie für die Begüns gten it keine  bürokra-

schen Aufwand verbunden.

Das Fa ilien inisteriu  infor ierte auf seiner ebsite ab Ende M rz 2020 in FAQ 
(Fre uentl  Asked Ques ons) über die Auswirkungen der C ID–19–Pande ie auf 
die Fa ilienleistungen. In Bezug auf die Fa ilienbeihilfe erhielten die Betro enen 
insbesondere von den Finanz tern Infor a onen über die eitergew hrungen 
der Fa ilienbeihilfe und das Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen bis M rz 2021.

(2) Das Fa ilien inisteriu  setzte it der eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe 
ohne Einforderung der entsprechenden Nachweise von den Leistungse pf ngerin-
nen und –e pf ngern ab M rz 2020 eine rasche und bürgerfreundliche Ma nah e  
u  Unterbrechungen bei der Auszahlung der Fa ilienbeihilfe zu ver eiden. Für die 
Leistungse pf ngerinnen und –e pf nger ergab sich da it eine bessere Situa on 
als vor der C ID–19–Pande ie  weil Unterbrechungen bei den Auszahlungen von 
Fa ilienbeihilfe i  regul ren Bearbeitungsgang grunds tzlich i er dann vorka-

en  wenn Nachweise nicht rechtzei g beigebracht wurden oder die Bearbeitung 
durch die Finanz ter l ngere eit in Anspruch nah .

Diese Ma nah e führte allerdings in der Folge zu eine  Rückstau an Anspruchs-
überprüfungen und i  Jahr 2021 zu verz gerten Bearbeitungen.

 16.2 (1) Der RH hielt fest  dass das auto a sche Mitauszahlen von Leistungen  wie de  
C ID–19–Kinderbonus  eine einfache und unbürokra sche Unterstützung für die 
Anspruchsberech gten darstellte. Er gab allerdings auch die it rd. 675 Mio. EUR 
hohen Kosten – dieser an keinen konkreten Bedarf gebundenen Ma nah e – zu 
bedenken (TZ 7).

(2) Der RH beurteilte das zeitlich befristete Aussetzen der Anspruchsüberprüfungen 
als ange essene Reak on  u  Einstellungen der Fa ilienbeihilfezahlungen in der 
allge einen erunsicherung a  Beginn der C ID–19–Pande ie und der erst-

aligen Lockdown–Situa on zu ver eiden. Er war allerdings der Ansicht  dass die 
Fa ilien beihilfe unsachlich lange ohne Anspruchsüberprüfungen weitergew hrt 
wurde  wodurch hohe Kosten (143 36 Mio. EUR) entstanden (TZ 9); diese organgs-
weise führte i  Jahr 2021 zu eine  Bearbeitungsrückstau bei der Gew hrung der 
Fa ilienbeihilfe.
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Berichterstattung an den Nationalrat

 17.1 (1) Ab M rz 2020 erweiterte das Finanz inisteriu  seine Berichtersta ung zu  
Budgetvollzug (Berichte zu  Monatserfolg) an den Budgetausschuss des Na onal-
rats u  einen Teil zur C ID–19–Berichtersta ung . In diesen Berichten fanden 
auch der C ID–19–Kinderbonus und der rückwirkende Anspruch auf eiter-
gew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise (§ 15 FLAG) Erw hnung.

(2) Mit irksa keit 1. J nner 2021 wurde § 3 des Bundesgesetzes über die Errich-
tung des C ID–19–Krisenbew l gungsfonds (in der Folge: COVID–19–FondsG)²  
erg nzt; ab diese  eitpunkt ussten haushaltsleitende rgane onatlich de  
jeweiligen Ausschuss des Na onalrats einen Bericht vorlegen  in de  s tliche 
Ma nah en detailliert darzustellen waren  die aus nanziellen Mi eln des C ID–
19–Krisen bew l gungsfonds bedeckt wurden. Der Bericht ha e insbesondere die 

ateriellen und nanziellen Auswirkungen der gesetzten Ma nah e auszuweisen.

Das Fa ilien inisteriu  legte i  Jahr 2021 onatlich Berichte ge  § 3 
Abs. 5 C ID–19–FondsG  in denen es auch zu  C ID–19–Kinderbonus und zu  
rückwirkenden Anspruch auf eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nach-
weise (§ 15 FLAG) eine inhaltliche Beschreibung der Leistungen gab und die Gesa t-
auszahlungsbetr ge nannte.

(3) Parla entarische Anfragen betrafen vor alle  Angaben zur Inanspruchnah e 
der Leistungen (z.B. Anzahl der Beziehenden  Anzahl der Kinder  Dauer der erfah-
ren  o ene Anspruchsüberprüfungsschreiben).

 17.2 Der RH hielt fest  dass das Fa ilien inisteriu  in seinen Berichten an den Na onal-
rat ge  § 3 Abs. 5 C ID–19–FondsG zu  C ID–19–Kinderbonus und zu  
rückwirkenden Anspruch auf eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nach-
weise (§ 15 FLAG) berichtete. Diese Berichte enthielten zwar eine inhaltliche 
Beschreibung der Leistungen und die Gesa tauszahlungsbetr ge; der Na onalrat 
verfügte allerdings – auch unter Berücksich gung der Berichtersta ung des Finanz-

inisteriu s i  Rah en des Budgetcontrollings – standard ig über keine über 
die Auszahlungssu e hinausgehenden Infor a onen (z.B. zur Anzahl der Bezie-
henden und der Kinder oder zur Dauer der erfahren).

24 § 3 Abs. 5 C ID–19–FondsG  BGBl. I 4/2021
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Ein eldung in die Transparenzdatenbank

 18.1 (1) Alle Bundesf rderungen waren ge  Transparenzdatenbankgesetz 2012²  in 
der Transparenzdatenbank zu erfassen.²   

U  einen Überblick über die Leistungen i  usa enhang it der Bew l gung der 
C ID–19–Pande ie sicherzustellen  sah das i  April 2020 erlassene 3. C ID–19–
Gesetz²  vor  alle vo  Bund gew hrten C ID–19–Leistungen unverzüglich in der 
Transparenzdatenbank anzulegen und it der Bezeichnung C ID–19  a  Beginn 
des Leistungsangebots eindeu g zu kennzeichnen. C ID–19–Leistungsangebote 
waren auch in jenen F llen anzulegen  in denen ein bestehendes Leistungsangebot 
aufgestockt wurde. Alle Mi eilungen betre end Leistungen zur Bew l gung der 
C ID–19–Krise sollten ausschlie lich auf diese neu angelegten Leistungsangebote 
erfolgen.

(2) Die E pf ngerinnen und E pf nger der C ID–19–Sonderleistungen zur Fa i-
lienbeihilfe erhielten diese direkt it der Fa ilienbeihilfe ausbezahlt.

(3) Für den i  Septe ber 2020 ausbezahlten C ID–19–Kinderbonus legte das 
Fa ilien inisteriu  i  Septe ber 2020 ein eigenes Leistungsangebot C ID–19 
Fa ilienbeihilfe – Kinderbonus  in der Transparenzdatenbank an. Es wurde aller-
dings a  Transparenzportal nicht rechtzei g freigeschaltet und schien daher a  
Transparenzportal nie auf.

Die Gew hrung bzw. Auszahlung des C ID–19–Kinderbonus eldete das Finanz-
inisteriu  ge einsa  it der Fa ilienbeihilfe auf das regul re  C ID–19–unab-

h ngige Leistungsangebot der Fa ilienbeihilfe²  in die Transparenzdatenbank ein.

A  18. ktober 2021 legte das Fa ilien inisteriu  weitere eigene Leistungsange-
bote für die übrigen C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbeihilfe in der Trans-
parenzdatenbank an: 

• das Leistungsangebot C ID–19 Sonder–Fa ilienbeihilfe  für die eitergew h-
rung der Fa ilienbeihilfe ge  § 15 FLAG bis Ende M rz 2021  

• das Leistungsangebot C ID–19 erl ngerter Anspruch auf Fa ilienbeihilfe  für 
die C ID–19–bedingte erl ngerung der Fa ilienbeihilfe u  ein Se ester bzw. 
ein Jahr für Kinder in Ausbildung

25 BGBl. I 99/2012 i.d.g.F.
26 L nder waren zur Ein eldung von Leistungsangeboten  nicht aber von ahlungen verp ichtet. Ge einden 

ussten weder Leistungsangebote noch ahlungen ein elden.
27 BGBl. I 23/2020
28 Die Ein eldungen der Gew hrung bzw. Auszahlung der C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbeihilfe 

erfolgten ge einsa  it der Allge einen Fa ilienbeihilfe unter de  Leistungsangebot Nr. 1040500 bzw. 
der erh hten Fa ilienbeihilfe unter de  Leistungsangebot Nr. 1000884.
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• das Leistungsangebot C ID–19 Keine Berücksich gung von Pauschalentsch di-
gungen  für die Nicht–Einrechnung der Pauschalentsch digungen für au erordent-
lichen ivildienst und Einsatzpr senzdienst in das zu versteuernde Einko en i  
Jahr 2020.

Auf diese C ID–19–Leistungsangebote eldete das Finanz inisteriu  keine 
Gew hrungen oder Auszahlungen ein; die Ein eldungen erfolgten – wie auch bei  
C ID–19–Kinderbonus – ausschlie lich auf das regul re  C ID–19–unabh ngige 
Leistungsangebot der Fa ilienbeihilfe.

(4) Das Finanz inisteriu  begründete das Fehlen einer gesonderten Ausweisung 
der Auszahlungen als C ID–19–Leistungen da it  dass die Betr ge für die einzel-
nen Leistungsangebote teilweise nicht auseinandergerechnet werden konnten.

(5) Die a  Transparenzportal angegebenen ausbezahlten Betr ge für die Fa ilien-
beihilfe betrugen zu  Stand 23. J nner 2022 für das Jahr 2020 insgesa t 
4 078 Mrd. EUR  für das Jahr 2021 insgesa t 3 495 Mrd. EUR. Der Bundesrech-
nungsabschluss 2020 wies u  rd. 137 Mio. EUR (rd. 3 ) h here Auszahlungen für 
die Fa ilienbeihilfe i  Jahr 2020 aus (4 215 Mrd. EUR).²   

 18.2 Die Fa ilienbeihilfe wie auch die C ID–19–Sonderleistungen zur Fa ilienbeihilfe 
waren weitgehend in der Transparenzdatenbank erfasst.

Der RH hielt allerdings kri sch fest  dass die it 818 Mio. EUR (TZ 2) budge ntensi-
ven Auszahlungen des C ID–19–Kinderbonus und der eitergew hrung der Fa i-
lienbeihilfe ohne Nachweise ge  § 15 FLAG in der Transparenzdatenbank nicht 
als C ID–19–Leistungen ausgewiesen waren. Da it fehlen bei allf lligen Auswer-
tungen der C ID–19–Leistungen aus der Transparenzdatenbank a gebliche Leis-
tungen. Die Miterfassung dieser Leistungen bei  regul ren Leistungsangebot der 
Fa ilienbeihilfe entsprach nicht der Inten on des Transparenzdatenbankgesetzes in 
der Fassung der Novelle des 3. C ID–19–Gesetzes.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu ) und de  Finanz-
inisteriu  bereits bei Konzep on der Leistungen die gesetzeskonfor e Ein el-

dung in die Transparenz datenbank sicherzustellen.

 18.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  die E pfehlung des RH 
zur Kenntnis zu neh en.

29 Der RH ha e sich in seine  Bericht Transparenzdatenbank – Kosten  Nutzen  iele und ielerreichung  
(Reihe Bund 2017/45  insbesondere T 21) sowie de  diesbezüglichen Follow–up–Bericht (Reihe 
Bund 2021/11) it de  U fang und den Gründen von Unvollst ndigkeiten in der Transparenzdatenbank 
auseinandergesetzt. Fehlende Eintr ge waren haupts chlich auf Proble e bei der datenbanktauglichen indi-
viduellen uordnung von ahlungen zurückzuführen  etwa der fehlenden uordenbarkeit der Leistungse p-
f ngerinnen und –e pf nger zu  Sta zahlenregister bzw. zu  Unterneh ensregister und de  da it 
fehlenden bereichsspezi schen Personenkennzeichen.
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TEIL III: Corona–Fa ilienh rteausgleich

Konzeption und iele 

 19 In Österreich bestand seit de  Jahr 1984 das Instru ent des Fa ilienh rteaus-
gleichs. Dieser ha e zu  iel  Fa ilien  die durch ein besonderes Ereignis (z.B. 
Krankheit) unverschuldet in eine nanzielle Notlage geraten waren  zu unterstützen. 

oraussetzung für eine uwendung war  dass der nanzielle Schaden die Lebens-
grundlage der Fa ilie gef hrdete und nicht durch gesetzlich zustehende Unterstüt-
zungen und sons ge Hilfen unter Berücksich gung zu utbarer Eigenleistungen 
ausreichend ge ildert oder besei gt werden konnte. In den elf Jahren von 2009 bis 
2019 erhielten aus diese  Unterstützungsinstru ent 1.961 Fa ilien uwendungen 
in H he von insgesa t 4 49 Mio. EUR. I  Jahr 2020 wurden 212.637 EUR an 
71 Fa ilien (i  Durchschni  2.995 EUR pro Fa ilie) ausbezahlt.

 20.1 (1) Aufgrund der C ID–19–Pande ie beschloss der Na onalrat Anfang April 2020 
die Bereitstellung zus tzlicher Mi el für den Fa ilienh rteausgleich. iel war es  
einko ensschwachen Fa ilien it Kindern rasch und unbürokra sch eine nan-
zielle Unterstützung zur Bew l gung von Mehraufwendungen bzw. Einko ens-
ausf llen aufgrund der Pande iefolgen zu gew hren.

(2) Das Fa ilien inisteriu  schuf dafür i  April 2020 ein neues F rderinstru ent  
den Corona–Fa ilienh rteausgleich.³  Die für Fa ilienangelegenheiten zust ndige 
Bundes inisterin erlie  dafür i  Einverneh en it de  Bundes inister für Sozia-
les  Gesundheit  P ege und Konsu entenschutz Richtlinien.

Die Richtlinien bes ten die Eckpunkte der F rderung. Insbesondere gestalteten 
sie die F rderung als Ausgleich des C ID–19–bedingten erlusts an Fa ilienein-
ko en und legten den f rderf higen Personenkreis  die Einko ensgrenzen und 
die Grundlagen für die Berechnung der F rderh he fest. I  Gegensatz zu  
herk lichen Fa ilienh rteausgleich war nicht oraussetzung  dass die Lebens-
grundlage der Fa ilie gef hrdet ist.

Die F rderung sah den Ausgleich des Fa ilieneinko ensverlusts ein alig für 
einen eitrau  von bis zu drei Monaten vor; die F rdersu e konnte a i al 
3.600 EUR pro Fa ilie betragen.

30 Das Fa ilien inisteriu  bezeichnete die Leistung als uwendung.
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Die Richtlinien zu  Corona–Fa ilienh rteausgleich enthielten keine orgaben  
welche Einkün e bei der Er i lung der F rderh he zu berücksich gen waren. Die 
Festlegung  welche Einkün e der Berechnung der F rderung zugrunde zu legen 
waren  sowie die abweichende Er i lung der F rderh he bei selbstst ndig Erwerbs-
t gen i els eines Pauschalsatzes (TZ 22) fand sich nur in den vo  Fa ilien inis-
teriu  auf seiner ebsite ver entlichten und laufend angepassten FAQ. Auch die 
bei der Antragstellung vorzulegenden Nachweise waren in den FAQ festgelegt.

(3) Der Corona–Fa ilienh rteausgleich war zun chst bis Ende 2020 befristet. Das 
Fa ilien inisteriu  verl ngerte das F rderinstru ent zwei al: it Richtlinie vo  
1. J nner 2021 zun chst bis 31. M rz 2021 und it Richtlinie vo  1. April 2021 
schlie lich bis 30. Juni 2021. I  uge der erst aligen erl ngerung wurden die 
F rdervoraussetzungen leicht adap ert (Tabelle 6).
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Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen Meilensteine der F rderung:

Abbildung 6: Meilensteine Corona–Fa ilienh rteausgleich

 20.2 (1) Der RH hielt fest  dass die ielsetzung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs  Fa i-
lien bei der Bew l gung von Mehraufwendungen bzw. Einko ensausf llen 
aufgrund der C ID–19–Pande ie nanziell zu unterstützen  deutlich weiter gefasst 
war als jene des herk lichen Fa ilienh rteausgleichs  der als subsidi res Siche-
rungsnetz für in Not geratene Fa ilien diente (TZ 19). Die Folge waren betr chtlich 
h here Auszahlungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich i  ergleich zu  
herk lichen Fa ilienh rteausgleich (Auszahlungssu e Corona–Fa ilien-
h rteausgleich 2020 und 2021 insgesa t 132 34 Mio. EUR; TZ 2  TZ 19).

1. April 2021
Inkra treten 3. Richtlinie  
(gül g für bis Ende Juni 2021 
eingelangte Antr ge)

Österreich
MEILENSTEINE 

CORONA FAMILIEN RTEAUSGLEIC

Quelle: BKA; Darstellung: RH

5. April 2020
Scha ung der gesetzlichen Grundlage  
des Corona–Fa ilienh rteausgleichs  
(F rderbudget: 30 Mio. EUR)

15. April 2020
Inkra treten 1. Richtlinie; 
Beginn Antragstellung

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
04/21 05/21

25. Juli 2020 
Aufstockung F rderbudget 

auf 60 Mio. EUR

20. April 2020 
er entlichung FAQ

01/21 02/21 03/21
06/21 08/21 09/21

07/21
10/21

1. Oktober 2020
Aufstockung F rderbudget 
auf 100 Mio. EUR

1. April 2021 
Aufstockung F rderbudget  
auf 200 Mio. EUR 

1. Jänner 2021 
Inkra treten 
2. Richtlinie 
(gül g für bis 
Ende M rz 2021 
eingelangte 
Antr ge)

30. Juni 2021 
Ende Antragstellung

31. Oktober 2021
Ende Frist  

Unterlagennachreichung

1. Jänner 2021
Aufstockung F rderbudget  
auf 150 Mio. EUR
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(2) Der RH wies kri sch darauf hin  dass wesentliche f rderrelevante orgaben – wie 
etwa  welche Einkün e konkret für die Beurteilung der Erreichung der Einko ens-
grenzen und die Berechnung des Einko ensverlusts zu berücksich gen waren 
oder wie die F rderh he bei selbstst ndig Erwerbst gen zu er i eln war – nicht 
in den F rderrichtlinien festgelegt waren und da it nicht i  gesetzlich vorgegebe-
nen Prozess der Einverneh ensherstellung bei der Richtlinienerstellung beschlos-
sen waren.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  aus Gründen der 
Transparenz und der Einhaltung der us ungserfordernisse alle wesentlichen 
F rdervoraussetzungen und Berechnungskriterien in den F rderrichtlinien festzule-
gen.

FAQ sollten in erster Linie der Unterstützung der Antragstellenden dienen.

 20.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  die E pfehlung des RH 
zur Kenntnis zu neh en.

Erg nzend erkte das Fa ilien inisteriu  an  dass das Instru ent des Fa ilien-
h rteausgleichs seit 1984 bestehe und auch eine diesbezügliche Antragstellung  
ungeachtet des vorübergehend aufgrund der C ID–19–Pande ie ins Leben geru-
fenen Corona–Fa ilienh rteausgleichs  jederzeit glich gewesen sei.

Bei Leistungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich handle es sich u  uwen-
dungen  die Bürgerinnen und Bürgern pers nlich zugute geko en w ren  u  
deren Einko ensverluste zu indern; sie seien nicht als F rderungen i  Sinne 
des § 2 in erbindung it § 12 der Allge einen Rah enricht linien für die Gew h-
rung von F rderungen aus Bundes i eln (ARR 2014) anzusehen.
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F rdervoraussetzungen

Überblick

 21 Die F rderungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich stellten ein alige uwen-
dungen an Fa ilien dar  die das Fa ilien inisteriu  für a i al drei Monate 
gew hrte.

Die F rderrichtlinie sah drei Anknüpfungspunkte für die F rderf higkeit von Fa ilien 
vor: Mindestens ein i  ge einsa en Haushalt lebender Elternteil usste infolge der 
C ID–19–Pande ie

• arbeitslos geworden
• in C ID–19–Kurzarbeit ge eldet worden oder 
• bei selbstst ndig Erwerbst gen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige f rder-

berech gt sein.

Folgende Tabelle fasst die wesentlichen F rderkriterien ge  Richtlinien und FAQ 
sowie deren er nderungen i  eitverlauf zusa en:

Tabelle 6:  F rderkriterien des Corona–Fa ilienh rteausgleichs

Förderkriterien für die Corona–Hilfe aus dem Familienhärteausgleich

Anknüpfungs-
punkte/förderfähiger 
Personenkreis

– Arbeitslosigkeit:
it S chtag 28. Februar 2020 indestens ein i  ge einsa en Haushalt lebender Elternteil 

besch igt  Arbeitsplatz aufgrund der C ID–19–Krise verloren und arbeitslos i  Sinne des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (BGBl. 609/1977 i.d.g.F.)

– Kurzarbeit:
it S chtag 28. Februar 2020 indestens ein i  ge einsa en Haushalt lebender Elternteil 

besch igt und aufgrund der C ID–19–Krise in C ID–19–Kurzarbeit ge eldet
– Anspruch aus H rtefallfonds für Selbstst ndige: 

indestens ein i  ge einsa en Haushalt lebender  selbstst ndig erwerbst ger Elternteil  
 aufgrund der C ID–19–Krise in einer nanziellen Notsitua on und de  f rderf higen Kreis 
 natürlicher Personen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige zugeh rig
ab 1. Jänner 2021: auch Bewirtscha erinnen und Bewirtscha er land– und forstwirtscha licher 
Betriebe bzw. Privatzi erver ieterinnen und Privatzi erver ieter ge  H rtefallfonds-
gesetz (BGBl. I 16/2020)  f rderbar (auch für eitr u e i  Jahr 2020)

Förder-
voraussetzungen

– Reduk on des Fa ilieneinko ens infolge der C ID–19–Krise gegenüber de  Stand per 
28. Februar 2020

– Hauptwohnsitz der Fa ilie in Österreich
– Bezug von Fa ilienbeihilfe für indestens ein i  Fa ilienverband lebendes Kind  

(S chtag für Fa ilienbeihilfebezug: 28. Februar 2020)
ab 1. Jänner 2021: S chtag für Fa ilienbeihilfebezug: sp testens zu  eitpunkt der Antrag-
stellung – dadurch waren zus tzlich etwa Jungfa ilien (Geburt des ersten Kindes nach de  
28. Februar 2020) f rderberech gt

– Elternteil lebt i  ge einsa en Haushalt it de  Kind  für das Fa ilienbeihilfe bezogen wird

Förderzeitraum Dauer der Einko ens inderung infolge der C ID–19–Krise ( a i al 3 Monate)
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Förderkriterien für die Corona–Hilfe aus dem Familienhärteausgleich

Höhe der Förderung

– F rderh he abh ngig vo  Einko ensverlust infolge der C ID–19–Krise  der Fa iliengr e 
und de  Alter der Kinder

– vorerst bzw. in der Regel pauschale Berechnung der F rderh he bei selbstst ndig Erwerbst gen
– F rderung ko pensiert bis zu 100  des Einko ensverlusts
– a i ale F rdersu e: 3.600 EUR (1.200 EUR pro Monat)
– Auszahlung von F rderungen nur bei Betr gen über 50 EUR

Einkommensgrenzen

keine F rderung bei Überschreitung folgender Fa ilieneinko en (Betr ge ne o):
– Einelternhaushalt  1 Kind:  1.600 EUR
– Einelternhaushalt  2 Kinder:  2.000 EUR
– Einelternhaushalt  ehr als 2 Kinder:  2.800 EUR
– Paar  1 Kind:  2.400 EUR
– Paar  2 Kinder:  2.800 EUR
– Paar  ehr als 2 Kinder:  3.600 EUR

Einkommensbegri
Einko en der Eltern aus Erwerbst gkeit sowie Transferzahlungen aufgrund früherer 
 Erwerbst gkeit (z.B. Arbeitslosengeld  Alterspension  ochengeld bei Mu erschutz)

Auszahlung
Auszahlung der uwendung erfolgt ausschlie lich durch ein alige Überweisung auf 
 Kontoverbindung i  Inland
ab 1. Jänner 2021: auch Kontoverbindung i  Ausland zul ssig

Quellen: Richtlinien für die Corona–Hilfe aus de  Fa ilienh rteausgleich 

Einko ensgrenzen  
und Er ittlung der F rderh he 

 22.1 (1) Eine F rderung war nur bis zu bes ten – je nach Fa iliengr e gesta elten – 
Einko ensgrenzen glich: Eine F rderung war ausgeschlossen  wenn das Ne o-
fa ilieneinko en i  F rderzeitrau  die festgelegte bergrenze überschri . Die 
Fa ilieneinko ensgrenzen lagen zwischen 1.600 EUR ne o pro Monat bei Ein- 
elternhaushalten it eine  Kind und 3.600 EUR ne o pro Monat bei Paaren it 

ehr als zwei Kindern.

(2) Für die Er i lung der individuellen F rderh he waren die Fa ilienkonstella on 
(Fa iliengr e und Alter der Kinder) und die H he des Einko ensverlusts 
entscheidend: 

•  Für die Berechnung der F rderh he bildete das Fa ilien-
inisteriu  einen sogenannten Fa ilienfaktor  dessen ert von der Anzahl der i  

ge einsa en Haushalt lebenden Erwachsenen und Kinder sowie de  Alter der 
Kinder abhing. Mit der Fa iliengr e und de  Alter der Kinder erh hte sich der 
Fa ilienfaktor.³¹ Die a i al gliche uwendung lag bei 1.200 EUR pro Monat 
bzw. bei 3.600 EUR für drei Monate.

31 Faktor 1 für den Antragstellenden  Faktor 0 6 für den zweiten Elternteil  Faktor 0 4 für alle Kinder unter 
zehn Jahren  Faktor 0 6 für alle Kinder zwischen zehn und 15 Jahren  Faktor 0 8 für alle Kinder über 15 Jahren. 
Der Fa ilienfaktor wurde it 300 ul pliziert und ergab dann die a i al gliche uwendung in der 
jeweiligen Fa ilienkonstella on.
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•  oraussetzung für den Erhalt einer F rderung war eine Reduk-
on des Fa ilieneinko ens infolge der C ID–19–Pande ie. Der Ausgleich des 

errechneten Einko ensverlusts war it de  Fa ilienfaktor begrenzt: ar der 
onatliche Einko ensverlust geringer als der er i elte Fa ilienfaktor  entsprach 

die H he der F rderung pro Monat de  errechneten Einko ensverlust. ar der 
errechnete onatliche Einko ensverlust h her als der Fa ilienfaktor  entsprach 
die H he der F rderung pro Monat de  Fa ilienfaktor.

(3) Das Fa ilien inisteriu  zog für die Einko ensschwellen und die Berechnung 
des Einko ensverlusts als relevantes Einko en Einkün e der Eltern aus 
Erwerbst gkeit sowie Transferzahlungen aufgrund früherer Erwerbst gkeit (insbe-
sondere Arbeitslosengeld  Alterspension  ochengeld bei Mu erschutz  P egeka-
renzgeld  Bildungskarenzgeld  Krankengeld) heran. Nicht vo  Einko ensbegri  
erfasst  d.h. für die Einko ensgrenzen und die F rderberechnung unbeachtlich  
waren:

• Einkün e der Kinder
• einko ensabh ngiges und pauschales Kinderbetreuungsgeld³²  
• Unterhaltszahlungen  
• Einkün e aus er ietung und erpachtung sowie 
• sons ge aufgrund der C ID–19–Pande ie gew hrte nanzielle Unterstützungen 

– wie F rderungen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige.

(4) Unselbstst ndig Besch igte ha en i els Nachweisen den Einko ensverlust 
infolge der C ID–19–Pande ie zu belegen. 

32 I  eitrau  M rz 2020 bis Juni 2021 bezogen onatlich über 100.000 Personen Kinderbetreuungsgeld.
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Die folgende Tabelle zeigt beispielha  anhand unterschiedlicher Fallkonstella onen 
die Er i lung der F rderh he für unselbstst ndig Besch igte: 

Tabelle 7:  Beispielskonstella onen unselbstst ndig Besch igte: Er i lung F rderh he bei 
Corona–Fa ilienh rteausgleich

Familienkonstella on
Ne o-

einkommen 
ALT1

Ne o-
einkommen 

NEU2

tatsächlicher Verlust  
an Familieneinkommen 

1 Monat/3 Monate

Förderhöhe 
gesamt 

(für 
3 Monate)

Anmerkung

Fa ilie A: zwei Elternteile  zwei Kinder (4 Jahre und 6 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
in C ID–19–Kurzarbeit 2.000 EUR 1.606 EUR

394 EUR/1.182 EUR 0 EUR

Einko ensgrenze für 
Paar  2 Kinder von 
2.800 EUR 
 überschri en

zweiter Elternteil: 
unselbstst ndig besch igt 1.980 EUR 1.980 EUR

Fa ilie B: zwei Elternteile  zwei Kinder (9 Monate und 4 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
in C ID–19–Kurzarbeit 2.000 EUR 1.606 EUR

394 EUR/1.182 EUR 1.182 EUR

Einko ensgrenze für 
Paar  2 Kinder von 
2.800 EUR trotz 
 tats chlichen Fa ilien-
einko ens von 
3.586 EUR nicht 
 überschri en  weil 
 Kinderbetreuungsgeld 
nicht als Einko en 
berücksich gt

zweiter Elternteil:  
bezieht einko ens-
abh ngiges Kinder-
betreuungsgeld

1.980 EUR 1.980 EUR

Fa ilie C: zwei Elternteile  zwei Kinder (4 Jahre und 6 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
in C ID–19–Kurzarbeit 2.000 EUR 1.606 EUR

835 EUR/2.506 EUR 2.160 EUR

Auszahlung der 
 a i alen  F rderh he  
weil  Einko ens - 
di erenz h her als 
Fa ilien faktor

zweiter Elternteil:  
arbeitslos aufgrund 
C ID–19–Pande ie

1.500 EUR 1.059 EUR3

Betr ge auf ganze Euro gerundet Quellen: Richtlinien und FAQ für die Corona–Hilfe aus de  Fa ilienh rteausgleich; 
Berechnung und usa enstellung: RH

1  Fa ilieneinko en vor der C ID–19–Pande ie (S chtag 28. Februar 2020)
2  (ver indertes) Fa ilieneinko en i  F rderzeitrau
3 H he Arbeitslosengeld ge  AMS–Rechner inklusive des Fa ilienzuschlags (für zwei Kinder); Hauptwohnsitz ien

Die Tabelle acht deutlich  dass – aufgrund der vo  Fa ilien inisteriu  gew hl-
ten Einko ensde ni on und der Nicht–Berücksich gung wesentlicher Einko -

ensbestandteile – bei identen tats chlich zur erfügung stehenden Fa ilien- 
einko en (Fa ilienkonstella on A und B) in eine  Fall keine F rderung zustand  
i  anderen jedoch eine F rderung von 1.182 EUR gew hrt wurde  weil das bezo-
gene Kinderbetreuungsgeld nicht als Einko en berücksich gt wurde.

(5) Selbstst ndig Erwerbst ge ha en den Einko ensverlust infolge der C ID–
19–Pande ie nicht i els Nachweisen zu belegen. Das Fa ilien inisteriu  nah  
bei ihnen i  F rderzeitrau  grunds tzlich ein Einko en von 0 EUR an. Es ging bei 
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selbstst ndig Erwerbst gen so it grunds tzlich von eine  g nzlichen Einko -
ensen all aus; gleichzei g gew hrte es die so errechnete F rderung nicht für drei  

sondern vorerst nur für zwei Monate. Da it erhielten selbstst ndig Erwerbst ge 
pauschal die a i al gliche uwendung der jeweiligen Fa ilienkonstella on für 
zwei Monate unabh ngig von ihre  tats chlichen Einko ensverlust.

Das Fa ilien inisteriu  begründete dies da it  dass bei selbstst ndig Erwerbs-
t gen der Einko ensverlust infolge der C ID–19–Pande ie erst i  Nachhinein 
auf Basis der j hrlichen Einko ensteuerbescheide h e berechnet werden 
k nnen.

Die Annah e eines Einko ens von 0 EUR bei selbstst ndig Erwerbst gen war 
auch bei der Anwendung der Einko ensgrenzen relevant. Dies führte dazu  dass 
selbstst ndig Erwerbst ge in der Regel nicht über die Einko ensgrenzen ka en 
und Leistungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich auch bezogen wurden  
wenn das tats chlich verfügbare Fa ilieneinko en oberhalb der jeweiligen 
Einko ensgrenze lag.

Die Annah e eines Einko ens von 0 EUR bei den selbstst ndig Erwerbst gen 
stand in eine  logischen Spannungsverh ltnis dazu  dass F rdervoraussetzung bei 
selbstst ndig Erwerbst gen eine F rderberech gung aus de  H rtefallfonds für 
Selbstst ndige war und die F rderung aus de  H rtefallfonds ebenfalls als Ausgleich 
des Einko ensverlusts konzipiert war.³³ Selbstst ndig Erwerbst ge erhielten 
so it F rder i el aus zwei T pfen zur Ko pensa on ihrer Einko ensverluste 
infolge der C ID–19–Pande ie; eine Berücksich gung oder Anrechnung der 
jeweils anderen F rderung erfolgte weder bei  H rtefallfonds für Selbstst ndige 
noch bei  Corona–Fa ilienh rteausgleich des Fa ilien inisteriu s. Ein Datenaus-
tausch zwischen den Abwicklungsstellen des H rtefallfonds für Selbstst ndige ( irt-
scha ska er Österreich bzw. Agrar arkt Austria) und de  Fa ilien inisteriu  
zu  weck der Er i lung der F rderh he bei  Corona–Fa ilienh rteausgleich 
war nicht vorgesehen.

Selbstst ndig Erwerbst ge ha en die M glichkeit  i  Nachhinein den tats ch-
lichen Einko ensverlust des Jahres 2020 freiwillig ithilfe der Einko ensteuer-
bescheide der Jahre 2019 und 2020 nachzuweisen.³  ar der so nachgewiesene 
Einko ensverlust h her als der zun chst angeno ene und war die relevante 
Einko ensgrenze nicht überschri en  veranlasste das Fa ilien inisteriu  eine 
Nachzahlung. Tats chlich ergab sich bis Ende Deze ber 2021 in 117 F llen ein Nach-
zahlungsbetrag.

33 Selbstst ndig Erwerbst ge ha en bei der Antragstellung eine Best gung über den Bezug einer F rderung 
aus de  Mi e M rz 2020 eingerichteten H rtefallfonds für Selbstst ndige vorzulegen.

34 Eine entsprechende Einreichung der Unterlagen bei  Fa ilien inisteriu  war ab de  8. M rz 2021 
glich.
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Folgende Tabelle zeigt beispielha  anhand unterschiedlicher Fallkonstella onen die 
Er i lung der F rderh he für selbstst ndig Erwerbst ge:

Tabelle 8:  Beispielskonstella onen selbstst ndig Erwerbst ge: Er i lung F rderh he bei 
Corona–Fa ilienh rteausgleich

Familienkonstella on
Ne o-

einkommen 
ALT1

Ne o-
einkommen 

NEU2

tatsächlicher Verlust  
an Familieneinkommen 

1 Monat/3 Monate

Förderhöhe 
gesamt 

Anmerkung

Fa ilie D: zwei Elternteile  zwei Kinder (4 Jahre und 6 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
selbstst ndig erwerbst g 2.000 EUR

606 EUR  
zuzüglich 

1.000 EUR3 aus 
 H rtefallfonds 

für  Selbst- 
st ndige

394 EUR/1.182 EUR 1.440 EUR

pauschale F rderung in 
H he des a i alen 
Betrags für 2 Monate; 
Einko ensgrenze für 
Paar  2 Kinder von 
2.800 EUR trotz tat-
s chlichen Fa ilien-
einko ens von 
3.586 EUR nicht 
 überschri en  weil die 
F rderung aus de  
H rtefallfonds nicht als 
Einko en 
 berücksich gt

zweiter Elternteil: 
unselbstst ndig besch igt 1.980 EUR 1.980 EUR

Fa ilie E: zwei Elternteile  zwei Kinder (4 Jahre und 6 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
selbstst ndig erwerbst g 2.000 EUR

606 EUR  
zuzüglich 

1.000 EUR3 aus 
 H rtefallfonds 

für  Selbst- 
st ndige

835 EUR/2.506 EUR 2.160 EUR

F rderung in H he des 
a i alen Betrags für 

3 Monate  weil der 
zweite Elternteil 
unselbstst ndig und 
ebenfalls von C ID–
19–Pande ie  betro en

zweiter Elternteil:  
arbeitslos aufgrund 
C ID–19–Pande ie

1.500 EUR 1.059 EUR4

Fa ilie F: ein Elternteil  zwei Kinder (16 Jahre und 18 Jahre)

antragstellender Elternteil: 
selbstst ndig erwerbst g 3.500 EUR

500 EUR  
zuzüglich 

2.500 EUR5 aus 
 H rtefallfonds 

für  Selbst- 
st ndige

500 EUR/1.500 EUR 1.560 EUR

pauschale F rderung in 
H he des a i alen 
Betrags für 2 Monate; 
Einko ensgrenze für 
1 Elternteil  2 Kinder 
von 2.000 EUR trotz 
tats chlichen Fa ilien-
einko ens von 
3.000 EUR nicht 
 überschri en  weil die 
F rderung aus de  
H rtefallfonds nicht als 
Einko en 
 berücksich gt

Betr ge auf ganze Euro gerundet  Quellen: Richtlinien und FAQ für die Corona–Hilfe aus de  Fa ilienh rteausgleich; 
Berechnung und usa enstellung: RH 

1  Fa ilieneinko en vor der C ID–19–Pande ie (S chtag 28. Februar 2020)
2  (ver indertes) Fa ilieneinko en i  F rderzeitrau
3  Mindestauszahlungsbetrag des H rtefallfonds für Selbstst ndige i  Jahr 2020
4  H he Arbeitslosengeld ge  AMS–Rechner inklusive des Fa ilienzuschlags (für zwei Kinder); Hauptwohnsitz ien 
5  a i aler Auszahlungsbetrag des H rtefallfonds für Selbstst ndige i  Jahr 2020
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Aus der Tabelle ist u.a. ersichtlich  dass insbesondere durch die fehlende Berücksich-
gung von F rderungen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige Fa ilien ehr als 

nur ihren Einko ensverlust erhalten konnten; i  Fall der Fa ilienkonstella o-
nen D bzw. F beispielsweise 258 EUR bzw. 60 EUR ehr gegenüber de  Einko en 
vor der C ID–19–Pande ie (gerechnet auf den a i alen F rderzeitrau  von 
drei Monaten).

(6) Die Fallkonstella onen zeigen zude  dass auch Fa ilien it eine  tats chlich 
verfügbaren Fa ilieneinko en über der Einko ensgrenze F rderungen aus 
de  Corona–Fa ilienh rteausgleich erhalten konnten.

 22.2 Der RH kri sierte  dass das Fa ilien inisteriu  it de  Instru ent des Corona–
Fa ilienh rteausgleichs  das auf einen Ausgleich von C ID–19–bedingten Einko -

ensverlusten für Fa ilien i  niedrigen Einko ensbereich abzielte (TZ 20)  ein 
vergleichsweise ko pliziertes S ste  gescha en ha e  gleichzei g aber wesent-
liche Einko ensbestandteile nicht in die Entscheidungsbasis iteinbezog. Aus 
Sicht des RH bildete die vo  Fa ilien inisteriu  konzipierte Er i lung der F rder-
h hen den tats chlichen Einko ensverlust von Fa ilien infolge der C ID–19–
Pande ie nicht ab.

I  Einzelnen wies der RH kri sch darauf hin  dass das Fa ilien inisteriu  für die 
Berechnung der Einko ensgrenzen wie auch für die Berechnung der F rderh he 
wesentliche Einko ens uellen von Fa ilien – z.B. das Kinderbetreuungsgeld – 
nicht berücksich gte; dadurch konnte es in diesen Fallkonstella onen zur F rderung 
von Fa ilien it tats chlich verfügbaren Fa ilieneinko en über der Einko -

ensgrenze ko en. So konnte beispielsweise eine Fa ilie it zwei Kindern it 
eine  onatlichen Ne oeinko en von 4.000 EUR (davon etwa die H l e aus 
Kinderbetreuungsgeld) F rderungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich erhal-
ten. Dagegen erfüllte eine Fa ilie it zwei Kindern it eine  onatlichen Ne o-
einko en aus Erwerbst gkeit von 3.000 EUR die F rdervoraussetzungen nicht  
da sie die betre ende Einko ensgrenze überschri .

ude  kri sierte der RH  dass die fehlende Berücksich gung von sons gen  
aufgrund der C ID–19–Pande ie gew hrten nanziellen Unterstützungsleistun-
gen bei der Er i lung der F rderh he zu einer Überf rderung führen konnte. Das 
bedeutete  dass – entgegen der ielsetzung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs  
C ID–19–bedingte Einko ensverluste abzudecken – das Fa ilieneinko en i  
F rderzeitrau  durch die erhaltene F rderung über jene  vor der C ID–19–
Pande ie liegen konnte. Dieses Risiko bestand insbesondere bei selbstst ndig 
erwerbst gen F rderneh erinnen und F rderneh ern: Sie waren nur f rderbe-
rech gt  wenn sie auch f rderberech gt aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige 
waren  der ebenfalls einen Einko ensverlust ko pensierte; gleichzei g blieb 
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diese F rderung bei der Berechnung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs zur G nze 
unberücksich gt. Die vo  Fa ilien inisteriu  gew hlte Er i lung der F rderh he 
bei selbstst ndig Erwerbst gen führte dazu  dass diese – verglichen it anderen 
F rderneh erinnen und F rderneh ern – i  Durchschni  h here Auszahlungsbe-
tr ge erhielten (TZ 25).

U  Ungleichbehandlungen und Überf rderungen zu ver eiden  e pfahl der RH 
de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  bei einer einko ensbezogenen 
Er i lung von F rderh hen alle a geblichen Einko ens uellen zu berücksich-

gen sowie vergleichbare F rderleistungen auf die F rderung anzurechnen.

 22.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  dass die ielsetzung des 
Corona–Fa ilienh rteausgleichs gewesen sei  erwerbst ge Eltern (unselbstst ndig 
und selbstst ndig)  die unverschuldet durch die C ID–19–Pande ie nanzielle 

erluste erli en ha en  best glich und rasch zu unterstützen. Die Basis für die 
Er i lung der uwendung sei das Erwerbseinko en gewesen  es seien daher 
ausschlie lich erluste durch ver inderte Erwerbst gkeit berücksich gt worden.

Für selbstst ndig Erwerbst ge seien bei Antragsbearbeitung keine Infor a onen 
zu  aktuellen Einko en (Einko en NEU) oder zu  Einko en un i elbar vor 
der C ID–19–Pande ie (Einko en ALT) verfügbar gewesen. Aus diese  Grund 
sei eine pauschale Berechnung der uwendungsh he erforderlich gewesen (zweifa-
cher Fa ilienfaktor für den a i alen Bezugszeitrau  von drei Monaten). Darüber 
hinaus sei die M glichkeit der freiwilligen orlage der Einko ensteuerbescheide 
(2019 und 2020) zur Er i lung des tats chlichen Einko ensverlusts gescha en 
worden  u  allf llige weitere Einko ensverluste der Selbstst ndigen abzudecken. 
Die Darstellung der Berechnung der uwendungsh hen für Selbstst ndige in 
Tabelle 8 werde der tats chlichen Antragsbearbeitung und Er i lung der uwen-
dungsh hen daher nicht gerecht.

ielsetzung des H rtefallfonds für Selbstst ndige der irtscha ska er Österreich 
sei die Sicherung des Fortbestands von Unterneh en gewesen  er habe nicht der 
Sicherung des Fa ilieneinko ens gegolten. In Tabelle 8 entstehe der Eindruck  
dass ahlungen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige auch bei der Berechnung 
von uwendungen zu  Corona–Fa ilienh rteausgleich h en berücksich gt 
werden sollen. Der H rtefallfonds für Selbstst ndige sei parallel zu  Corona–Fa i-
lienh rteausgleich entwickelt worden. u  eitpunkt der Antragstellung eines bzw. 
einer Selbstst ndigen h e bestenfalls der Ist–Stand der bisherigen Bezüge aus de  
H rtefallfonds für Selbstst ndige berücksich gt werden k nnen; i  Gegensatz zu  

iel der raschen Unterstützung für Fa ilien w re dies nur retrospek v abschlie end 
beurteilbar gewesen.
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Das Fa ilien inisteriu  vertrat die Ansicht  dass bei der Berechnung der uwen-
dung aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich gleiche Lebenssitua onen gleich  
behandelt worden seien. Es habe eine einheitliche orgehensweise gegeben  welche 
Para eter bei der jeweiligen Antragsbearbeitung heranzuziehen waren.

 22.4 Der RH entgegnete de  Fa ilien inisteriu  dass in den seit Ende M rz 2020 
bestehenden Richtlinien des H rtefallfonds für Selbstst ndige der irtscha ska -

er Österreich der teilweise Ersatz des individuellen Einko ensverlusts der Unter-
neh erin bzw. des Unterneh ers eindeu g als F rdergegenstand festgeschrieben 
war. Selbstst ndig Erwerbst ge erhielten so it F rder i el aus zwei T pfen zur 
Ko pensa on ihrer Einko ensverluste infolge der C ID–19–Pande ie.

ur Darstellung der Berechnung der uwendungsh hen für Selbstst ndige in 
Tabelle 8 stellte der RH klar  dass diese die t pische Fallkonstella on bei Selbstst n-
digen widerspiegelt (pauschale Berechnungs ethode) und die Konse uenzen der 
Nicht–Berücksich gung der Unterstützungsleistung aus de  H rtefallfonds für 
Selbstst ndige aufzeigt.

Gebarungsvolu en und Finanzierung 

 23.1 (1) In Su e wurden für das F rderinstru ent des Corona–Fa ilienh rteaus-
gleichs in den Jahren 2020 und 2021 132 34 Mio. EUR an 101.033 Antragstellende 

it etwa 193.000 Kindern ausbezahlt.

(2) Der Gesetzgeber ha e das F rderbudget für den Corona–Fa ilienh rteausgleich 
zun chst it 30 Mio. EUR iert und in der Folge vier al erh ht: it Ende Juli 2020  
Anfang ktober 2020  Anfang J nner 2021 sowie zuletzt noch als Anfang April 2021 
u  weitere 50 Mio. EUR. Letztlich standen ge  § 38a Abs. 5 FLAG 1967 für den 
Corona–Fa ilienh rteausgleich insgesa t 200 Mio. EUR zur erfügung und da it 
ein Dri el ehr  als tats chlich ausbezahlt wurde.

(3) Die Auszahlungen des Jahres 2020 in H he von 100 Mio. EUR wurden aus Mi eln 
des FLAF nanziert. Die Auszahlungen des Jahres 2021 in H he von 32 34 Mio. EUR 
wurden aus Mi eln des C ID–19–Krisenbew l gungsfonds nanziert.

 23.2 Der RH hielt fest  dass der ursprüngliche Budgetrah en von 30 Mio. EUR deutlich 
unter de  tats chlichen F rdervolu en lag. In Su e wurden in den Jahren 2020 
und 2021 für das F rderinstru ent des Corona–Fa ilienh rteausgleichs 
132 34 Mio. EUR ausbezahlt. Die letzte Budgetaufstockung Anfang April 2021  
erwies sich wegen des Auslaufens des F rderinstru ents als nicht ehr erforder-
lich.
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 23.3 Das Fa ilien inisteriu  führte in seiner Stellungnah e aus  dass der ursprüngliche 
Budgetrah en von 30 Mio. EUR den U fang deutlich ache  von de  zu Beginn 
der Ma nah e ausgegangen worden sei. A  Beginn der C ID–19–Pande ie habe 
weder it der assiven Betro enheit in der Bev lkerung noch it der langen Dauer 
und der einschneidenden Tragweite für die Besch igungssitua on von sterreichi-
schen Fa ilien gerechnet werden k nnen.

Inanspruchnah e

Inanspruchnah e i  zeitlichen erlauf

 24.1 Mit Stand 31. Deze ber 2021 waren 132 34 Mio. EUR an Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich an 101.033 Fa ilien it etwa 193.000 Kindern ausbezahlt.
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Die Inanspruchnah e und Auszahlungssu en verteilten sich i  Leistungszeit-
rau  wie folgt auf die einzelnen Monate: 

Abbildung 7: Inanspruchnah e von April 2020 bis Juni 2021 

Un i elbar nach Einführung des F rderinstru ents wurde der Corona–Fa ilien-
h rteausgleich a  st rksten in Anspruch geno en: 41  der Antr ge zu  Corona–
Fa ilienh rteausgleich wurden in den Monaten April bis Juni 2020 gestellt; auf sie 
en ielen 53  der Auszahlungen.

Österreich
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Quellen: BKA; BHAG; Darstellung: RH
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U  Daten it unzureichender Daten ualit t bereinigt: u 5  der ausbezahlten Antr ge oder 5  der
Gesa tauszahlungen lagen unzureichende Daten zu  Antragszeitpunkt vor; dabei handelte es sich u
Papier– oder E–Mail–Antr ge vor Einführung der ersten Datenbankl sung i  Juni 2020.

Datenstand 31. Deze ber 2021
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Die Antragserledigungen und Auszahlungen erfolgten zeitversetzt; die h chsten 
Auszahlungen (47 ) für den Corona–Fa ilienh rteausgleich t gte das Fa ilien-

inisteriu  in den Monaten Juni bis August 2020 (62 74 Mio. EUR); in den Folge-
onaten nah en die Auszahlungssu en bis Deze ber 2020 kon nuierlich ab. I  

J nner 2021 s egen die Auszahlungen noch ein al kurzfris g an (14 39 Mio. EUR 
bzw. 11  der Gesa tauszahlungen); dies war durch die l ngere Dauer der erfah-
ren für Antr ge i  Septe ber und ktober 2020 und eine Auszahlungsverz gerung 
in der zweiten Deze berh l e 2020 bedingt.

 24.2 Der RH hielt fest  dass in den ersten drei Monaten nach Einführung des F rder-
instru ents (April bis Juni 2020) 41  der Antr ge zu  Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich gestellt wurden  die jedoch überwiegend erst in den Monaten Juni bis 
Septe ber 2020 zu Auszahlungen führten; die Daten spiegeln die l ngere Dauer der 

erfahren bei Einführung des F rderinstru ents wider.

Auszahlungsbetr ge pro unterstützter Fa ilie

 25.1 (1) Die Auszahlungsbetr ge pro unterstützter Fa ilie lagen durchschni lich bei 
1.302 EUR. Die ahlungen pro i  Antrag enthaltene  Kind lagen bei durchschni -
lich etwa 700 EUR. Die Auszahlungen verteilten sich auf die Fa ilien folgender-

a en:

Tabelle 9: Auszahlungsh hen des Corona–Fa ilienh rteausgleichs je Fa ilie

Auszahlungshöhen je Familie Anzahl Familien Anteil Auszahlungen Anteil

von bis in in EUR in 

0 EUR 500 EUR 15.849 15 7 4.972.665 3 8

501 EUR 1.000 EUR 21.314 21 1 16.099.695 12 2

1.001 EUR 1.500 EUR 25.265 25 0 31.945.667 24 1

1.501 EUR 2.000 EUR 20.452 20 2 35.764.145 27 0

2.001 EUR 2.500 EUR 12.216 12 1 26.887.664 20 3

2.501 EUR 3.000 EUR 4.667 4 6 12.473.440 9 4

3.001 EUR 3.600 EUR 1.270 1 3 4.196.340 3 2

Datenstand 31. Deze ber 2021 Quelle: BHAG; usa enstellung: RH 
Die Anzahl der Fa ilien sowie die Auszahlungen entsta en den Auszahlungsdaten der Buchhaltungsagentur des Bundes.
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Grunds tzlich sah das F rderinstru ent des Corona–Fa ilienh rteausgleichs 
F rderbetr ge zwischen 50 EUR und a i al 3.600 EUR pro Fa ilie vor. Eine 
Auswertung des RH zu den Auszahlungen ergab: 

• 37  der Fa ilien it 35  der Kinder erhielten bis 1.000 EUR (insgesa t 16  der 
Auszahlungssu e).

• 45  der Fa ilien it 42  der Kinder erhielten zwischen 1.001 EUR und 2.000 EUR 
(insgesa t 51  der Auszahlungssu e).

• 18  der Fa ilien it über 23  der Kinder erhielten Auszahlungen zwischen 
2.001 EUR und 3.600 EUR (insgesa t 33  der Auszahlungssu e).

So it erhielten 63  aller unterstützten Fa ilien ehr als 1.000 EUR aus de  
Corona–Fa ilienh rteausgleich.

(2) on den Fa ilien  bei denen zu indest ein Elternteil als selbstst ndig erwerbs-
t g angegeben war  erhielten über 88  ehr als 1.000 EUR.

Eine genauere Betrachtung der Auszahlungen an Fa ilien  bei denen zu indest ein 
Elternteil selbstst ndig war  zeigte: 

Selbstst ndige (Fa ilien  bei denen zu indest ein Elternteil selbstst ndig erwerbs-
t g war)  achten 16  der F rderneh erinnen und F rderneh er aus; auf sie 
en ielen 26 30 Mio. EUR oder 20  der Gesa tauszahlungen. Unselbstst ndige 
(Fa ilien  in denen zu indest ein Elternteil in C ID–19–Kurzarbeit oder arbeitslos 
war und bei denen kein Elternteil selbstst ndig erwerbst g war) achten 66  der 
F rderneh erinnen und F rderneh er aus; auf sie en ielen 83 37 Mio. EUR oder 
63  der Gesa tauszahlungen. u den übrigen 18  der F rderneh erinnen und 
F rderneh er lagen keine oder ungenaue Daten vor.

Fa ilien  bei denen zu indest ein Elternteil selbstst ndig erwerbst g war  erhiel-
ten i  Durchschni  1.648 EUR pro Fa ilie und lagen da it 346 EUR über de  all- 
ge einen Durchschni .

Der Anteil dieser Fa ilien in der Auszahlungskategorie 2.501 EUR bis 3.000 EUR lag 
bei 26 ; in der Auszahlungskategorie 3.001 EUR bis 3.600 EUR bei 32 .

 25.2 Der RH stellte fest  dass die Auszahlungen des Corona–Fa ilienh rteausgleichs 
grunds tzlich auch das angedachte Unterstützungs odell widerspiegelten. So 
erhielten Fa ilien it ehr Kindern tendenziell auch ehr F rderung.
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Er wies jedoch kri sch darauf hin  dass – aufgrund der Ausgestaltung des Unterstüt-
zungs odells – Fa ilien  in denen zu indest eine Person selbstst ndig erwerbst -

g war  i  Durchschni  h here Auszahlungsbetr ge erhielten als Fa ilien  in denen 
kein Elternteil selbstst ndig erwerbst g war. Fa ilien  in denen zu indest eine 
Person selbstst ndig erwerbst g war  waren in den hohen Auszahlungskategorien 
überrepr sen ert.

Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 22  bei einer einko ensbezogenen 
Er i lung von F rderh hen alle a geblichen Einko ens uellen zu berücksich-

gen sowie vergleichbare F rderleistungen auf die F rderung anzurechnen.

Dauer der uwendung

 26 Etwa drei iertel der gef rderten Fa ilien (74 ) erhielten den Corona–Fa ilien-
h rteausgleich für die a i al gliche Dauer von drei Monaten  12  für zwei 
Monate und 1  für einen Monat; zu 13.416 oder 13  der gef rderten Fa ilien 
war die Bezugsdauer nicht in der Datenbank erfasst.

Bei Unselbstst ndigen (Fa ilien  in denen zu indest ein Elternteil in C ID–19–
Kurzarbeit oder arbeitslos war und bei denen kein Elternteil selbstst ndig erwerbs-
t g war) bezogen 96  den Corona–Fa ilienh rteausgleich für drei Monate. 
Fa ilien  in denen zu indest ein Elternteil selbstst ndig war  bezogen den Corona–
Fa ilienh rteausgleich hingegen überwiegend für zwei Monate; dies ergab sich 
aufgrund der pauschalen Berechnung bei Selbstst ndigen (für zwei Monate auf 
Basis einer Fik on eines a i alen Einko ensausfalls – TZ 22). Bis 31. Deze -
ber 2021 ha en wenige Selbstst ndige (319) von der M glichkeit einer Berechnung 
des F rderbetrags auf Basis des realen Einko ensverlusts für drei Monate 
Gebrauch ge acht.
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F rderabwicklung

F rderstrukturen

 27.1 (1) Das Fa ilien inisteriu  konzipierte die Abwicklungsprozesse des Corona–Fa i-
lienh rteausgleichs und war für deren U setzung verantwortlich.

Die folgende Abbildung stellt zusa enfassend die rganisa on der Abwicklung 
des Corona–Fa ilienh rteausgleichs dar:

Abbildung 8: Abwicklung Corona–Fa ilienh rteausgleich 

Mi e April 2020 erlie  das Fa ilien inisteriu  die F rderrichtlinie des Corona–
Fa ilienh rteausgleichs und stellte ein Antragsfor ular  Infor a onen zur Leistung 
sowie FAQ auf seine ebsite.

Die Antragstellung war ab 15. April 2020 glich. Das Fa ilien inisteriu  richtete 
für die Antragstellung it 15. April 2020 eine E–Mail–Adresse ein  an welche ausge-
füllte Antragsfor ulare sa t bes ter Nachweise zu über i eln waren. Auch 
eine postalische usendung der Antragsfor ulare war glich.

(2) u  eitpunkt der Richtlinienerstellung ging das Fa ilien inisteriu  von einer 
fünfstelligen Anzahl von Antr gen aus. Es war sich bewusst  dass dieses Antragsvo-
lu en von der für den Fa ilienh rteausgleich verantwortlichen Abteilung des Fa i-
lien inisteriu s neben der regul ren T gkeit nicht zu bew l gen war und sah vor  

Österreich

Quelle: BKA; Darstellung: RH
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für die Abwicklung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs zus tzliche Personalres-
sourcen zu bescha en. Es beabsich gte  die F rderung fast ausschlie lich per  
E–Mail abzuwickeln. Konkrete Planungen zu einer Online–Antragseinbringung  einer 
IT–gestützten Antragsprüfung und Antragsabwicklung sowie zur Konzep on einer 
geeigneten F rderdatenbank wurden zu diese  eitpunkt noch nicht angestellt. 
Auch bestand noch keine Klarheit  in welche  U fang personelle Unterstützung 
erforderlich sein würde.

Das Fa ilien inisteriu  bündelte zun chst interne Personalressourcen. Noch i  
April 2020 stellte es intern 13 zus tzliche Bedienstete zur erfügung. Ende April und 
i  Mai 2020 waren etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter it der Abwicklung 
betraut.

Die Eingabe der Antragsdaten und die Berechnung der F rderh he erfolgten in 
dieser Anfangsphase anuell ithilfe einer E cel–Datei.

(3) Mi e Mai 2020 – und da it rund vier ochen nach Beginn der M glichkeit zur 
Antragstellung – waren bereits etwa 80.000 Nachrichten bei der angegebenen  
E–Mail–Adresse und 3.000 Doku ente postalisch eingelangt. Bis zu diese  eit-
punkt ha e das Fa ilien inisteriu  knapp 1.000 Antr ge bearbeitet und knapp 
1 Mio. EUR an Fa ilien ausbezahlt. Akten des Fa ilien inisteriu s zeigten  dass es 
zu diese  eitpunkt von über 50.000 nicht bearbeiteten Antr gen ausging und tele-
fonische Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu  Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich aufgrund nicht ausreichender personeller Ressourcen nur zu eine  geringen 
Teil entgegengeno en werden  konnten (TZ 33). T glich erhielt das Fa ilien-

inisteriu  zu dieser eit bis zu 1.500 weitere E–Mails von Antragstellenden  die es 
it den vorhandenen personellen und technischen Ressourcen nicht bew l gen 

konnte.

Erschwerend für die Bearbeitung der Antr ge der Anfangsphase war u.a.  dass 
Antragstellende zu  Teil Antragsinhalte auf ehrere E–Mails au eilten  Antr ge 

ehr als eingebracht wurden und ein nicht unerheblicher Teil dieser Antr ge 
unvollst ndig war. Das Fa ilien inisteriu  bearbeitete und geneh igte aus 
Ressourcengründen zun chst nur vollst ndige Antr ge und versandte keine Nach-
besserungsau r ge an Antragstellende.

(4) Das Fa ilien inisteriu  startete als Reak on auf den Rückstau bei der Bearbei-
tung von Antr gen it Mi e Mai 2020 ein Projekt zur Beschleunigung der Abwick-
lung. Aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen und fehlende  Know–how 
beau ragte es zur Unterstützung einen e ternen Dienstleister (TZ 28).
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In der Folge setzte das Fa ilien inisteriu  it Unterstützung des e ternen Dienst-
leisters folgende Ma nah en u :

• Projekt anage ent und Controlling: Das Fa ilien inisteriu  setzte ein Projekt a-
nage ent ein und i ple en erte ein regel iges Controlling it sta s schen 
Auswertungen und eitpl nen inklusive Meilensteinen ab Ende Mai 2020.

• Einstellung Personal: Das Fa ilien inisteriu  stellte ab Ende Mai 2020 für die 
Abwicklung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs sukzessive zus tzliche Personen i  
Rah en von ehr ona gen erwaltungsprak ka oder Leiharbeitsverh ltnissen an. 
Neben de  Sta personal des Fa ilien inisteriu s waren i  So er 2020 zeit-
weise etwa 100 Personen zus tzlich in ollzeit it der Abwicklung des Corona–
Fa ilienh rteausgleichs befasst (in Su e bis zu 122 Personen).

• Callcenter und Auskun shotline: ur erbesserung der telefonischen Auskun ser-
teilung beau ragte das Fa ilien inisteriu  ab Mi e Mai 2020 ein Callcenter. 
Aufgrund der verbesserten Personalsitua on betreuten ab Mi e Juli 2020 wieder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fa ilien inisteriu s die Auskun shotline.

• I ple en erung IT–S ste  und Online–Antragsfor ular: Das Fa ilien inisteriu  
beau ragte Anfang Juni 2020 einen e ternen Dienstleister (TZ 28) it der I ple-

en erung eines IT–S ste s zur Unterstützung der F rderprüfung und it der 
Erstellung einer for ularbasierten L sung zur Online–Antragstellung. Das IT–S ste  
ging a  19. Juni 2020 in Betrieb. Antr ge inklusive Beilagen wurden auto a sch in 
das IT–S ste  eingespielt  die Antr ge auto a siert auf Mehrfacheinreichungen 
und den Bezug von Fa ilienbeihilfe geprü . Die Antragstellung über das Online–
Antragsfor ular war ab 14. Juli 2020 glich; allerdings blieb auch die Antragstel-
lung per E–Mail bis Ende J nner 2021 glich.

Die Ma nah en führten zu einer schnelleren Bearbeitung von Antr gen und telefo-
nischen Anfragen. So begann das Fa ilien inisteriu  bei unvollst ndigen Antr gen 
ab Anfang Juli 2020 standard ig Nachbesserungsau r ge an Antragstellende zu 
versenden  u  eine weitere Bearbeitung zu er glichen. Die schnellere Abwicklung 
spiegelte sich auch i  Rückgang der Bearbeitungsdauer von Antr gen ab Juni 2020 
wider (TZ 32).

(5) Allerdings erwies sich das seit Juni 2020 eingesetzte IT–S ste  i  laufenden 
Betrieb – auch aufgrund der hohen Antragszahlen – als instabil  für eiterentwick-
lungen wenig geeignet und kostenintensiv. Das Fa ilien inisteriu  entschloss sich 
daher i  Septe ber 2020  ein neues IT–S ste  zu i ple en eren  und beauf-
tragte hierfür die Bundesrechenzentru  G bH. Das neue IT–S ste  basierte auf 
Standardko ponenten der Bundesrechenzentru  G bH und war bei gleicher 
Funk onalit t stabiler  leichter erweiterbar und weniger kostenintensiv. Das neue 
IT–S ste  ging Ende Oktober 2020 in Betrieb; zu diese  eitpunkt waren bereits 
knapp 88 Mio. EUR und da it etwa zwei Dri el der F rderungen ausbezahlt.
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Auch bei  Projekt anage ent und Controlling wechselte das Fa ilien inisteriu  
– nach Auslaufen der ersten ertr ge – i  August 2020 den e ternen Dienstleister.

 27.2 Der RH kri sierte  dass das Fa ilien inisteriu  ein F rderinstru ent schuf  ohne 
gleichzei g e ziente Abwicklungsprozesse zu konzipieren. So war bei Beginn der 
Antragstellung a  15. April 2020

• keine Online–Beantragung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs glich
• kein IT–S ste  zur Unterstützung der F rderabwicklung und –prüfung verfügbar 

und
• nicht ausreichend Personal für die zeitnahe Bearbeitung bereitgestellt.

Die über den Erwartungen des Fa ilien inisteriu s liegenden Antragszahlen  
verbunden it der angelha en orbereitung der F rderabwicklung  führten in 
den ersten ochen nach Beginn der Antragstellung zu erheblichen erz gerungen 
bei der Antragsbearbeitung  zur Nicht–Beantwortung von telefonischen Anfragen 
und zur verz gerten Au orderung an Antragstellende zur Über i lung fehlender 
Unterlagen. Die Folge war  dass i  April 2020 und Mai 2020 vergleichsweise wenige 
Antr ge bearbeitet und da it Auszahlungen an Fa ilien freigegeben werden konn-
ten.

Der RH hielt fest  dass das Fa ilien inisteriu  – aufgrund der erheblichen Prob-
le e und Rückst nde bei der Antragsbearbeitung – ab Mi e Mai 2020 ein Projekt-

anage ent aufsetzte und durch die M glichkeit der Online–Antragstellung sowie 
den Au au eines IT–S ste s Ma nah en zur Professionalisierung und Beschleuni-
gung des Abwicklungsverfahrens setzte. Er wies jedoch darauf hin  dass das zun chst 
eingesetzte IT–S ste  instabil und kostenintensiv war und das neue  stabilere und 
kostene zientere IT–S ste  zu eine  eitpunkt in Betrieb ging  als bereits etwa 
zwei Dri el der F rderungen ausbezahlt waren.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  bereits bei der 
Konzep on neuer F rderinstru ente darauf zu achten  dass diese verwaltungs ko-
no isch abgewickelt werden k nnen. Er e pfahl insbesondere  

• die für die zeitnahe Abwicklung erforderlichen personellen und technischen Ressour-
cen bereitzustellen; 

• die Antragseinbringung so zu gestalten  dass Mehrfachantr ge ver ieden werden  
und i  Idealfall bereits bei Antragstellung eine auto a sierte Iden t tsprüfung 
(etwa it eine  Eins eg über FinanzOnline) zu er glichen; 

• bei Ausgestaltung der F rderabwicklung die weck igkeit und M glichkeit auto-
a sierter Kontrollschri e (z.B. Abgleiche it de  entralen Melderegister  Abglei-

che it Daten der Finanzverwaltung  der Sozialversicherungstr ger oder des 
Arbeits arktservice) vorab zu kl ren.
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 27.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  dass der Bedarf an 
zus tzlichen personellen und technischen Ressourcen erst nach Beginn der 
Ma nah e deutlich geworden sei  da die Nachfrage nach Unterstützung aus de  
Corona–Fa ilienh rteausgleich unerwartet hoch gewesen sei. Es wies auf die 
da alige Situa on und die unbekannte Entwicklung des Pande iegeschehens hin; 
die weitere Planung habe w hrend des laufenden Betriebs erfolgen üssen. Der 
Fokus sei auf die eiterentwicklung von internen Prozessen  technische Unterstüt-
zungsl sungen sowie auf die Antragsbearbeitung gelegt worden.

III-12 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Hauptdokument 73 von 102

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-797 der Beilagen XXVII.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



COVID–19–Familienleistungen

72

E kurs: Beauftragung e terner Dienstleister

 28.1 (1) I  usa enhang it der Anal se des Ad inistra onsaufwands gibt der RH i  
Folgenden einen Überblick über die Art und die Kosten der für die F rderabwicklung 
in Anspruch geno enen e ternen Dienstleistungen.

(2) Mit Start der Antragstellung ab Mi e April 2020 war das Fa ilien inisteriu  it 
einer hohen Anzahl von Antr gen konfron ert (über 50.000 bis Mi e Mai 2020)  die 
es zus tzlich zu seinen sons gen Aufgaben zu bew l gen ha e. Die vorhandenen 
technischen und personellen Ressourcen des Fa ilien inisteriu s waren für die 
Bearbeitung nicht ausreichend.

Das Fa ilien inisteriu  beau ragte daher ab Mi e Mai 2020 e terne Dienstleister 
it Unterstützungsleistungen. Es gri  dabei gro teils auf Rah envertr ge der 

Bundesbescha ung G bH und Inhouse– ergaben zurück (z.B. für IT–Dienstleistun-
gen). Das Projekt anage ent bis August 2020 ( it einer Auszahlungssu e von 
rd. 325.000 EUR inkl. USt) und die Auskun shotline ( it einer Auszahlungssu e 
von rd. 118.000 EUR inkl. USt) ha e das Fa ilien inisteriu  über Direktver gaben 
ohne Einholung von ergleichsangeboten beau ragt.

Folgende Tabelle listet e terne Unterstützungsleistungen für die Ad inistra on des 
Corona–Fa ilienh rteausgleichs it Auszahlungssu en über 100.000 EUR auf:

Tabelle 10:  E terne Unterstützungsleistungen für die Ad inistra on des Corona–Fa ilienh rte- 
ausgleichs

Au ragnehmer

Auszahlungs-
beträge  

(inkl. allfälliger 
USt)

Leistungsbeschreibung

in Mio. EUR

Bundesrechenzentru  G bH 2 42 Bereitstellung IT–Infrastruktur  IT–Support  Unterstützung bei 
 Entwicklung  I ple en erung und eiterentwicklung IT–S ste  

e terner Dienstleister A 2 05 Entwicklung  I ple en erung und eiterentwicklung IT–S ste ; 
I ple en erung Online–Antragsfor ular

Buchhaltungsagentur des Bundes 1 89 Auszahlung (einschlie lich Ein eldung in Transparenzdatenbank) 

e terner Dienstleister B 1 44 Projekt anage ent  Entwicklung  I ple en erung und 
 eiterentwicklung IT–S ste  Controlling

e terner Dienstleister C 0 36 Bereitstellung Leiharbeitskr e

ARE Austrian Real Estate G bH 0 36 Bereitstellung Büro chen  

e terner Dienstleister D 0 33 Projekt anage ent  Personaleinsatzplanung  Erarbeitung 
 Op ierungsans tze und IT–Architektur  Controlling

e terner Dienstleister E 0 12 Betreuung Auskun shotline (Callcenter)

e terner Dienstleister F 0 11 Bereitstellung Leiharbeitskr e

Quelle: BKA 
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Insgesa t betrugen die e ternen Kosten für die Abwicklung des Corona–Fa ilien-
h rteausgleichs in den Jahren 2020 und 2021 9 17 Mio. EUR.

 28.2 Der RH wies darauf hin  dass die Ad inistra on des Corona–Fa ilienh rteaus-
gleichs aufw ndig (TZ 27) und it betr chtlichen Kosten für e terne Unterstüt-
zungsleistungen in der Gr enordnung von 7  des F rdervolu ens verbunden 
war. Aus Sicht des RH war dies insbesondere darin begründet  dass kurzfris g und 
auch nur für einen vergleichsweise kurzen F rderzeitrau  ein neues ko ple es 
F rderinstru ent gescha en wurde  das entsprechende Abwicklungsressourcen 
erforderlich achte.

Der RH hielt fest  dass das Fa ilien inisteriu  e terne Dienstleister auch i els 
Direktvergabe ohne Einholung von ergleichsangeboten beau ragt ha e. Dies war 
in Situa onen un i elbar krisenbedingter Dringlichkeit glich  wobei nach der 
ersten Phase der Unvorhersehbarkeit und un i elbaren Dringlichkeit entliche 
Au r ge wieder unter Anwendung des regul ren ergaberegi es – über der 
Schwelle für Direktvergaben it entlicher Bekannt achung – durchzuführen 
sind. Der RH wies allerdings darauf hin  dass durch den fehlenden e bewerb das 
Risiko überh hter Preise bestand. Er kri sierte  dass i  Fa ilien inisteriu  zur eit 
der ersten Beau ragungen keine realis schen orstellungen zu  arbeitstechni-
schen Aufwand und zu den zeitlichen Anforderungen der Abwicklung des neu 
gescha enen F rderinstru ents bestanden (TZ 27).

In Anbetracht des vergleichsweise hohen e ternen erwaltungsaufwands für die 
Abwicklung des Corona–Fa ilieh rteausgleichs verwies der RH auf seine E pfeh-
lung in TZ 27  bereits bei der Konzep on neuer F rderinstru ente darauf zu achten  
dass diese verwaltungs kono isch abge wickelt werden k nnen.
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Antragstellung

 29.1 (1) Antragstellende ha en ein vollst ndig ausgefülltes Antragsfor ular an das 
Fa ilien inisteriu  zu über i eln  das insbesondere Angaben zu den i  Haushalt 
lebenden Personen (z.B. Na en  Sozialversicherungsnu ern) und der Erwerbs-
t gkeit der Elternteile enthielt. Der gewünschte F rderzeitrau  war i  Antrag 
nicht anzugeben. Als Nachweis des orliegens der F rdervoraussetzungen waren 
laut den FAQ des Fa ilien inisteriu s folgende Unterlagen de  Antrag beizulegen:

Tabelle 11:  Nachweis der F rdervoraussetzungen

Antragsunterlagen zum Nachweis des Vorliegens der Fördervoraussetzungen

Iden tätsnachweis

– bis Mi e August 2020: Unterschri  auf Antragsfor ular ausreichend
– ab Mi e August 2020: Kopie (Foto) eines a tlichen Lichtbildausweises (z.B. Reisepass  

Personalausweis  Führerschein) bei Online–Beantragung erforderlich; bei Beantragung 
per Post oder per E–Mail war weiterhin ein unterschriebenes Antragsfor ular zul ssig; 
bei Online–Beantragung war kein Nachweis i els Hand –Signatur vorgesehen

Kontoangaben
– bis Ende Deze ber 2020: Kopie (Foto) der Bankkarte des Kontos  das als 

 Überweisungskonto i  Antrag genannt wurde
– ab J nner 2021: nur ehr Angabe auf de  Antragsfor ular  

Einkommensnachweise

– Arbeitslose
– Einko ensbeleg per 28. Februar 2020
– Nachweis über Leistungen des Arbeits arktservice  aus de  der Beginn der 

 Arbeitslosigkeit  aber nicht deren Dauer ersichtlich sein usste

–  Besch igte in  
CO ID–19–Kurzarbeit

– Einko ensbeleg per 28. Februar 2020
– Kopie der Sozialpartnervereinbarung oder Best gung des Dienstgebers über die 

An eldung des Elternteils zur CO ID–19–Kurzarbeit – diese Nachweise enthielten keine 
Angaben zur Frage  ob die Personen i  F rderzeitrau  tats chlich in Kurzarbeit waren  
und keine Angaben zur H he ihres Entgelts i  F rderzeitrau

– ab Mi e Februar 2021: zus tzlich orlage eines Lohnze els w hrend CO ID–19– 
Kurzarbeit zu  Nachweis der tats chlichen H he des Einko ens w hrend CO ID–19–
Kurzarbeit 

–  selbstst ndig Erwerbst ge 
it F rderberech gung aus 

de  H rtefallfonds für 
Selbstst ndige

– Einko ensteuerbescheid 2017 oder aktueller
– F rderzusage über Erhalt einer F rderung aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige

Einkommensbelege für den 
zweiten i  Haushalt lebenden 
Elternteil

– falls der zweite Elternteil ebenfalls von f rderwürdigen Einko ensverlusten infolge 
der CO ID–19–Pande ie betro en war: Unterlagenvorlage wie bei  antragstellenden 
Elternteil 

– falls der zweite Elternteil nicht von f rderwürdigen Einko ensverlusten infolge der 
CO ID–19–Pande ie betro en war: Einko ensbeleg von M rz 2020 oder aktueller 
(z.B. Gehaltsze el) bzw. bei selbstst ndig Erwerbst gen Einko ensteuer-
bescheid 2017 oder aktueller

Quelle: FAQ; usa enstellung: RH

Das Fa ilien inisteriu  forderte keine Unterlagen zu eventuellen Nebeneinkünf-
ten – etwa aus einer selbstst ndigen T gkeit – ein.
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Ab 2. Nove ber 2020 bestand die M glichkeit  einen Neuantrag zu stellen  wenn 
der Erstantrag abgelehnt wurde und sich die Lebensu st nde der Fa ilie ge ndert 
ha en  z.B. wenn das Fa ilieneinko en weiter gesunken war.

(2) Die Beantragung von Leistungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich konnte 
rückwirkend  aber auch für in der ukun  liegende eitr u e erfolgen. Das bedeu-
tete  dass zu  eitpunkt der Antragstellung und zu  eitpunkt der Gew hrung der 
Einko ensverlust noch nicht oder nicht zur G nze eingetreten sein usste.

(3) Bei der Antragstellung war das orliegen der F rdervoraussetzungen (z.B. 
Einko ensverlust infolge der CO ID–19–Pande ie) grunds tzlich nicht für den 
gesa ten F rderzeitrau  von a i al drei Monaten nachzuweisen  sondern nur 
für einen eitpunkt i  F rderzeitrau . De nach ha en Antragstellende nur zu 
belegen  dass sie seit M rz 2020 ein al arbeitslos oder in CO ID–19–Kurzarbeit 
ge eldet waren oder ein al zu  f rderf higen Kreis des H rtefallfonds für Selbst-
st ndige gez hlt ha en  aber nicht  wie lange sie diese F rdervoraussetzungen 
erfüllten.

Das Fa ilien inisteriu  geneh igte bei unselbstst ndig Besch igten dennoch 
eine F rderung für den a i alen F rderzeitrau  von drei Monaten  wenn aus den 
über i elten Antragsunterlagen nichts Gegenteiliges hervorging. Bei selbstst ndig 
Erwerbst gen geneh igte das Fa ilien inisteriu  grunds tzlich eine pauschale 
F rderung für zwei Monate unter der Annah e eines Null–Einko ens der selbst-
st ndig Erwerbst gen i  F rderzeitrau  (d.h. ohne Berücksich gung der Angaben 
bei  und F rderungen aus de  H rtefallfonds für Selbstst ndige; TZ 22).

Da it zahlte das Fa ilien inisteriu  Leistungen aus de  Corona–Fa ilienh rte-
ausgleich ohne Nachweis über Einhaltung der F rdervoraussetzungen für den 
gesa ten F rderzeitrau  aus.

(4) Die Richtlinien und Antragsfor ulare zu  Corona–Fa ilienh rteausgleich 
wiesen die Antragstellenden darauf hin  dass die F rderung zurückzuzahlen war  
wenn sie durch unrich ge oder unvollst ndige Angaben über U st nde  die für die 
Gew hrung a gebend waren  erlangt wurde. Das Fa ilien inisteriu  verp ich-
tete Antragstellende jedoch nicht dazu  nach der Über i lung des F rderansu-
chens i  F rderzeitrau  eingetretene nderungen der U st nde  die für die 
Gew hrung a gebend waren  zu elden. So ussten Antragstellende das Fa i-
lien inisteriu  nicht darüber infor ieren  dass eine bei Antragstellung angeno -

ene Einko ensreduk on nicht bzw. in eine  geringeren U fang eingetreten  
war. ar etwa eine arbeitslose Person nicht für drei Monate arbeitslos oder eine zur 
CO ID–19–Kurzarbeit ange eldete Person nicht oder nicht für drei Monate in Kurz-
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arbeit  erlangte das Fa ilien inisteriu  davon t pischerweise keine Kenntnis und 
forderte auch keine ausbezahlten Mi el zurück.³  

 29.2 (1) Der RH kri sierte  dass Antragstellende den Einko ensverlust infolge der 
CO ID–19–Pande ie nicht für den gesa ten F rderzeitrau  nachweisen ussten. 
Er kri sierte  dass das Fa ilien inisteriu  Antragstellende auch nicht dazu 
verp ichtete  eingetretene nderungen der U st nde  die für die Gew hrung 

a gebend waren  zu elden. Dadurch war ein i anentes Risiko der Überf rde-
rung von Fa ilien  die nicht in allen Monaten des gew hrten F rderzeitrau s einen 
Einko ensverlust erli en ha en  gegeben. Dies war insbesondere bei Elternteilen 
der Fall  die trotz An eldung in CO ID–19–Kurzarbeit i  vollen U fang und bei 
volle  Entgelt arbeiteten  oder bei Elternteilen  die nur einen kurzen eitrau  
arbeitslos waren.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  Nachweise über das 
orliegen der F rdervoraussetzungen für den gesa ten F rderzeitrau  einzufor-

dern.

(2) Der RH hielt zude  kri sch fest  dass das Fa ilien inisteriu  für die Er i lung 
des aktuellen Entgelts von Personen in CO ID–19–Kurzarbeit bis Mi e Februar 2021 
nur den Beleg der An eldung zur CO ID–19–Kurzarbeit einforderte und nicht Nach-
weise  aus denen die tats chliche Einko ensreduk on hervorging. Der RH strich 
hervor  dass i  S ste  der CO ID–19–Kurzarbeit vorgesehen war  dass Unterneh-

en Arbeitneh ende zur CO ID–19–Kurzarbeit an eldeten  sie die CO ID–19–
Kurzarbeit aber in der Folge nur in de  Aus a  in Anspruch nah en und 
abrechneten  in de  dies tats chlich erforderlich wurde. Es war da it davon auszu-
gehen  dass eine Reihe von Antragstellenden trotz An eldung zur CO ID–19–Kurz-
arbeit letztlich nicht ihre Arbeitszeit reduzieren usste und da it keine 
Einko ensverluste ha e. Der RH betonte  dass das Fa ilien inisteriu  durch die 

erp ichtung zur Über i lung eines Lohnze els w hrend CO ID–19–Kurzarbeit ab 
Mi e Februar 2021 das Risiko solcher Überf rderungen senkte. Er wies jedoch 
darauf hin  dass ab Mi e Februar 2021 eingebrachte Antr ge unter 10  der Auszah-
lungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich aus achten.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  von F rderwerbe-
rinnen und F rderwerbern geeignete Nachweise über das orliegen der F rdervor-
aussetzungen einzufordern und nach M glichkeit zur e zienten Kontrolle 
auto a sierte Abgleiche it bestehenden Datenbanken einzurichten.

35 Daten des Arbeits arktservice belegten  dass onatlich bis zu etwa eine  Dri el der für CO ID–19–Kurzar-
beit registrierten Personen w hrend der CO ID–19–Kurzarbeit weiterhin i  vollen U fang und bei volle  
Entgelt arbeiteten.
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(3) Der RH hielt kri sch fest  dass das Fa ilien inisteriu  bei Antragstellung per 
Post oder per E–Mail die Unterschri  a  Antragsfor ular als Iden t ts– und 
Authen zit tsnachweis zulie . Aus Sicht des RH war die h ndische Unterschri  
alleine – aufgrund der angelnden F lschungssicherheit – kein ausreichender Iden-

t ts– und Authen zit tsbeleg. Jedenfalls geeignet  u  Iden t t und Authen zit t 
festzustellen  war nach Ansicht des RH die Antragstellung auf einer elektronischen 
Pla or  unter Nutzung z.B. der Hand –Signatur oder die Abgabe eines unterschrie-
benen F rderantrags pers nlich vor Ort unter orlage eines a tlichen Lichtbildaus-
weises. Bei F rderungen  in denen kein spezielles Risiko hinsichtlich der Iden t t des 
Antragstellers besteht  ist i  Sinne der Bürgerorien erung und erwaltungse zienz 
auch die elektronische oder postalische Über i lung des Antragsfor ulars zusa -

en it eine  eingescannten oder kopierten a tlichen Lichtbildausweis als Iden -
t ts– und Authen zit tsnachweis geeignet.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  bei Antragstellung 
per Post oder per E– Mail zu indest die Über i lung der Kopie eines Iden t ts-
nachweises einzufordern und bei F rderinstru enten it hohen Antragszahlen 
eine elektronische Antragstellung it auto a sierter Iden t tsprüfung zu er gli-
chen.

 29.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  dass es zu Beginn der 
CO ID–19–Pande ie iel der Bundesregierung gewesen sei  der Bev lkerung 
schnelle und unbürokra sche Hilfe zuko en zu lassen. So sei es auch iel des 
Corona–Fa ilienh rteausgleichs gewesen  erwerbst ge Eltern (unselbstst ndig 
und selbstst ndig)  die unverschuldet durch die CO ID–19–Pande ie nanzielle 

erluste erli en ha en  best glich und rasch zu unterstützen. Das Fa ilien inis-
teriu  neh e die E pfehlungen des RH zur Kenntnis  h e aber keine M glichkeit 
gesehen  rasch zu helfen  wenn z.B. erst a  Ende der Kurzarbeit ein Antrag h e 
gestellt werden k nnen. Anders w re nur eine rückwirkende ahlung glich gewe-
sen. Der Fokus habe aber klar darauf gelegen  die Fa ilien un i elbar nach Antrag-
stellung für den eitrau  der Einko ensreduk on zu unterstützen.

Durch die Fa ilienbeihilfe–Abfrage sowie weitere u fangreiche Beilagen  die i  
Rah en der Sachbearbeitung geprü  worden seien  sei das Malversa onsrisiko auf 
eine  sehr geringen Niveau gewesen.

 29.4 Der RH betonte  dass bereits bei der Konzep on von F rderinstru enten auf eine 
verwaltungs kono ische Abwicklung it M glichkeiten auto a scher Abgleiche 
von F rdervoraussetzungen zu achten w re. Aus Sicht des RH erschien es unzweck-

ig ein – insbesondere hinsichtlich der Er i lung des Einko ensausfalls – 
ko pliziertes F rderinstru ent zu scha en  ohne eine ange essene Kontrolle der 
F rdervoraussetzungen sicherzustellen. I  Übrigen verwies der RH darauf  dass für  
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i  April 2020 und Mai 2020 eingebrachte Antr ge lange Bearbeitungsdauern 
entstanden waren: Fa ilien  die ihren Antrag in den Monaten April und Mai 2020 
eingebracht ha en  warteten i  Durchschni  über drei Monate bzw. 109 Tage auf 
die Auszahlung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs. (TZ 32)

Prüfung der F rdervoraussetzungen

 30.1 (1) Mit der Prüfung der F rdervoraussetzungen befasste Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter ha en Antragsfor ulare und Nachweise zu sichten  auf deren Basis 
über die F rderwürdigkeit zu entscheiden und die H he der F rderung zu er i eln. 
Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiteten ko ple e F rderf lle.

Fehlende Daten und Unterlagen wurden gegebenenfalls von den Antragstellenden 
angefordert. Reagierte die bzw. der Antragstellende nicht auf die Nachforderung  
wurde das Bearbeitungsverfahren eingestellt.

(2) Die inhaltliche Prüfung der F rderwürdigkeit und die Festsetzung der F rder-
h he erfolgten folgender a en:

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter prü en s ste a sch  ob für Kinder 
Fa ilienbeihilfe bezogen wurde. Ab I ple en erung des IT–S ste s (Mi e 
Juni 2020) fand dieser Prüfschri  auto a siert sta .

Das IT–S ste  erkannte auch potenzielle Duplikate (Mehrfachantr ge).

Darüber hinaus gab es keine auto a sierten Kontrollen.

enn weifel an Antragsangaben bestanden (z.B. in Bezug auf Einko en  ohn-
sitz bzw. ge einsa en Haushalt it de  Kind)  waren Abfragen i  entralen 
Melderegister bzw. in der Datenbank des Dachverbands der Sozialversicherungs-
tr ger glich. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter führten entsprechende 
Abfragen nur in Einzelf llen durch.

Eine Abfrage glichkeit über die Datenbank des Arbeits arktservice zur Kontrolle 
der Angaben über die CO ID–19–Kurzarbeit wie auch eine Abfrage glichkeit des 
Datenbestands des Finanz inisteriu s zur weitergehenden Kontrolle bzw. Plausibi-
lisierung der Einko ensangaben bestand nicht. Da it blieben von Antragstellen-
den nicht angegebene eigene Einkün e (z.B. aus einer Nebent gkeit) bzw. nicht 
angegebene Einkün e des zweiten Elternteils grunds tzlich unentdeckt und für die 
Einko ensgrenze unberücksich gt.
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(3) Bezüglich der Bes ung des a geblichen der F rderung zugrunde zu legen-
den Einko ens ergaben sich in der Pra is so it folgende Proble e:

• Unsicherheit bezüglich der Rich gkeit und ollst ndigkeit der Antragsangaben
• ko ple e Er i lung des jeweils zur Berechnung heranzuziehenden Einko ens  

insbesondere i  Fall von schwankenden Einko en oder zus tzlichen Einko -
ensbestandteilen (z.B. ulagen  Überstundenabgeltungen).

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter er i elten das für die Berechnung 
des Einko ensverlusts relevante Einko en eigenst ndig; sie trafen auch die 
inhaltliche F rderentscheidung (Gew hrung bzw. Ablehnung) grunds tzlich alleine. 
Eine Überprüfung der F rderentscheidung und F rderh he durch eine zweite 
Person erfolgte nur in Einzelf llen und nicht s ste a sch.

(4) Die von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern er i elten und zur Auszah-
lung freigegebenen F rderf lle wurden regel ig in ahlungslisten zusa enge-
fasst  die die Basis für die Auszahlungen bildeten. Bedienstete des Fa ilien- 

inisteriu s prü en die ahlungslisten auf ollst ndigkeit und Plausibilit t (z.B. 
korrekte i ernanzahl bei IBAN; unrealis sch erscheinende Einko ensverluste). 
Ergab die Kontrolle eine Au lligkeit  wurde der F rderfall genau geprü .

Nach der Kontrolle best gte das Fa ilien inisteriu  die sachliche und rechneri-
sche Rich gkeit der ahlungsliste und gab diese zur Auszahlung durch die Buchhal-
tungsagentur frei.

Nach der Auszahlung erhielt die F rderneh erin bzw. der F rderneh er ein uwen-
dungsschreiben per E–Mail oder per Post.³  Aus de  uwendungsschreiben war 
nicht ersichtlich  für welchen eitrau  die F rderung gew hrt wurde.

(5) A  18. August 2020 führte ein technischer Fehler zu  ersand von 419 uwen-
dungsschreiben an falsche Adressen. Das Fa ilien inisteriu  behob u gehend 
den Fehler und eldete den orfall der Datenschutzbeh rde. Diese erachtete die 
Ma nah en des Fa ilien inisteriu s als geeignet.

 30.2 (1) Der RH hob posi v hervor  dass ab Mi e Juni 2020 auto a sierte Kontroll-
schri e zur Prüfung der F rdervoraussetzung des Fa ilienbeihilfebezugs und zur 
Aufdeckung von Mehrfachantr gen sta anden. Er wies jedoch kri sch darauf hin  
dass für das entrale Melderegister und die Datenbank des Dachverbands der Sozi-
alversicherungstr ger zwar Abfrage glichkeiten aber keine auto a sierten  

36 I  Fall einer nega ven F rderentscheidung erhielten Antragstellende ein Ablehnungsschreiben.
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Schni stellen bestanden und dass zur Datenbank des Arbeits arktservice und zu 
den Einko ensdaten i  Finanz inisteriu  keine Abfrage glichkeiten bestan-
den.

Der RH hielt kri sch fest  dass die Selbstangaben und vorgelegten Unterlagen der 
Antragstellenden zu Einko en und ohnsitz nur in anlassbezogenen Einzelf llen 
hinterfragt wurden; eine Kontrolle  ob i  F rderzeitrau  CO ID–19–Kurzarbeit 
tats chlich in Anspruch geno en wurde  war bis Februar 2021 nicht vorgesehen 
(TZ 29).

Der RH hielt fest  dass die korrekte Berechnung des Einko ensausfalls it einer 
Reihe von Unsicherheiten beha et war. Dies lag an der ko ple en Ausgestaltung 
der F rderung als Abgeltung eines CO ID–19–bedingten Einko ensverlusts i  

usa enhang it einer teilweise unzweck igen De ni on des anzuwenden-
den Einko ensbegri s und a  Fehlen auto a scher Datenabgleiche zu Kontroll-
zwecken.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  bei der Konzep on 
von F rderinstru enten i  Sinne der Abwicklungse zienz und Prüfungse ek vit t 
M glichkeiten auto a scher Abgleiche von F rdervoraussetzungen zu prüfen und 
erg nzend für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Abfrage glichkeiten in 
den relevanten Datenbanken vorzusehen.

Er e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu ) weiters  Selbstangaben 
der Antragstellenden jedenfalls einer s ste a schen  risikobasierten (s chproben-
ar gen) Kontrolle zu unterziehen.

(2) Der RH hielt kri sch fest  dass die von den Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern getro enen inhaltlichen F rderentscheidungen (Gew hrung bzw. Ableh-
nung) sowie die er i elte F rderh he nur in Einzelf llen und nicht s ste a sch 
von einer zweiten Person überprü  wurden. Dies barg tendenziell ein Risiko von 
Malversa onen und erschwerte das Aufdecken von F rder issbrauch und s ste a-

schen Fehlern bei der F rderabwicklung.

Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  insbesondere bei 
ko ple en Beurteilungen von F rdervoraussetzungen und F rderh hen eine s ch-
probenar ge inhaltliche Prüfung der F rderentscheidung durch eine zweite Person 
vorzusehen.

 30.3 ur E pfehlung des RH betre end auto a sche Abgleiche von F rdervorausset-
zungen und Abfrage glichkeiten für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
teilte das Fa ilien inisteriu  in seiner Stellungnah e it  dass es für auto a -
sierte Kontrollschri e i els e terner Schni stellen (z.B. Abgleiche it de  en- 
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tralen Melderegister) gesetzlicher Grundlagen sowie u fassender Ma nah en in 
Bezug auf datenschutzrechtliche Aspekte bedürfe. I  Hinblick auf die Dringlichkeit 
der Unterstützungs a nah e i  Frühjahr 2020 habe dies nicht u gesetzt werden 
k nnen.

us tzlich zur auto a schen Abfrage über die Fa ilienbeihilfenschni stelle seien 
weitere auto a sierte Ma nah en zur Qualit tssicherung direkt in die neu erstellte 
Datenbank eingebe et worden. Die Bearbeitung der Antr ge und die Entscheidung 
seien durch technisch u gesetzte Kontroll echanis en erfolgt. u  Beispiel sei 
die auto a sierte Berechnung bereits über ein E cel–Berechnungsbla  durchge-
führt worden und seien Anspruchsvoraussetzungen als Kontrollschri e hinterlegt 
gewesen.

I  Übrigen neh e das Fa ilien inisteriu  die E pfehlungen des RH zur s ste a-
schen  risikobasierten Kontrolle der Selbstangaben der Antragstellenden und zur 

s chprobenar gen inhaltlichen Prüfung der F rderentscheidung durch eine zweite 
Person zur Kenntnis.

 30.4 Der RH anerkannte  dass die Abwicklung der F rderung i  So er und Herbst 2020 
professionalisiert worden war. Er betonte allerdings  dass auto a sierte Kontroll-
schri e nur zur Prüfung der F rdervoraussetzung des Fa ilienbeihilfebezugs und 
zur Aufdeckung von Mehrfachantr gen eingerichtet waren; Selbstangaben und 
Unterlagen der Antragstellenden insbesondere zu  Einko en wurden nur in 
anlassbezogenen Einzelf llen hinterfragt; eine Kontrolle  ob i  F rderzeitrau  
CO ID–19–Kurzarbeit tats chlich in Anspruch geno en wurde  war bis 
Februar 2021 nicht vorgesehen. I  Übrigen verwies der RH auf seine Gegen u e-
rung in TZ 29.

Rückforderungen

 31.1 (1) Das Fa ilien inisteriu  prü e in Ausnah ef llen – etwa nach e pliziten Hinwei-
sen – das orliegen der F rdervoraussetzungen nach Auszahlung erneut. Bis 
Ende 2021 forderte das Fa ilien inisteriu  in 22 F llen F rderneh erinnen und 
–neh er zur Rückzahlung von F rder i eln auf und leitete Rückforderungen von 
insgesa t 20.528 EUR ein; dies betraf vor alle  F lle von in Kurzarbeit ange elde-
ten  aber letztlich tats chlich nicht von Kurzarbeit betro enen Besch igten.
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(2) eiters elen i  Fa ilien inisteriu  auf:

• 41 Mehrfachüberweisungen in der H he von insgesa t etwa 50.000 EUR anl sslich 
einer Kontrolle der Überweisungen i  J nner 2021  

• etwa 150 F lle  in denen selbstst ndig Erwerbst ge nachtr glich freiwillig Einko -
ensteuerbescheide der Jahre 2019 und 2020 vorgelegt und eine Er i lung ihres 

tats chlichen Einko ensverlusts sowie allf llige Nachzahlungen beantragt ha en; 
in diesen F llen w re auf Basis der tats chlich gegebenen Einko enskonstella o-
nen keine F rderung zu gew hren gewesen.

Das Fa ilien inisteriu  befasste die Finanzprokuratur it der Frage  ob die ausbe-
zahlten Mi el in solchen F llen zurückgefordert werden konnten. Die Finanzproku-
ratur e pfahl  von einer Rückforderung abzusehen  da davon auszugehen war  dass 
die F rderungen gutgl ubig e pfangen und verbraucht worden waren. ude  sei 
eine Anfechtung der F rdervertr ge it eine  erheblichen Aufwand und Prozess-
kostenrisiko verbunden und es bestehe das Risiko der Uneinbringlichkeit der Forde-
rung. Das Fa ilien inisteriu  leitete in diesen F llen keine Rückforderung ein.

 31.2 Der RH wies kri sch darauf hin  dass aufgrund der Konzep on der Antragseinbrin-
gung und der Nachweisverp ichtungen für den Corona–Fa ilienh rteausgleich 
Rückforderungen auch bei Überschreiten der Einko ensgrenzen oder bei Doppel-
auszahlungen wenig Aussicht auf Erfolg ha en. Das Fa ilien inisteriu  leitete 
daher in der Regel keine Rückforderungen ein  auch wenn nachtr glich hervorka  
dass F rdervoraussetzungen nicht vorlagen.

Der RH verwies diesbezüglich auf seine E pfehlung in TZ 27  bereits bei der Konzep-
on neuer F rderinstru ente die Anforderungen an eine geordnete und e ziente 

Abwicklung itzudenken; sowie auf seine E pfehlung in TZ 29  Nachweise über das 
orliegen der F rdervoraussetzungen für den gesa ten F rderzeitrau  einzufordern.

Dauer der erfahren

 32.1 Das Fa ilien inisteriu  erfasste in der Datenbank zu  Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich lediglich das Antragsdatu  nicht jedoch das Auszahlungsdatu . Dadurch 
lagen zur Dauer der erfahren – eitrau  zwischen Antragseinbringung bis zur 
Auszahlung – keine Daten i  Fa ilien inisteriu  vor. Die erledigten Antr ge 
wurden jedoch zu  wecke der Überweisungen der Auszahlungsbetr ge an die 
Antragstellenden in E cel–Doku enten erfasst und an die Buchhaltungsagentur des 
Bundes über i elt. In den S ste en der Buchhaltungsagentur waren so it Na e  
IBAN und ahlungsbetr ge erfasst; das Fa ilien inisteriu  nutzte diese Daten 
jedoch nicht für eigene Auswertungen zur erfahrensdauer.
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Eine Auswertung des RH aus den Daten des Fa ilien inisteriu s und der Buchhal-
tungsagentur er glichte die Er i lung der erfahrensdauer und zeigte  dass i  
Durchschni  81 Tage von Antragseingang bis zur Auszahlung vergingen (i  Median 
71 Tage). u Beginn des F rderinstru ents dauerten die erfahren noch deutlich 
l nger:

Abbildung 9: Corona–Fa ilienh rteausgleich: Dauer der erfahren (je Antrags onat)

Fa ilien  die ihren Antrag in den ersten zwei Monaten einbrachten  warteten i  
Durchschni  über drei Monate bzw. 109 Tage auf die Auszahlung des Corona–Fa i-
lienh rteausgleichs; diese Monate betrafen über 40  aller ausbezahlten Antr ge. 
Aufgrund neuer Datenbankl sungen und der Personalaufstockung reduzierte sich 
die Dauer der erfahren bis August 2020 auf 55 Tage (TZ 27). I  Septe ber 2020 
s eg die Dauer infolge des sukzessiven Abbaus des zuvor aufgestockten Personals 
kurzfris g erneut auf 82 Tage. Auch die orarbeiten zur neuen Datenbank und spezi-

sche abwicklungstechnische Herausforderungen (z.B. Handhabung von sogenann-
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korrektes Antragsdatu  ausgeschieden)

Datenstand 31. Deze ber 2021
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ten Mul antr gen  die ein ertreter für ehrere Berech gte einbrachte) 
beanspruchten zus tzliche eitressourcen. I  Jahr 2021 lag die Dauer der erfahren 
in allen Monaten unter 24 Tagen; diese Monate betrafen weniger als 15  aller 
ausbezahlten Antr ge.

 32.2 Der RH hielt fest  dass Fa ilien  die den Antrag in den ersten beiden Monaten ab 
Scha ung des F rderinstru ents stellten  i  Durchschni  über drei Monate auf die 
Auszahlungen warteten; die Dauer der erfahren verbesserte sich ab Juni 2020 
infolge der Professionalisierung der F rderabwicklung und des gleichzei gen Rück-
gangs der Anzahl neuer Antr ge (TZ 24  TZ 27). Der Abbau des zuvor aufgestockten 
Personals und die U stellung der Datenbank i  Herbst 2020 erh hten die Dauer 
der erfahren kurzzei g erneut.

Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 27  bereits bei der Konzep on neuer 
F rderinstru ente die Anforderungen an eine geordnete und e ziente Abwicklung 

itzudenken und die für die zeitnahe Abwicklung erforderlichen personellen und 
technischen Ressourcen bereitzustellen.

Bürgerfreundlichkeit

 33.1 (1) Das Fa ilien inisteriu  ver entlichte auf seiner ebsite allge eine Infor a-
onen und FAQ zu  Corona–Fa ilienh rteausgleich  die wesentliche Eckpunkte der 

F rderung strukturiert zusa enfassten  sowie das Antragsfor ular. Es aktuali-
sierte die Inhalte laufend. Daneben richtete es eine eigene E–Mail–Adresse und eine 
Auskun shotline zur schri lichen und telefonischen Beratung von Bürgerinnen und 
Bürgern ein. Die Auskun shotline war bis Mi e Mai 2020 von Montag bis Donners-
tag  danach auch freitags erreichbar. Aufgrund des hohen Beratungsbedarfs und der 
begrenzten personellen Ressourcen des Fa ilien inisteriu s i  Frühjahr 2020 
(TZ 27) war in den ersten ochen der F rderabwicklung eine zeitnahe Beantwor-
tung der schri lichen Anfragen nicht glich bzw. konnten Anrufe nur zu eine  
geringen Teil entgegengeno en werden. I  uge des neu aufgebauten Control-
lings erfasste das Fa ilien inisteriu  ab Mi e Juni 2020 die Anzahl der Anrufe. 
Insgesa t gingen ab diese  eitpunkt etwa 175.000 Anrufe bei der Auskun shot-
line ein  von denen 44  nicht entgegengeno en werden konnten.

(2) I  Fall von unvollst ndigen Antr gen ersuchte das Fa ilien inisteriu  Antrag-
stellende – erforderlichenfalls ehr als – i els Nachforderungsschreiben u  
Über i lung der fehlenden Unterlagen. Insgesa t versandte das Fa ilien iniste-
riu  etwa 180.000 Nachforderungsschreiben. Eine Nachreichung von Unterlagen 
war bis 31. Oktober 2021 glich.
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(3) Die F rderentscheidung ko unizierte das Fa ilien inisteriu  i els Ableh-
nungs– bzw. uwendungsschreiben. I  Ablehnungsschreiben war der Grund für die 
nega ve F rderentscheidung dargestellt. Das uwendungsschreiben beinhaltete die 
H he der ein alig gew hrten F rderung und die Infor a on  dass keine weiteren 

uwendungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich glich waren. Details zur 
Er i lung der F rderh he enthielt das uwendungsschreiben nicht. Antragstel-
lende konnten eine Neuberechnung der F rderh he einfordern.

(4) uwendungsschreiben  ebsite und FAQ enthielten bis Mi e August 2020 keine 
Angaben zur pauschalen Er i lung der F rderh he bei selbstst ndig Erwerbst -
gen. Dies führte dazu  dass die H he der gew hrten F rderung für diese Gruppe 
vorerst nicht nachvollziehbar war. Mit 20. August 2020 ver entlichte das Fa ilien-

inisteriu  Infor a onen über die pauschale Berechnung der F rderh he und die 
M glichkeit  Ausgleich für den tats chlichen Einko ensverlust durch freiwillige 

orlage der Einko ensteuerbescheide der Jahre 2019 und 2020 zu erhalten.

(5) Das Fa ilien inisteriu  wertete Anzahl und Gründe von Beschwerden in Bezug 
auf den Corona–Fa ilienh rteausgleich nicht sta s sch aus. Medial wurden insbe-
sondere die Berechnung der F rderh he und die lange Dauer der erfahren kri -
siert. Auch die olksanwaltscha  schrieb in ihre  Bericht an den Na onalrat und an 
den Bundesrat 2020 von h u gen Beschwerden über die erfahrensdauer bei  
Corona–Fa ilienh rteausgleich. Die olksanwaltscha  führte aus  dass Antragstel-
lende erst nach ehr aligen telefonischen Rückfragen Infor a onen zu ihren 
Antr gen erhalten haben sollen und dass sie teilweise auch bei der Auskun shotline 
nicht in Erfahrung bringen konnten  ob ihr Antrag tats chlich eingegangen oder in 
Bearbeitung war. Das Fa ilien inisteriu  best gte gegenüber der olksanwalt-
scha  anf ngliche erz gerungen; verantwortlich dafür seien unvollst ndige 
Antr ge  Mehrfachantr ge und IT–Proble e gewesen.

 33.2 Der RH anerkannte  dass das Fa ilien inisteriu  grunds tzlich verst ndliche Infor-
a onen zur Unterstützung der Antragstellung bereitstellte. Er wies darauf hin  dass 

das Be ühen des Fa ilien inisteriu s u  eine für die Bürgerinnen und Bürger 
einfache Antragstellung it E–Mail oder postalisch zu erheblichen Proble en in der 
Ad inistra on der Antr ge durch Mehrfachantragstellungen führte (TZ 27). Er 
betonte  dass das in der Ad inistra on – insbesondere hinsichtlich der Er i lung 
des Einko ensausfalls – ko plizierte F rderinstru ent in erbindung it den 
begrenzten technischen und personellen Ressourcen des Fa ilien inisteriu s dazu 
führte  dass für i  April 2020 und Mai 2020 eingebrachte Antr ge lange Bearbei-
tungsdauern entstanden (TZ 32) und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern in den 
ersten ochen nach Start des Corona–Fa ilienh rteausgleichs nur unzureichend 
beantwortet werden konnten.
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Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 27  bei Konzep on neuer F rderinstru-
ente bereits die Anforderungen an eine geordnete und e ziente Abwicklung 
itzudenken und die für die zeitnahe Abwicklung erforderlichen personellen und 

technischen Ressourcen bereitzustellen.

Er kri sierte  dass das Fa ilien inisteriu  die pauschale Berechnung der F rder-
h he bei selbstst ndig Erwerbst gen erst versp tet ko unizierte. Dadurch war 
die F rderh he für diese Antragstellenden zun chst nicht nachvollziehbar.

Der RH verwies auf seine E pfehlung in TZ 20  alle wesentlichen oraussetzungen 
und Berechnungskriterien für F rderungen in den F rderrichtlinien festzulegen.

Er e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  die Grundlagen für die 
Er i lung der F rderh he in den F rderrichtlinien (hinsichtlich Details allenfalls in 
FAQ) vollst ndig o enzulegen.

Der RH gab insgesa t kri sch zu bedenken  dass in der Ausgestaltung und Abwick-
lung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs die Gleichbehandlung gleicher Lebens-
sachverhalte – insbesondere in Bezug auf Berücksich gung des tats chlich verfüg- 
baren Fa ilieneinko ens (TZ 22) – i  Ergebnis nicht sichergestellt war.

 33.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  die E pfehlung des RH 
zur Kenntnis zu neh en.

Controlling

 34.1 (1) Mit der Einführung einer Datenbankl sung für den Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich gab es ab Ende Mai 2020 erste Controlling– bzw. Monitoringberichte; davor 
bestand kein strukturiertes Berichtswesen. Die Berichte dienten de  Fa ilien inis-
teriu  dazu  einen Überblick über die Antr ge hinsichtlich Status und Stand der 
Auszahlungen zu behalten. Die Berichte wurden durch die e ternen Dienstleister 
zu  Teil t glich über i elt; sie wurden laufend weiterentwickelt und erweitert. I  
So er 2020 u fassten die Berichte folgende Infor a onen:

• Projek ortschri : bearbeitete Antr ge (posi v  nega v  unvollst ndig)  versendete 
Nachforderungs–E–Mails  it der Abwicklung betraute Personen;

• Nachforderungs anage ent: Übersicht zur Anzahl der Nachforderungen bzw. 
Mehrfachnachforderungen;

• Auszahlungsstand: Gesa tauszahlung  verfügbare Su e  durchschni liche 
Auszahlung pro Antrag  Sta elung nach H he der Auszahlungsbetr ge;

• Callcenter: eingegangene Anrufe  entgegengeno ene Anrufe;
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• Personal: Angestellte Fa ilien inisteriu  erwaltungsprak kan nnen und –prak-
kanten  Leiharbeitskr e  Personalstruktur (Tea s);

• Projektentwicklung: Phasen  Projektzeitleiste  Projektstatus  Status einzelner Aufga-
ben des Projekts  IT–Entwicklung.

Der erste Projek ortschri sbericht in usa enarbeit it de  neuen e ternen 
Dienstleister erfolgte Ende August 2020. Dieser führte die Controllingberichte des 

org ngers in eine  neuen Design fort und adap erte bzw. erweiterte die Inhalte in 
der Folge. So wurden de  Bericht bis Ende Deze ber 2021 der Status der Antr ge 
von selbstst ndig Erwerbst gen einschlie lich ihrer Neuberechnungsantr ge sowie 
eine Darstellung des Gesa tstatus der F rderabwicklung nach Antragsdatu  hinzu-
gefügt.

(2) Keine regel igen Auswertungen gab es 

• zur Dauer der erfahren
• zur Struktur der Antragstellenden nach Berech gtengruppen (Auszahlungsh hen je 

Erwerbsfor ) und zur soziode ogra schen Struktur der Antragstellenden (insbe-
sondere Anzahl der Kinder  Haushaltseinko en  Alleinerziehende  ohnsitz 
(Land)  Na onalit t).

Das Fehlen von Auswertungen zur Struktur der Antragstellenden lag daran  dass 
diese Daten auf Selbstangaben der Antragstellenden beruhten und it Unsch rfen 
beha et waren. Eine Sonderauswertung zur Staatsbürgerscha  und zur Erwerbs-
for  der Fa ilien von Juni 2021 zeigte  dass zu 26  der posi v entschiedenen 
Antr ge keine Angabe zur Staatsbürgerscha  und zu 14  der posi v entschiedenen 
Antr ge keine Angabe zur Erwerbsfor  vorlag.

 34.2 Der RH anerkannte die erfügbarkeit von aktuellen Eckdaten zu  Corona–Fa ilien-
h rteausgleich. Er war der Ansicht  dass das Fa ilien inisteriu  it den standard-

ig verfügbaren Daten grunds tzlich über aussagekr ige Infor a onen zur 
Inanspruchnah e und zu  Abwicklungsstand des Corona–Fa ilienh rteausgleichs 
verfügte. Er hielt allerdings kri sch fest  dass erg nzende onatliche oder uartals-
weise Auswertungen zur Dauer der erfahren  zu soziode ogra schen Merk alen 
und zur Struktur der Antragstellenden zweck ig gewesen w ren  u  die soziale 
Tre sicherheit und irksa keit des Instru ents beurteilen zu k nnen. Der RH 
betonte  dass die Er i lung der Dauer der erfahren und die Integra on dieser für 
die Abwicklung wich gen Kennzahl in die Controllingberichte in usa enarbeit 

it der Buchhaltungsagentur des Bundes einfach glich gewesen w ren.
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Der RH e pfahl de  Bundeskanzlera t (Fa ilien inisteriu )  die Notwendigkeit 
eines Controllings und die da it in erbindung stehende aussagekr ige Datenerfas-
sung bereits bei der Konzep on eines F rderinstru ents itzubedenken. I  Sinne 
der Transparenz w re grunds tzlich auch die Dauer der erfahren in das Controlling 

itaufzuneh en.

 34.3 Das Fa ilien inisteriu  teilte in seiner Stellungnah e it  die E pfehlung des RH 
zur Kenntnis zu neh en.

Berichterstattung an den Nationalrat 

 35.1 (1) Ab M rz 2020 erweiterte das Finanz inisteriu  seine Berichtersta ung zu  Budget-
vollzug (Berichte zu  Monatserfolg) an den Budgetausschuss des Na onalrats u  
einen Teil zur CO ID–19–Berichtersta ung . In diesen Berichten – wie auch in der 
halbj hrlichen Berichtersta ung zur Entwicklung des Bundeshaushalts des Finanz-

inisteriu s – fand der Corona–Fa ilienh rteausgleich ab Oktober 2020 Erw hnung.

(2) Mit irksa keit 1. J nner 2021 wurde § 3 CO ID–19–FondsG³  erg nzt; ab 
diese  eitpunkt ussten haushaltsleitende Organe onatlich de  jeweiligen 
Ausschuss des Na onalrats einen Bericht vorlegen  in de  s tliche Ma nah en 
detailliert darzustellen waren  die aus nanziellen Mi eln des CO ID–19–Krisenbe-
w l gungsfonds bedeckt wurden. Der Bericht ha e insbesondere die ateriellen 
und nanziellen Auswirkungen der gesetzten Ma nah en auszuweisen.

Das Fa ilien inisteriu  ver entlichte Ende Februar 2021 den ersten Bericht für 
die Monate M rz 2020 bis J nner 2021. Für den Corona–Fa ilienh rteausgleich 
enthielt dieser Bericht – wie auch die Berichte in den Folge onaten – Infor a o-
nen über die H he der vo  CO ID–19–Krisenbew l gungsfonds bereitgestellten 
Mi el. Eine u fassende Berichtersta ung zur Gesa tsu e der für diese Leistung 
ausbezahlten Mi el und zur Inanspruchnah e der Leistungen erfolgte nicht.

(3) Das Bedürfnis nach Infor a on zu  Corona–Fa ilienh rteausgleich wurde in 
ehreren parla entarischen Anfragen zu  Ausdruck gebracht. So gab es Anfragen 

zur 

• Abwicklung: eingebrachte  bewilligte  vollst ndige  unvollst ndige Antr ge  Anzahl 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  eitaufwand  Überweisungsdauer  Berechnung 
der Leistung  Bezugsdauer  Bearbeitungsdauer  Überprüfung der Überweisung  
Überprüfung von Doppelzahlungen  Rückforderungen  Neuberechnung

37 § 3 Abs. 5 CO ID–19–FondsG
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• Inanspruchnah e: Auszahlungssu en  Anzahl Beziehende
• Ko unika on it den Antragstellenden: Anfragebeantwortung  E–Mail–Anfra-

gen  Beantwortungsdauer.

 35.2 Der RH stellte fest  dass das Fa ilien inisteriu  in seinen Berichten an den Na o-
nalrat ge  § 3 Abs. 5 CO ID–19–FondsG – wie i  Gesetz grunds tzlich vorgese-
hen – nur die über den CO ID–19–Krisenbew l gungsfonds nanzierten Mi el 
ko unizierte  die Darstellung daher kein Gesa tbild über die Auszahlungen für 
den Corona–Fa ilienh rteausgleich gab. Der Na onalrat verfügte durch die Bericht-
ersta ung des Finanz inisteriu s i  Rah en des Budgetcontrollings über 
Gesa tauszahlungsbetr ge für den Corona–Fa ilienh rteausgleich; er verfügte 
allerdings standard ig über keine über die Auszahlungssu e hinausgehenden 
Infor a onen  z.B. zur Anzahl der Beziehenden und der Kinder oder zur Dauer der 

erfahren.

Ein eldung in die Transparenzdatenbank

 36.1 Ge  Transparenzdatenbankgesetz 2012³  war der Corona–Fa ilienh rteaus-
gleich – wie alle Bundesf rderungen grunds tzlich und alle CO ID–19–Leistungen 
des Bundes i  Speziellen – in der Transparenzdatenbank zu erfassen.

Das Fa ilien inisteriu  gab das Leistungsangebot Anfang Juli 2020 frei und beauf-
tragte die Buchhaltungsagentur des Bundes it der Ein eldung der ahlungen.

Mit S chtag 31. Deze ber 2021 waren 132 34 Mio. EUR aus de  Titel Corona–
Fa ilienh rteausgleich ausbezahlt. ur eit der Gebarungsüberprüfung waren 

ahlungen i  Aus a  von 3 99 Mio. EUR nicht in der Transparenzdatenbank erfasst. 
Die Di erenz ergab sich dadurch  dass aufgrund angelha er Daten ualit t die 
Buchhaltungsagentur des Bundes rd. 3.400 F rderf lle nicht ein elden konnte  da 
beispielsweise Personendaten (wie Schreibweise des Na ens oder Geburtsdatu ) 
falsch waren. Das Fa ilien inisteriu  und die Buchhaltungsagentur waren be üht  
zun chst nicht erfasste ahlungen in die Transparenzdatenbank einzu elden.

 36.2 Der RH anerkannte  dass ahlungen aus de  Corona–Fa ilienh rteausgleich nahezu 
vollst ndig in die Transparenzdatenbank einge eldet waren  und die zur eit der 
Gebarungsüberprüfung laufenden Be ühungen u  weitere Ein eldungen.

38 CO ID–19–Leistungen des Bundes waren als eigenes Leistungsangebot anzulegen und it der Bezeichnung 
CO ID–19  a  Beginn des Leistungsangebots eindeu g zu kennzeichnen.

III-12 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Hauptdokument 91 von 102

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von III-797 der Beilagen XXVII.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



COVID–19–Familienleistungen

90

Resü ee ( Lessons Learned )

 37 (1) U  die Auswirkungen der CO ID–19–Pande ie abzufedern  stellte der Bund in 
den Jahren 2020 und 2021 für Fa ilien it Kindern zus tzlich 1 034 Mrd. EUR für 
CO ID–19–Fa ilienleistungen zur erfügung. (TZ 2) 

Etwa 80  der Leistungen wurden auto a sch und ohne weitere Bedarfsanforde-
rungen ge einsa  it der Fa ilienbeihilfe ausbezahlt. (TZ 2) 

u den Auswirkungen der zus tzlichen Unterstützungen auf die soziale Situa on von 
Fa ilien it Kindern lagen keine Untersuchungen vor. (TZ 2) 

(2) Der RH fokussierte i  Rah en der gegenst ndlichen Gebarungsüberprüfung auf 
die nanziell bedeutendsten Ma nah en: den CO ID–19–Kinderbonus und die 

eitergew hrung der Fa ilienbeihilfe ohne Nachweise (§ 15 FLAG) (Berichtsteil II) 
sowie den Corona–Fa ilienh rteausgleich (Berichtsteil III).

• Der COVID–19–Kinderbonus war it 675 Mio. EUR die kostenintensivste der 
CO ID–19–Fa ilienleistungen; er war als uzahlung zur Fa ilienbeihilfe konzipiert  
d.h.  die Leistung ka  allen Fa ilien it fa ilienbeihilfeberech gten Kindern 
zugute  ohne an einen speziellen CO ID–19–bedingten Bedarf anzuknüpfen. Durch 
die Koppelung des CO ID–19–Kinderbonus an die Fa ilienbeihilfe war keine geson-
derte Antragstellung von den Leistungse pf ngerinnen und –e pf ngern erforder-
lich; zus tzliche Prüfungen  ob die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren  
en ielen. Die Abwicklung der Ma nah e erfolgte da it für die Leistungse pf nge-
rinnen und –e pf nger rasch und unbürokra sch und war auch für die gew hrende 
Stelle einfach zu ad inistrieren.
Diese einfache Unterstützungs a nah e wurde Ende Juli 2020 gesetzlich vorgese-
hen  die Auszahlungen erfolgten i  Septe ber 2020. (TZ 6  TZ 7) 

• Die Weitergewährung der Familienbeihilfe ohne Nachweis der Anspruchsvoraus-
setzungen von M rz 2020 bis M rz 2021 war ursprünglich als vorübergehende 
Ma nah e zur Überbrückung von glichen Schwierigkeiten der Nachweislegung 
bei Ausbruch der Pande ie gedacht. Das Fa ilien inisteriu  und das Finanz inis-
teriu  führten diese allerdings so lange fort  dass letztlich eine Rückforderung der 
ohne Überprüfung get gten Auszahlungen prak sch unrealis sch erschien und der 
Gesetzgeber eine rückwirkende gesetzliche Sanierung des orgehens beschloss. Die 
Fa ilienbeihilfengew hrung ohne Nachweise verursachte Kosten in H he von 
143 Mio. EUR. (TZ 2  TZ 10  TZ 11) 
Die Entscheidungs ndung zu dieser Ma nah e war i  Fa ilien inisteriu  und i  
Finanz inisteriu  akten ig nicht doku en ert. Das lange Aussetzen von 
Anspruchsüberprüfungen stellte die Ad inistra on in der Folge vor erhebliche 
Proble e (Rückstau und verz gerte Bearbeitungen). (TZ 9)
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• Der Corona–Familienhärteausgleich verursachte Kosten von 132 Mio. EUR. Er war 
ein vo  Fa ilien inisteriu  zu Beginn der CO ID–19–Pande ie neu gescha enes 
F rderinstru ent it de  iel  Einko ensverluste für bes te von der CO ID–
19–Pande ie betro ene Fa ilien (Personen in CO ID–19–Kurzarbeit  Arbeitslose  
F rderberech gte des H rtefallfonds für Selbstst ndige) i  unteren und i leren 
Einko ensbereich zu ildern. (TZ 20  TZ 22) 
Mit de  Corona–Fa ilienh rteausgleich schuf das Fa ilien inisteriu  i  
April 2020 ein ko pliziertes F rderinstru ent auf Basis der Idee einer Einko ens-
ausfalls–Berechnung. Der Corona–Fa ilienh rteausgleich wies – nicht zuletzt 
wegen einer unzureichenden orbereitungsphase – Schw chen in der Konzep on 
und Abwicklung auf:
So konnten die Nicht–Einbeziehung wesentlicher Bestandteile des Fa ilieneinko -

ens (wie des Kinderbetreuungsgeldes)  die Nicht–Berücksich gung der CO ID–
19–bezogenen Einko ensverlustabgeltung aus de  H rtefallfonds für Selbst- 
st ndige und die Tatsache  dass Einko ensverluste nicht für den gesa ten F rder-
zeitrau  nachzuweisen waren  zu unterschiedlichen F rderh hen bei gleichen 
realen Einko ensverlustsitua onen führen. (TZ 22  TZ 25  TZ 29) 
Bei Start der F rderung i  April 2020 bestanden i  Fa ilien inisteriu  keine 
realis schen orstellungen zu  arbeitstechnischen Aufwand und zu den zeitlichen 
Anforderungen der Abwicklung des neu gescha enen F rderinstru ents. Die 
Abwicklung der F rderung wurde i  So er und Herbst 2020 zwar professionali-
siert; auto a sierte Kontrollschri e waren allerdings nur zur Prüfung der F rder-
voraussetzung des Fa ilienbeihilfebezugs und zur Aufdeckung von Mehrfachan- 
tr gen eingerichtet. Für die Abwicklung des Corona–Fa ilienh rteausgleichs kau e 
das Fa ilien inisteriu  e terne Leistungen in H he von 9 17 Mio. EUR bzw. etwa 
7  des F rdervolu ens zu. (TZ 27  TZ 28  TZ 30) 

(3) Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die wesentlichen Feststellun-
gen des RH zu den CO ID–19–Fa ilienleistungen i  eitrau  M rz 2020 bis 
Ende 2021:
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Abbildung 10:  CO ID–19–Fa ilienleistungen – St rken  Schw chen  Kosten

Österreich

Quelle und Darstellung: RH 
ahlen gerundet 

COVID 19 FAMILIENLEISTUNGEN 

ST RKEN  SCHW CHEN  KOSTEN

COVID–19– 
Kinderbonus

§ 8 Abs. 9 FLAG 
 an alle Familien mit 

familienbeihilfeberech gten Kindern:  
zusätzliche Zahlung im September 2020 

von 360 EUR pro Kind 

+

-

• einfache und unbürokra sche Unterstützung 
für Familien 

• keine Antragstellung notwendig  automa sche  
Mitauszahlung mit der Familienbeihilfe 

• kostenintensivste Maßnahme  
der COVID–19–Familienleistungen 

• an keinen speziellen COVID–19–bedingten  
Bedarf gebunden 675 Mio. EUR

für 1.976.000 Kinder

Weitergewährung  
der Familienbeihilfe 
ohne Nachweis der 

Anspruchsvoraussetzungen
von März 2020 bis März 2021 

§ 15 FLAG

+
-

• Einstellungen von Familienbeihilfezahlungen  
im ersten Lockdown vermieden

• unsachlich lange fak sche Weitergewährung  
ohne Nachweis der Ansprüche

• Rückforderungen prak sch unrealis sch  
geworden  in der Folge rückwirkende  
gesetzliche Sanierung

143 Mio. EUR
für 100.000 Kinder Corona– 

Familienhärte- 
ausgleich 

Ausgleich von Einkommensausfällen aufgrund der  
COVID–19–Pandemie für einkommensschwächere Familien

+
-

• Unterstützung bei COVID–19–bedingten  
nanziellen Einbußen

• Schwächen in der Konzep on der Förderung 
–  kompliziertes S stem des Ausgleichs von   
    Einkommensverlusten von Familien 
–  wesentliche Einkommensbestandteile nicht  
    in die Berechnungsbasis miteinbezogen 
–  Einkommensverlust nicht für den  
    gesamten Förderzeitraum nachgewiesen 

• De zite bei E zienz und E ek vität der  
Prüfung der Fördervoraussetzungen

132 Mio. EUR
für 193.000 Kinder

weitere
Leistungen

83 Mio. EUR

COVID–19– 
Familienleistungen

Kosten: über 1 Mrd. EUR
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(4) Die Gebarungsüberprüfung zeigte:

• Die Konzep on tre sicherer neuer F rderinstru ente erfordert eine orlaufzeit für 
die Erarbeitung geeigneter F rdervoraussetzungen und die Scha ung e zienter 
Abwicklungsstrukturen.

• Für die rasche unbürokra sche Unterstützung erscheinen uzahlungen zu bestehen-
den Unterstützungsleistungen grunds tzlich zweck ig  da sie nicht die Erarbei-
tung neuer F rderkonzepte und den Au au neuer F rderstrukturen erfordern.

• Ein vorübergehendes Aussetzen von Anspruchsnachweisen ist in un i elbaren 
Krisensitua onen i  Sinne der Bürgerfreundlichkeit nachvollziehbar  uss aller-
dings auf einen sehr kurzen eitrau  begrenzt bleiben  da it nachtr gliche 
Anspruchsüberprüfungen und Rückforderungen prak sch ad inistrierbar bleiben.
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Schlusse pfehlungen

 38 usa enfassend e pfahl der RH:

Bundeskanzlera t (Bundes inisterin für Frauen  
 Fa ilie  Integration und Medien); Bundes inisteriu  für 
Finanzen

(1) Bei der Konzep on von Unterstützungsleistungen it erheblicher Geba-
rungsrelevanz w ren der zielgruppenspezi sche Bedarf und der gesellscha -
liche Nutzen vorweg abzusch tzen und die Unterstützungsinstru ente auf 
dieser Basis i  Sinne von sozialer Tre sicherheit und irksa keit zu op -

ieren. (TZ 2) 

(2) esentliche Entscheidungen (insbesondere solche it weitreichenden nan-
ziellen Auswirklungen) w ren hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen und 
Entscheidungsverantwortlichen akten ig zu doku en eren. (TZ 9) 

(3) Bei vorübergehend geplanten Ma nah en w ren die erforderliche Dauer  
die da it verbundenen Konse uenzen und das orgehen bei der Rückkehr 
in den Regelbetrieb itzubedenken; insbesondere w ren Ma nah en zu 
unterlassen  bei denen schon vorweg absehbar ist  dass sie zu Rückforderun-
gen in erhebliche  Aus a  führen k nnen. (TZ 11) 

(4) Die gesetzeskonfor e Ein eldung in die Transparenzdatenbank w re bereits 
bei Konzep on der Leistung sicherzustellen. (TZ 18) 

Bundeskanzlera t (Bundes inisterin für Frauen  
 Fa ilie  Integration und Medien)

(5) Langfris g w ren eine ausgeglichene Gebarung des Fa ilienlastenausgleichs-
fonds und der Abbau der hohen Schulden des Reservefonds gegenüber de  
Bund (31. Deze ber 2021: 3 635 Mrd. EUR) sicherzustellen. Auch w ren bei 
der Einführung neuer sowie bei der Erh hung bestehender fa ilienbezoge-
ner Leistungen oder bei der Senkung der Beitr ge zu  Fa ilienlastenaus-
gleichsfonds Ma nah en zur Deckung des Mi elbedarfs vorzusehen. (TZ 4) 

(6) Aus Gründen der Transparenz und der Einhaltung der us ungserforder-
nisse w ren alle wesentlichen oraussetzungen und Berechnungskriterien für 
F rderungen in den F rderrichtlinien festzulegen. (TZ 20)
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(7) U  Ungleichbehandlungen und Überf rderungen zu ver eiden  w ren bei 
einer einko ensbezogenen Er i lung von F rderh hen alle a geblichen 
Einko ens uellen zu berücksich gen sowie vergleichbare F rderleistun-
gen auf die F rderung anzurechnen. (TZ 22) 

(8) Bereits bei der Konzep on neuer F rderinstru ente w re darauf zu achten  
dass diese verwaltungs kono isch abgewickelt werden k nnen. Insbeson-
dere w re(n)

• die für die zeitnahe Abwicklung erforderlichen personellen und techni-
schen Ressourcen bereitzustellen; 

• die Antragseinbringung so zu gestalten  dass Mehrfachantr ge ver ie-
den werden  und i  Idealfall bereits bei Antragstellung eine auto a -
sierte Iden t tsprüfung (etwa it eine  Eins eg über FinanzOnline) zu 
er glichen;

• bei Ausgestaltung der F rderabwicklung die weck igkeit und M glich-
keit auto a sierter Kontrollschri e (z.B. Abgleiche it de  entralen 
Melderegister  Abgleiche it Daten der Finanzverwaltung  der Sozialver-
sicherungstr ger oder des Arbeits arktservice) vorab zu kl ren. (TZ 27)

(9) on F rderwerberinnen und F rderwerbern w ren geeignete Nachweise 
über das orliegen der F rdervoraussetzungen einzufordern; nach M glich-
keit w ren zur e zienten Kontrolle auto a sierte Abgleiche it bestehen-
den Datenbanken einzurichten. (TZ 29)

(10) Nachweise über das orliegen der F rdervoraussetzungen w ren für den 
gesa ten F rderzeitrau  einzufordern. (TZ 29) 

(11) Bei Antragstellung per Post oder per E–Mail w re zu indest die Über i lung 
der Kopie eines Iden t tsnachweises einzufordern; bei F rderinstru enten 

it hohen Antragszahlen w re eine elektronische Antragstellung it auto a-
sierter Iden t tsprüfung zu er glichen. (TZ 29) 

(12) Bei der Konzep on von F rderinstru enten w ren i  Sinne der Abwicklungs-
e zienz und Prüfungse ek vit t M glichkeiten auto a scher Abgleiche von 
F rdervoraussetzungen zu prüfen und erg nzend für Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter Abfrage glichkeiten in den relevanten Datenbanken 
vorzusehen. (TZ 30) 

(13) Selbstangaben der Antragstellenden w ren jedenfalls einer s ste a schen  
risikobasierten (s chprobenar gen) Kontrolle zu unterziehen. (TZ 30) 
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(14) Insbesondere bei ko ple en Beurteilungen von F rdervoraussetzungen und 
F rderh hen w re eine s chprobenar ge inhaltliche Prüfung der F rderent-
scheidung durch eine zweite Person vorzusehen. (TZ 30) 

(15) Die Grundlagen für die Er i lung der F rderh he w ren in den F rderricht-
linien o enzulegen. (TZ 33) 

(16) Die Notwendigkeit eines Controllings und die da it in erbindung stehende 
aussagekr ige Datenerfassung w ren bereits bei der Konzep on eines 
F rderinstru ents itzubedenken. I  Sinne der Transparenz w re grund-
s tzlich auch die Dauer der erfahren in das Controlling itaufzuneh en. 
(TZ 34) 
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Wien, im November 2022
Die Präsiden n:

Dr. Margit Kraker
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